
Produktinformationsblatt zur Wohngebäudeversicherung 
Informationen nach § 4 VVG-Informationspflichtenverordnung (VVG-InfoV) 
 
 

Dieses Produktinformationsblatt gibt Ihnen einen ersten Überblick 
über die gewünschte Versicherung. Beachten Sie bitte, dass die hier 
genannten Informationen nicht abschließend sind. Detaillierte 
Informationen entnehmen Sie bitte den beigefügten 
Versicherungsbedingungen. 
 
1 Welche Art von Versicherungsvertrag bieten wir Ihnen an? 
Unser Vorschlag bezieht sich auf eine Wohngebäudeversicherung 
 
2 Was ist versichert? 
Die Wohngebäudeversicherung bietet Versicherungsschutz für Ihr 
Wohnhaus gegen Schäden durch.: 
Brand, Blitzschlag, Explosion, abstürzende Luftfahrzeuge, 
Leitungswasser, Rohrbruch, Sturm und Hagel. 
 
Der Umfang des Versicherungsschutzes richtet sich nach den 
individuell angebotenen Tarif-Varianten und der 
Versicherungssumme. 
 
Zu den vom Versicherungsschutz ausgeschlossenen Risiken 
gehören Kriegsereignisse und Kernenergie. 
 
Einzelheiten dazu finden Sie in den Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen, Besonderen Bedingungen und 
Klauseln. 
 
3 Wie hoch ist Ihr Beitrag, und was müssen Sie bei der 
Beitragszahlung beachten? 
Der Beitrag einschließlich aller Kosten und der 
Versicherungssteuer beträgt: 
 
� jährlich:  _________ EUR 
� halbjährlich: _________ EUR 
� vierteljährlich: _________ EUR 
 
Der Erstbeitrag wird unverzüglich nach Erhalt des 
Versicherungsscheins fällig, jedoch nicht vor dem mit Ihnen 
vereinbarten, im Versicherungsschein angegebenen 
Versicherungsbeginn. Folgebeiträge sind rechtzeitig bei Fälligkeit 
zu zahlen. Der Beitragzeitraum richtet sich nach dem 
Zahlungsrhythmus. Bitte beachten Sie: Die verspätete oder 
unterlassene Zahlung von Beiträgen kann zum Verlust des 
Versicherungsschutzes sowie zur Beendigung des Vertrages 
führen. 
 
4 Welche Leistungen sind ausgeschlossen? 
Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern; der Beitrag wäre 
sonst unangemessen hoch. Deshalb sind einige Fälle im 
angebotenen Versicherungsschutz nicht eingeschlossen, wie z. B. 
vorsätzliche Handlungen, Kriegsereignisse oder Kernenergie. 
Einzelheiten zu geltenden Risikobegrenzungen und Ausschlüssen 
finden Sie in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen zur 
Wohngebäudeversicherung. 
 
5 Welche Pflichten haben Sie bei Vertragsschluss, und welche 
Folgen hätte die Nichtbeachtung für Sie? 
Bereits vor Vertragsschluss haben Sie bestimmte Pflichten (so 
genannte Obliegenheiten) zu erfüllen. Vor allem ist es erforderlich, 
dass Sie uns alle im Antrag gestellten Fragen sorgfältig, vollständig 
und wahrheitsgemäß beantworten. Die Nichtbeachtung der 
Obliegenheiten kann für Sie schwerwiegende Konsequenzen 
haben. So sind wir gegebenenfalls nicht oder nur teilweise zur 
Leistung verpflichtet. Ferner können wir unter Umständen vom 
Vertrag zurücktreten. Einzelheiten dazu finden Sie in den 
jeweiligen Allgemeinen Versicherungsbedingungen. 

6 Welche Pflichten haben Sie während der Laufzeit des 
Vertrages, und welche Folgen hätte die Nichtbeachtung für 
Sie? 
Auch während der Vertragslaufzeit haben Sie bestimmte Pflichten 
zu erfüllen. Es ist u. a. erforderlich, dass Sie uns alle 
risikoerheblichen Änderungen, nach denen wir Sie auch bei 
Vertragsschluss gefragt hatten, unverzüglich und vollständig 
mitteilen. Die Nichtbeachtung der Obliegenheiten kann für Sie 
schwerwiegende Konsequenzen haben. So sind wir gegebenenfalls 
nicht oder nur teilweise zur Leistung verpflichtet. Ferner können 
wir unter Umständen vom Vertrag zurücktreten. Einzelheiten dazu 
finden Sie in den jeweiligen Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen. 
 
7 Welche Pflichten haben Sie bei Eintritt des 
Versicherungsfalles, und welche Folgen hätte die 
Nichtbeachtung für Sie? 
Tritt ein Versicherungsfall ein, haben Sie ebenfalls bestimmte 
Pflichten zu erfüllen. Vor allem ist es notwendig, uns den Schaden 
unverzüglich mitzuteilen. Die Nichtbeachtung der Obliegenheiten 
kann für Sie schwerwiegende Konsequenzen haben. So sind wir 
gegebenenfalls nicht oder nur teilweise zur Leistung verpflichtet. 
Ferner können wir unter Umständen vom Vertrag zurücktreten. 
Einzelheiten dazu finden Sie in den jeweiligen Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen. 
 
8 Wann beginnt und endet Ihr Versicherungsschutz? 
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem mit Ihnen vereinbarten 
Zeitpunkt, sofern der Erstbeitrag rechtzeitig gezahlt wird, siehe 
dazu auch Nr. 3. 
Der Versicherungsschutz endet 
- zum Wirksamkeitstermin einer Kündigung in einem der unter Nr. 
9 genannten Fälle, 
- durch Ablauf, wenn ein fester Endtermin mit Ihnen vereinbart 
wurde. 
 
9 Welche Möglichkeiten gibt es, den Vertrag zu beenden? 
Der Vertrag kann gekündigt werden 
- zum Ablauf eines jeden Versicherungsjahres; sofern der Vertrag 
nicht 3 Monate vor Ende des Versicherungsjahres gekündigt wird, 
verlängert er sich automatisch um jeweils ein Jahr; 
- im Versicherungsfall; 
- bei Änderungen der Vertragsbedingungen; 
- nach einer Beitragserhöhung aufgrund Angleichung; 
- durch uns, wenn Sie Beiträge verspätet oder gar nicht zahlen. 
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Allgemeine Kundeninformationen  
Informationen nach § 1 VVG-Informationspflichtenverordnung (VVG-InfoV) 
 

Angaben der Gesellschaften 
 
Nachfolgend erhalten Sie eine Übersicht der für Ihren Vertrag möglichen Gesellschaften. Die speziell für Ihren Vertrag bzw. für Ihr Angebot 
zutreffende Gesellschaft entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag bzw. Angebot - diese wird ebenfalls im Versicherungsschein dokumentiert.
 
 

A. Schleswiger Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit 
 

1. Identität des Versicherers: 
 

  Name: Schleswiger Versicherungsverein auf a.G. 
 Dorfstrasse 38 

  25924 Emmelsbüll – Horsbüll 
 

  Telefon: 04665 9404-0 
  Fax: 04665 9404-22 

 Internet: www.schleswiger.de 
 

 Rechtsform: Versicherungsverein auf 
Gegenseitigkeit 

 Sitz: Emmelsbüll-Horsbüll 
 Handelsregister: Amtsgericht Flensburg 
      HRB589 NI 
 

2. Identität eines Vertreters des Versicherers in 
der Europäischen Union in dem Sie Ihren 
Wohn- oder Geschäftssitz haben 
- entfällt - 
 

3. Ladungsfähige Anschrift des Versicherers 
 

 Schleswiger Versicherungsverein auf a.G. 
 Dorfstrasse 38 
 25924 Emmelsbüll – Horsbüll 
 

 Vorstand: Claudia Schirrmacher, Gebhard Sanne, 
Rainer Eberl 

 

4. Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers / 
Name und Anschrift der zuständigen 
Aufsichtbehörde 

 

Die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers 
besteht im Abschluss und in der Verwaltung sowie 
Durchführung von Versicherungsverträgen. 

 

Die Aufsichtsbehörde ist die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), 
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn. 
 

5. Angaben für das Bestehen eines Garantiefonds 
u. ä. 
Bei Versicherungen, deren Hauptgeschäftstätigkeit 
im Betrieb von Haftpflicht-, Unfall-, Kraftfahrt-, 
Sach- und Rechtsschutzversicherungen besteht, 
entfällt das Erfordernis für einen Garantiefonds u. 
ä. 

 

Für die vorher genannten Versicherer handeln wir namens und 
in Vollmacht als Ihr Assekuradeur aus Neumünster: 
 

Schleswiger Versicherungsservice AG 
 

Anschrift:   Goebenstraße 10 
   24534 Neumünster 
 

Aufsichtsratvorsitzender: Johannes Jochimsen 
Vorstand:   Peter Behnke, Thomas Wolff 
Handelsregister:  Amtsgericht Kiel 

HRB 1820 NM 



Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung, 
insbesondere Art, Umfang und Fälligkeit 
Einzelheiten finden Sie in den Versicherungsbedingungen sowie in 
Ihrem persönlichen Vorschlag bzw. im Antrag. 
 

Preis der Versicherung 
Den Gesamtpreis der angebotenen Versicherung finden Sie in 
Ihrem Produktinformationsblatt, Antrag bzw. Angebot. 
 

Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen 
Die übergebenen Informationen haben 6 Wochen Gültigkeit. 
 

Zustandekommen des Vertrages 
Der Vertrag kommt durch den Antrag des Antragsstellers auf 
Versicherungsschutz und die Annahme durch den Versicherer 
zustande. Diese Antragsannahme wird vom Versicherer durch die 
Ausstellung eines Versicherungsscheins oder einer 
Annahmeerklärung bestätigt. Der Versicherungsschutz beginnt zum 
vereinbarten Zeitpunkt, sofern der Erstbeitrag rechtzeitig gezahlt 
wird. 
 

Widerrufsrecht 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne 
Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) wider-
rufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die 
Vertragsbestimmungen einschließlich unserer Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen, die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 
des Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den § 1 bis 4 
der VVG-Informationspflichtenverordnung und diese Belehrung 
jeweils in Textform erhalten haben. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung 
des Widerrufs. 
Der Widerruf ist zu richten an die:  
 

Schleswiger Versicherungsservice AG 
Goebenstraße 10 
24534 Neumünster 
 

Widerrufsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz 
und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs 
entfallenden Teil des Beitrags, wenn Sie zugestimmt haben, dass der 
Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. 
Den Teil des Beitrags, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs 
entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich 
um einen Betrag in Höhe von 1/360 des Jahresbeitrags bzw. 1/30 des 
Monatsbeitrags multipliziert mit der Anzahl der Tage, an denen Ver-
sicherungsschutz bestanden hat. Die Höhe des Beitrags entnehmen 
Sie bitte den Vertragsunterlagen. Die Erstattung zurückzuzahlender 
Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des 
Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der 
Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfan-
gene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z. B. 
Zinsen) herauszugeben sind. 
 
Besondere Hinweise 
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrück-
lichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt 
ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 
 
Zu Änderungen von bestehenden Verträgen gilt 
Wurde mit dem Versicherungsschein ein bereits bestehender Vertrag 
erweitert oder geändert, so bezieht sich das Widerrufsrecht nur auf 
die erweiterten oder geänderten Vertragsteile. 
 

Kündigung/Beendigung des Vertrages 
Beträgt die vereinbarte Laufzeit mindestens 1 Jahr, verlängert der 
Vertrag sich stillschweigend von Jahr zu Jahr, wenn nicht 3 Monate 
vor dem jeweiligen Ablauf der anderen Partei eine schriftliche 
Kündigung zugegangen ist. Beträgt die Vertragsdauer weniger als 1 
Jahr oder liegt ein Vertrag mit Einmalbeitrag vor, endet der 
Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf. Weitere 
Kündigungsmöglichkeiten (z. B. im Versicherungsfall) ergeben 
sich aus den Allgemeinen Versicherungsbedingungen. Sämtliche 
Kündigungen müssen in Schriftform erfolgen. 
 
 
 
 

Kündigung nach Risikowegfall 
Fällt für das versicherte Interesse nach dem Beginn der 
Versicherung weg, erlöschen die Versicherungsverträge, jedoch 
frühestens zu dem Zeitpunkt zu dem wir Kenntnis vom Wegfall des 
Risikos erlangt haben. 
Hinweis zur Wohngebäudeversicherung: Eine Veräußerung des 
versicherten Gebäudes gilt nicht als Risikowegfall, hierfür bestehen 
besondere Kündigungsvorschriften. 
 
Kündigung bei Prämienerhöhung oder Minderung des 
Versicherungsschutzes ohne Ausgleich 
Erhöht sich aufgrund einer Anpassungsklausel die Prämie, ohne 
dass sich er Umfang des Versicherungsschutzes entsprechend 
ändert, können Sie den betreffenden Vertrag mit sofortiger 
Wirkung, frühestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
der Prämienerhöhung kündigen. Gleiches gilt, wenn sich der 
Umfang des Versicherungsschutzes vermindert, ohne dass die 
Prämie entsprechend angepasst wird. 
 
Anwendbares Recht/zuständiges Gericht 
Das auf den Vertrag anwendbare Recht ist das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland. 
Das zuständige Gericht für den Vertrag ist dasjenige Gericht, in 
dessen Bezirk der Versicherungsnehmer seinen Wohnsitz hat (§215 
VVG).  
Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung 
handelt, kann der Versicherungsnehmer seine Ansprüche auch bei 
dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes 
zuständigen Gericht geltend machen. 
 
Sprache 
Die Sprache für die Vertragsbedingungen, sämtliche 
Vertragsinformationen sowie die Kommunikation während der 
Vertragslaufzeit ist deutsch. 
 

Möglichkeiten des Zugangs zu einem außergerichtlichen 
Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren 
Fragen zum Versicherungsschutz  und etwaige Beschwerden 
können gerichtet werden an: 
 

Schleswiger Versicherungsservice AG 
Abteilung Beschwerdemanagement 
Goebenstraße 10 
24534 Neumünster 

 
Um dem Versicherungsnehmer den Zugang zu einer 
außergerichtlichen Einigung bei Beschwerden oder 
Meinungsverschiedenheiten zwischen ihm und dem Versicherer zu 
ermöglichen, kann eine Schlichtungsstelle eingeschaltet werden.  
 
Der Schlichtungssuchende kann sich wenden an den 
Versicherungsombudsmann e. V., Postfach 08 06 32, 10006 
Berlin.  
Die Möglichkeit des Versicherungsnehmers, den Rechtsweg zu 
beschreiten, bleibt davon unberührt. 
 
Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 
Eine Beschwerde des Versicherungsnehmers kann auch direkt 
gerichtet werden an die 
 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
Graurheindorfer Straße 108 
53117 Bonn. 
 
Allgemeine Hinweise/Schlusserklärung 
Änderung der Anschrift: Bitte informieren Sie uns unverzüglich 
schriftlich, wenn sich Ihre Anschrift ändert. 
Besondere Vereinbarungen: Nebenabreden sind nur dann 
verbindlich, wenn sie der Versicherer durch Aufnahme in das 
Vertragsdokument bestätigt. 
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Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG über die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen 
Anzeigepflicht 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, 
ist es notwendig, dass Sie alle Fragen wahrheitsgemäß und vollständig 
beantworten. Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur 
eine geringe Bedeutung beimessen. 
Personenbezogene Angaben (z. B. zur Unfallversicherung) die Sie nicht 
gegenüber dem Versicherungsvermittler machen möchten, sind 
unverzüglich und unmittelbar gegenüber der 
 
Schleswiger Versicherungsservice AG, Goebenstraße 10,  
24534 Neumünster 
 
schriftlich nachzuholen. 
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren machen. Nähere Einzelheiten zu den 
Folgen einer Verletzung Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie 
unrichtige oder unvollständige Angaben der Anzeigepflicht können Sie 
der nachstehenden Information entnehmen. 
 
Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen? 
Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen 
bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in Textform 
gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn wir 
nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme in Textform 
nach gefahrerheblichen Umständen fragen, sind Sie auch insoweit zur 
Anzeige verpflichtet. 
 
Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche 
Anzeigepflicht verletzt wird? 
Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes 
Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom Vertrag 
zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass weder 
Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt. 
Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein 
Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht 
angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, 
geschlossen hätten. 
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir 
den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles, bleiben wir den-
noch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht 
oder nicht richtig angegebene Umstand 
weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles 
noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht 
ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die 
Anzeigepflicht arglistig verletzt haben. 
Bei einem Rücktritt steht uns der Teil der Prämie zu, welcher der bis 
zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit 
entspricht. 
 
Kündigung 
Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertrag-
liche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder schuldlos verletzt 
haben, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem 
Monat kündigen. 
Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag 
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu 
anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 

Vertragsänderung 
Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag 
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn auch zu 
anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden die anderen 
Bedingungen auf unser Verlangen Vertragsbestandteil. Haben Sie die 
Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden die anderen Bedingungen 
rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht 
schuldlos verletzt, werden die anderen Bedingungen erst ab der lau-
fenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 
 
Erhöht sich durch die Vertragsänderung die Prämie um mehr als 10% 
oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten 
Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach 
Zugang unserer Mitteilung über die Vertragsänderung fristlos kündigen. 
Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen. 
 
Ausübung unserer Rechte 
Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur 
Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend 
machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der 
Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte Recht 
begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung unserer Rechte haben 
wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Zur 
Begründung können wir nachträglich weitere Umstände angeben, wenn 
für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist. 
Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur 
Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahr- 
umstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten. 
Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung 
erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Dies gilt nicht 
für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die 
Frist beträgt zehn Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder 
arglistig verletzt haben. 
 
Stellvertretung durch eine andere Person 
Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person 
vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des Rücktritts, der Kün-
digung, der Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für die Ausübung 
unserer Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres Stellvertreters als auch Ihre 
eigene Kenntnis und Arglist zu berücksichtigen. Sie können sich darauf, 
dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt wor-
den ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 
 
Zu Änderungen von bestehenden Verträgen gilt 
Wird mit diesem Antrag ein bereits bestehender Vertrag erweitert oder 
geändert, so bezieht sich die Mitteilung über die Folgen der gesetzlichen 
Anzeigepflicht nur auf die erweiterten oder geänderten Vertragsteile. 
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Wohngebäudeversicherung - Fassung Oktober 2011 - 
Exklusiv-Schutz 
 
 

I Allgemeine Wohngebäude-Versicherungsbedingungen 
 (SLAG-VGB 2008 Abschnitt A)  

II Allgemeine Wohngebäude-Versicherungsbedingungen 

 (SLAG-VGB 2008 Abschnitt B)  

III Klauseln, Hinweise zur Wohngebäudeversicherung 

IV Besondere Klauseln und Vereinbarungen „Schleswiger“ 
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II Allgemeine Wohngebäude-Versicherungsbedingungen 
 (SLAG-VGB 2008 – Abschnitt A) – Fassung Januar 2008 
 
1. Versicherte Gefahren und Schäden (Versicherungsfall), 
  generelle Ausschlüsse 
2. Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Luftfahrzeuge 
3. Leitungswasser 
4. Sturm, Hagel 
5. Versicherte und nicht versicherte Sachen, Versicherungsort 
6. Wohnungs- und Teileigentum 
7. Versicherte Kosten 
8. Mehrkosten 
9. Mietausfall, Mietwert 
10. Versicherungswert, Versicherungssumme 
11. Ermittlung der Versicherungssumme in der gleitenden 
 Neuwertversicherung, Unterversicherung 

12. Prämie in der gleitenden Neuwertversicherung und deren 
 Anpassung 
13. Prämienanpassung aufgrund Neukalkulation 
14. Entschädigungsberechnung 
15. Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 
16. Sachverständigenverfahren 
17. Vertraglich vereinbarte, besondere Obliegenheiten des 
 Versicherungsnehmers vor und nach dem Versicherungs-
 fall, Sicherheitsvorschriften 
18. Besondere gefahrerhöhende Umstände 
19. Veräußerung der versicherten Sachen 
 

 
 

1. Versicherte Gefahren und Schäden (Versicherungsfall), 
generelle Ausschlüsse 

1.1 Versicherungsfall 

a) Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sa-
chen, die durch 

 aa) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall 
  oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder 
  seiner Ladung, 

 bb) Leitungswasser, 

 cc) Sturm, Hagel 

zerstört oder beschädigt werden oder infolgedessen abhanden 
kommen. 

1.2 Ausschluss Krieg, Innere Unruhen und  
Kernenergie 

a) Ausschluss Krieg  

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen nicht auf Schäden durch Krieg, kriegsähn-
liche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion oder 
Aufstand. 

b) Ausschluss Innere Unruhen 

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen nicht auf Schäden durch innere Unruhen. 

c) Ausschluss Kernenergie 

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen nicht auf Schäden durch Kernenergie, nu-
.kleare Strahlung oder radioaktive Substanzen. 

2. Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion,  
Luftfahrzeuge 

2.1 Versicherte Gefahren und Schäden 

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, 
die durch 

a) Brand, 

b) Blitzschlag, 

c) Explosion, Implosion, 

d) Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile 
oder seiner Ladung 

zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen. 

2.2 Brand 

Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd 
entstanden ist oder ihn verlassen hat und das sich aus eigener 
Kraft auszubreiten vermag. 

2.3 Blitzschlag 

Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf 
Sachen. 

Überspannungs-, Überstrom- oder Kurzschlussschäden an elekt-
rischen Einrichtungen und Geräten sind nur versichert, wenn an 
Sachen auf dem Grundstück, auf dem der Versicherungsort liegt, 
durch Blitzschlag Schäden anderer Art entstanden sind. 

Spuren eines direkten Blitzschlags an anderen Sachen als an 
elektrischen Einrichtungen und Geräten oder an Antennen stehen 
Schäden anderer Art gleich. 

2.4 Explosion, Implosion 

2.4.1 Explosion 

Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen 
oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende Kraftäußerung. 

Eine Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitung usw.) liegt 
nur vor, wenn seine Wandung in einem solchen Umfang zerris-
sen wird, dass ein plötzlicher Ausgleich des Druckunterschieds 
innerhalb und außerhalb des Behälters stattfindet. Wird im In-
nern eines Behälters eine Explosion durch chemische Umset-
zung hervorgerufen, so ist ein Zerreißen seiner Wandung nicht 
erforderlich. 

Verpuffung gilt als mitversichert. 

2.4.2 Implosion 

Implosion ist ein plötzlicher, unvorhersehbarer Zusammenfall 
eines Hohlkörpers durch äußeren Überdruck infolge eines inne-
ren Unterdruckes. 

2.5 Nicht versicherte Schäden 

Nicht versichert sind  

a) ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch 
Erdbeben;  

b) Sengschäden;  

c) Schäden, die an Verbrennungskraftmaschinen durch die im 
Verbrennungsraum auftretenden Explosionen, sowie Schä-
den, die an Schaltorganen von elektrischen Schaltern durch 
den in ihnen auftretenden Gasdruck entstehen; 
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d) Brandschäden, die an versicherten Sachen dadurch entste-
hen, dass sie einem Nutzfeuer oder der Wärme zur Bearbei-
tung oder zu sonstigen Zwecken ausgesetzt werden; dies 
gilt auch für Sachen, in denen oder durch die Nutzfeuer     
oder Wärme erzeugt, vermittelt oder weitergeleitet wird. 

Die Ausschlüsse gemäß Ziffer 2.5 b) bis 2.5 d) gelten nicht, 
soweit diese Schäden Folge eines versicherten Sachschadens 
gemäß Ziffer 2.1 sind. 

3. Leitungswasser 

3.1 Bruchschäden innerhalb von Gebäuden 

Der Versicherer leistet Entschädigung für innerhalb von Gebäu-
den eintretende 

a) frostbedingte und sonstige Bruchschäden an Rohren  

aa) der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen) oder 
den damit verbundenen Schläuchen, 

bb) der Warmwasser- oder Dampfheizung sowie Klima-, 
Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen, 

cc) von Wasserlösch- oder Berieselungsanlagen, 

sofern diese Rohre nicht Bestandteil von Heizkesseln, Boilern 
oder vergleichbaren Anlagen sind. 

b) frostbedingte Bruchschäden an nachfolgend genannten 
Installationen: 

aa) Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklosetts, Arma-
turen (z. B. Wasser- und Absperrhähne, Ventile, Ge-
ruchsverschlüsse, Wassermesser) sowie deren An-
schlussschläuche, 

bb) Heizkörper, Heizkessel, Boiler oder vergleichbare Tei-
le von Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, Kli-
ma-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen. 

Als innerhalb des Gebäudes gilt der gesamte Baukörper, ein-
schließlich der Bodenplatte. 

Rohre von Solarheizungsanlagen auf dem Dach gelten als Rohre 
innerhalb des Gebäudes. 

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind Rohre und Instal-
lationen unterhalb der Bodenplatte (tragend oder nicht tragend) 
nicht versichert. 

3.2 Bruchschäden außerhalb von Gebäuden 

Der Versicherer leistet Entschädigung für außerhalb von Gebäu-
den eintretende frostbedingte und sonstige Bruchschäden an den 
Zuleitungsrohren der Wasserversorgung oder an den Rohren der 
Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, Klima-, Wärmepum-
pen- oder Solarheizungsanlagen, soweit 

a) diese Rohre der Versorgung versicherter Gebäude oder 
Anlagen dienen und 

b) die Rohre sich auf dem Versicherungsgrundstück befinden 
und 

c) der Versicherungsnehmer die Gefahr trägt. 

3.3 Nässeschäden 

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, 
die durch bestimmungswidrig austretendes Leitungswasser 
zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen. 

Das Leitungswasser muss aus Rohren der Wasserversorgung 
(Zu- und Ableitungen) oder damit verbundenen Schläuchen, den 
mit diesem Rohrsystem verbundenen sonstigen Einrichtungen 
oder deren wasserführenden Teilen, aus Einrichtungen der 
Warmwasser- oder Dampfheizung, aus Klima-, Wärmepumpen 

oder Solarheizungsanlagen, aus Wasserlösch- und Berieselungs-
anlagen sowie aus Wasserbetten und Aquarien ausgetreten sein.  

Sole, Öle, Kühl- und Kältemittel aus Klima-, Wärmepumpen- 
oder Solarheizungsanlagen sowie Wasserdampf stehen Lei-
tungswasser gleich. 

3.4 Nicht versicherte Schäden 

a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen Schäden durch 

aa) Regenwasser aus Fallrohren, 

bb) Plansch- oder Reinigungswasser, 

cc) Schwamm, 

dd) Grundwasser, stehendes oder fließendes Gewässer, 
Überschwemmung oder Witterungsniederschläge oder 
einen durch diese Ursachen hervorgerufenen Rückstau, 

ee) Erdbeben, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch, 

ff) Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass Lei-
tungswasser nach Ziffer 3.3 die Erdsenkung oder den 
Erdrutsch verursacht hat,  

gg) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall     
oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder 
seiner Ladung, 

hh) Öffnen der Sprinkler oder Bedienen der Berieselungs-
düsen wegen eines Brandes, durch Druckproben oder 
durch Umbauten oder Reparaturarbeiten an dem versi-
cherten Gebäude oder an der Sprinkler- oder Beriese-
lungsanlage, 

ii) Sturm, Hagel, 

jj) Leitungswasser aus Eimern, Gieskannen oder sonsti-
gen mobilen Behältnissen. 

b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an 
Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig 
sind und an den in diesen Gebäuden oder Gebäudeteilen be-
findlichen Sachen. 

4. Sturm, Hagel 

4.1 Versicherte Gefahren und Schäden 

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, 
die zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen 

a) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder Ha-
gels auf versicherte Sachen oder auf Gebäude, in denen sich 
versicherte Sachen befinden; 

b) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume 
oder andere Gegenstände auf versicherte Sachen oder auf 
Gebäude, in denen sich versicherte Sachen befinden, wirft; 

c) als Folge eines Schadens nach a) oder b) an versicherten 
Sachen; 

d) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder Ha-
gels auf Gebäude, die mit dem versicherten Gebäude oder 
Gebäuden, in denen sich versicherte Sachen befinden, bau-
lich verbunden sind; 

e) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume 
oder andere Gegenstände auf Gebäude wirft, die mit dem 
versicherten Gebäude oder Gebäuden, in denen sich versi-
cherte Sachen befinden, baulich verbunden sind. 

4.2 Sturm 

Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens 
Windstärke 8 nach Beaufort (Windgeschwindigkeit von mindes-
tens 63 km/Stunde). 
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Ist die Windstärke für den Schadenort nicht feststellbar, so wird 
Windstärke 8 unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass 

a) die Luftbewegung in der Umgebung des Versicherungs-
grundstücks Schäden an Gebäuden in einwandfreiem Zu-
stand oder an ebenso widerstandsfähigen anderen Sachen 
angerichtet hat, oder dass 

b) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes des versi-
cherten Gebäudes oder des Gebäudes, in dem sich die ver-
sicherten Sachen befunden haben, oder mit diesem Gebäude 
baulich verbundenen Gebäuden, nur durch Sturm entstan-
den sein kann. 

4.3 Hagel 

Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form von Eiskör-
nern. 

4.4 Nicht versicherte Schäden 

a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen Schäden durch  

aa) Sturmflut; 

bb) Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder Schmutz 
durch nicht ordnungsgemäß geschlossene Fenster, Au-
ßentüren oder andere Öffnungen, es sei denn, dass die-
se Öffnungen durch Sturm oder Hagel entstanden sind 
und einen Gebäudeschaden darstellen; 

cc) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz 
von Luftfahrzeugen, ihrer Teile oder Ladung; 

dd) weitere Elementargefahren (Überschwemmung, Erd-
beben, Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen, 
Vulkanausbruch). 

b) Nicht versichert sind Schäden an 

aa) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfer-
tig sind, und an den in diesen Gebäuden befindlichen 
Sachen; 

bb) Laden- und Schaufensterscheiben. 

5. Versicherte und nicht versicherte Sachen, Versiche-
rungsort 

5.1 Beschreibung des Versicherungsumfangs 

Versichert sind die in dem Versicherungsschein bezeichneten 
Gebäude mit ihren Gebäudebestandteilen und Gebäudezubehör 
einschließlich unmittelbar an das Gebäude anschließender Ter-
rassen auf dem im Versicherungsschein bezeichneten Versiche-
rungsgrundstück. 

Weitere Grundstücksbestandteile sind nur versichert, soweit 
diese ausdrücklich in den Versicherungsumfang einbezogen 
sind. 

5.2 Definitionen 

a) Gebäude im Sinne dieser Regelungen sind mit dem Erdbo-
den verbundene Bauwerke, die der überwiegenden Nutzung 
zu Wohnzwecken bestimmt sind und gegen äußere Einflüs-
se schützen können. 

b) Gebäudebestandteile sind in ein Gebäude eingefügte Sa-
chen, die durch ihre feste Verbindung mit dem Gebäude ih-
re Selbständigkeit verloren haben. Dazu gehören auch Ein-
baumöbel bzw. Einbauküchen, die individuell für das Ge-
bäude raumspezifisch geplant und gefertigt sind. 

c) Gebäudezubehör sind bewegliche Sachen, die sich im Ge-
bäude befinden oder außen am Gebäude angebracht sind 

und der Instandhaltung bzw. überwiegenden Zweckbe-
stimmung des versicherten Gebäudes dienen.  

 Als Gebäudezubehör gelten ferner Müllboxen sowie Klin-
gel- und Briefkastenanlagen auf dem Versicherungsgrund-
stück.  

d) Als Grundstückbestandteile gelten die mit dem Grund und 
Boden des Versicherungsgrundstücks fest verbundenen Sa-
chen. 

e) Versicherungsgrundstück ist das Flurstück/sind die Flurstü-
cke, auf dem das versicherte Gebäude steht (Versicherungs-
ort). Teilen sich mehrere Gebäude ein Flurstück, so gilt als 
Versicherungsort derjenige Teil des Flurstücks, der durch 
Einfriedung oder anderweitige Abgrenzung dem/den im 
Versicherungsschein bezeichneten Gebäude(n) ausschließ-
lich zugehörig ist. 

5.3 Ausschlüsse 

a) Nicht versichert sind Photovoltaikanlagen sowie deren 
zugehörige Installationen (z. B. Solarmodule, Montagerah-
men, Befestigungselemente, Mess-, Steuer- und Regeltech-
nik, Wechselrichter und Verkabelung). 

b) Nicht versichert sind in das Gebäude nachträglich eingefüg-
te – nicht aber ausgetauschte – Sachen, die ein Mieter oder 
Wohnungseigentümer auf seine Kosten beschafft oder       
übernommen hat und daher hierfür die Gefahr trägt. Eine 
anderweitige Vereinbarung über die Gefahrtragung ist vom 
Versicherungsnehmer nachzuweisen. 

c) Nicht versichert sind elektronisch gespeicherte Daten und 
Programme. 

6. Wohnungs- und Teileigentum 

1. Ist bei Verträgen mit einer Gemeinschaft von Wohnungsei-
gentümern der Versicherer wegen des Verhaltens einzelner 
Wohnungseigentümer ganz oder teilweise leistungsfrei, so kann 
er sich hierauf gegenüber den übrigen Wohnungseigentümern 
wegen deren Sondereigentum sowie deren Miteigentumsanteilen 
nicht berufen. 

Der Wohnungseigentümer, in dessen Person der Verwirkungs-
grund vorliegt, hat dem Versicherer die darauf entfallenden 
Aufwendungen zu ersetzen. 

2. Die übrigen Wohnungseigentümer können verlangen, dass 
der Versicherer sie auch insoweit entschädigt, als er gegenüber 
einzelnen Miteigentümern leistungsfrei ist, sofern diese zusätzli-
che Entschädigung zur Wiederherstellung des gemeinschaftli-
chen Eigentums verwendet wird. 

Der Wohnungseigentümer, in dessen Person der Verwirkungs-
grund vorliegt, ist verpflichtet, dem Versicherer diese Mehrauf-
wendungen zu erstatten. 

3. Für die Gebäudeversicherung bei Teileigentum gelten Nr. 1 
und Nr. 2 entsprechend. 

7. Versicherte Kosten 

Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendi-
gen 

a) Aufräum- und Abbruchkosten 

für das Aufräumen und den Abbruch versicherter Sachen 
sowie für das Wegräumen und den Abtransport  von Schutt 
und sonstigen Resten dieser Sachen zum nächsten Ablage-
rungsplatz und für das Ablagern und Vernichten; 
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b) Bewegungs- und Schutzkosten, 

die dadurch entstehen, dass zum Zweck der Wiederherstel-
lung oder Wiederbeschaffung versicherter Sachen andere 
Sachen bewegt, verändert oder geschützt werden müssen. 

Die Entschädigung für versicherte Kosten gemäß a) und b) ist 
auf den vereinbarten Betrag begrenzt. 

c) Mehrkosten durch Technologiefortschritt 

aa) Der Versicherer ersetzt die infolge eines Versiche-
rungsfalles tatsächlich entstandenen Mehrkosten für 
die Wiederbeschaffung oder Wiederherstellung der 
versicherten und vom Schaden betroffenen Sachen, 
wenn die Wiederherstellung oder die Wiederbeschaf-
fung der Sache in derselben Art und Güte infolge 
Technologiefortschritts nicht möglich oder unwirt-
schaftlich ist. Maßgebend ist der Betrag, der für ein 
Ersatzgut aufzuwenden ist, das der vom Schaden be-
troffenen Sache in Art und Güte möglichst nahe 
kommt. 

bb) Entschädigung wird nicht geleistet für Mehrkosten 
durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen. 

cc) Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden auch 
die Mehrkosten nur im Verhältnis des Zeitwertes zum 
Neuwert ersetzt. 

dd) Die Entschädigung hierfür ist auf die vereinbarte Ver-
sicherungssumme begrenzt. 

8. Mehrkosten 

8.1 Beschreibung der versicherten Leistung 

a) Der Versicherer ersetzt die tatsächlich entstandenen Mehr-
kosten infolge von Veränderungen der öffentlich-
rechtlichen Vorschriften (Gesetze und Verordnungen), die 
zwischen Errichtung bzw. letztmaliger genehmigungs-
pflichtiger Baumaßnahme am betroffenen Gebäudeteil und 
dem Versicherungsfall in Kraft getreten sind. 

b) Darf die Wiederherstellung der versicherten, vom Schaden 
betroffenen Sachen aufgrund behördlicher Wiederaufbau-
beschränkungen nur an anderer Stelle erfolgen, so sind da-
durch entstehende Mehrkosten nur in dem Umfang zu er-
setzen, in dem sie auch bei Wiederherstellung an bisheriger 
Stelle entstanden wären. 

c) Der Ersatz von Mehrkosten beschränkt sich auf die tatsäch-
lich vom Schaden betroffenen Gebäudeteile.  

d) Ist das Gebäude zum Zeitwert versichert, so werden die 
Mehrkosten im Verhältnis des versicherten Zeitwerts zum 
aktuellen Neubauwert erstattet. 

8.2 Definitionen  

Mehrkosten im Sinne dieser Vorschrift ergeben sich aus der 
Differenz des Aufwandes für die Wiederherstellung in gleicher 
Art und Güte und dem Aufwand zum Zeitpunkt der Wiederher-
stellung, der unter Berücksichtigung der Ziffer 8.1 a) und b) 
entstehen wird. 

8.3 Ausschlüsse 

a) Nicht versichert sind Mehrkosten infolge von 

aa) Betriebsbeschränkungen, 

bb) Kapitalmangel, 

cc) behördlichen Auflagen, die mit Fristsetzung vor Ein-
tritt des Versicherungsfalles erteilt wurden, 

dd) behördlichen Wiederherstellungsbeschränkungen, die 
es untersagen, verwertbare Reste der versicherten, vom 
Schaden betroffenen Sachen zu verwerten. 

b) Wird vor Eintritt des Versicherungsfalles auf der Grundlage 
bestehender Gesetze und Verordnungen durch eine hierin 
ausgewiesene Frist der Bestandsschutz außer Kraft gesetzt 
bzw. die Nutzung des Gebäudes ganz oder teilweise unter-
sagt, so sind die hierdurch entstehenden Mehrkosten nicht 
vom Versicherungsschutz umfasst, auch wenn die zuständi-
ge Behörde noch keinen entsprechenden Verwaltungsakt er-
lassen hat. 

8.4 Preissteigerungen 

Der Versicherer ersetzt auch Preissteigerungen, die im Zuge der 
Wiederherstellung entstehen und deren Ursache in der Zeit 
zwischen Eintritt des Versicherungsfalles und der unverzügli-
chen Wiederherstellung liegt und für die nicht gleichzeitig eine 
Preisdifferenzversicherung besteht. Veranlasst der Versiche-
rungsnehmer nicht unverzüglich die Wiederherstellung, sind die 
Mehrkosten nur in dem Umfang zu ersetzen, in dem sie auch bei 
unverzüglicher Wiederherstellung entstanden wären. 

9 Mietausfall, Mietwert 

9.1 Mietausfall, Mietwert 

Der Versicherer ersetzt 

a) den Mietausfall einschließlich fortlaufender Mietnebenkos-
ten, wenn Mieter von Wohnräumen infolge eines Versiche-
rungsfalles zu Recht die Zahlung der Miete ganz oder teil-
weise eingestellt haben; 

b) den ortsüblichen Mietwert von Wohnräumen einschließlich 
fortlaufender Nebenkosten im Sinne des Mietrechts, die der 
Versicherungsnehmer selbst bewohnt und die infolge eines 
Versicherungsfalles unbenutzbar geworden sind, falls dem 
Versicherungsnehmer die Beschränkung auf einen benutz-
bar gebliebenen Teil der Wohnung nicht zugemutet werden 
kann. 

c) Der Versicherer ersetzt auch einen durch die Einhaltung 
öffentlich-rechtlicher Vorschriften (z. B. Wiederaufbaube-
schränkungen) verursachten zusätzlichen Mietausfall bzw. 
Mietwert. 

9.2 Haftzeit 

a) Mietausfall oder Mietwert werden bis zu dem Zeitpunkt 
ersetzt, in dem die Räume wieder benutzbar sind, höchstens 
jedoch für 12 Monate seit dem Eintritt des Versicherungs-
falles. 

b) Mietausfall oder Mietwert werden nur insoweit ersetzt, wie 
der Versicherungsnehmer die mögliche Wiederbenutzung 
nicht schuldhaft verzögert. 

9.3 Gewerblich genutzte Räume 

Für gewerblich genutzte Räume kann die Versicherung des 
Mietausfalles oder des ortsüblichen Mietwertes vereinbart wer-
den. 

10 Versicherungswert, Versicherungssumme 

10.1 Vereinbarte Versicherungswerte 

Als Versicherungswert kann der gleitende Neuwert, der Neu-
wert, der Zeitwert oder der gemeine Wert vereinbart werden. Im 
Versicherungsfall kann der gemeine Wert Anwendung finden, 
wenn die versicherte Sache dauerhaft entwertet ist (siehe d). Der 
Versicherungswert bildet die Grundlage der Entschädigungsbe-
rechnung. 
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a) Gleitender Neuwert 

Der gleitende Neuwert ist der ortsübliche Neubauwert des 
Gebäudes ausgedrückt in Preisen des Jahres 1914. Der 
Neubauwert bemisst sich nach Größe, Ausstattung sowie 
Ausbau des Gebäudes. Hierzu gehören auch Architektenge-
bühren sowie sonstige Konstruktions- und Planungskosten. 

Der Versicherer passt den Versicherungsschutz an die Bau-
kostenentwicklung an (siehe Ziffer 12.2). Deshalb besteht 
Versicherungsschutz auf der Grundlage des ortsüblichen 
Neubauwertes zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles. 

Wenn sich durch wertsteigernde bauliche Maßnahmen in-
nerhalb der Verscherungsperiode der Wert der Gebäude er-
höht, besteht bis zum Schluss der laufenden Versicherungs-
periode auch insoweit Versicherungsschutz. 

b) Neuwert 

Der Neuwert ist der ortsübliche Neubauwert des Gebäudes. 
Der Neubauwert bemisst sich nach Größe, Ausstattung so-
wie Ausbau des Gebäudes. Hierzu gehören auch Architek-
tengebühren sowie sonstige Konstruktions- und Planungs-
kosten. 

c) Zeitwert 

Der Zeitwert errechnet sich aus dem Neuwert des Gebäudes 
(siehe b)) abzüglich der Wertminderung durch Alter und 
Abnutzung. 

d) Gemeiner Wert 

Der gemeine Wert ist der erzielbare Verkaufspreis für das 
Gebäude oder für das Altmaterial. 

Ist Versicherung zum gleitenden Neuwert, Neuwert oder Zeit-
wert vereinbart und ist das Gebäude zum Abbruch bestimmt 
oder sonst dauernd entwertet, so ist Versicherungswert lediglich 
der gemeine Wert (Nutzungsvorbehalt). Eine dauernde Entwer-
tung liegt insbesondere vor, wenn das Gebäude für seinen Zweck 
nicht mehr zu verwenden ist. 

10.2 Versicherungssumme 

a) Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und 
Versicherungsnehmer im Einzelnen vereinbarte Betrag, der 
dem Versicherungswert entsprechen soll. 

b) Wenn bauliche Änderungen vorgenommen werden, soll der 
Versicherungsnehmer die Versicherungssumme an den ver-
änderten Versicherungswert anpassen. 

c) Ist Neuwert, Zeitwert oder gemeiner Wert vereinbart wor-
den, soll der Versicherungsnehmer die Versicherungssum-
me für die versicherte Sache für die Dauer des Versiche-
rungsverhältnisse dem jeweils gültigen Versicherungswert 
anpassen. 

d) Entspricht zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles die Ver-
sicherungssumme nicht dem Versicherungswert, kann die 
Regelung über die Unterversicherung zur Anwendung 
kommen (siehe Ziffer 11.2 b)). 

11 Ermittlung der Versicherungssumme in der gleitenden 
Neuwertversicherung, Unterversicherungsverzicht 

11.1 Ermittlung der Versicherungssumme in der gleitenden 
Neuwertversicherung 

Die Versicherungssumme ist nach dem ortsüblichen Neubauwert 
(siehe Ziffer 10) zu ermitteln, der in den Preisen des Jahres 1914 
ausgedrückt wird (Versicherungssumme „Wert 1914“). 

Die Versicherungssumme gilt als richtig ermittelt, wenn 

a) sie aufgrund einer vom Versicherer anerkannten Schätzung 
eines Bausachverständigen festgesetzt wird, 

b) der Versicherungsnehmer im Antrag den Neubauwert in 
Preisen eines anderen Jahres zutreffend angibt und der Ver-
sicherer diesen Betrag umrechnet, 

c) der Versicherungsnehmer Antragsfragen nach Größe, Aus-
bau und Ausstattung des Gebäudes zutreffend beantwortet 
und der Versicherer hiernach die Versicherungssumme 
„Wert 1914“ berechnet. 

11.2 Unterversicherungsverzicht 

a) Wird die nach Ziffer 11.1 ermittelte Versicherungssumme 
„Wert 1914“ vereinbart, nimmt der Versicherer bei der Ent-
schädigung (einschließlich Kosten und Mietausfall) keinen 
Abzug wegen Unterversicherung vor (Unterversicherungs-
verzicht). 

b) Ergibt sich im Versicherungsfall, dass die Beschreibung des 
Gebäudes und seiner Ausstattung gemäß Ziffer 11.1 c) von 
den tatsächlichen Verhältnissen bei Vertragsabschluss ab-
weicht und ist dadurch die Versicherungssumme „Wert 
1914“ zu niedrig bemessen, so kann der Versicherer nach 
den Regelungen über die Anzeigepflichtverletzungen vom 
Vertrag zurücktreten, kündigen oder eine Vertragsanpas-
sung vornehmen; ferner kann er bezüglich der Differenz 
zwischen vereinbarter Versicherungssumme und tatsächli-
chem Versicherungswert nach den Regeln der Unterversi-
cherung leistungsfrei sein. 

c) Der Unterversicherungsverzicht gilt ferner nicht, wenn der 
der Versicherungssummenermittlung zugrunde liegende 
Bauzustand nach Vertragsabschluss durch wertsteigernde 
bauliche Maßnahmen verändert wurde und die Veränderung 
dem Versicherer nicht unverzüglich angezeigt wurde. Dies 
gilt nicht, soweit der ortsübliche Neubauwert innerhalb der 
zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls laufenden Versiche-
rungsperiode durch wertsteigernde bauliche Maßnahmen 
erhöht wurde. 

12 Prämie in der gleitenden Neuwertversicherung und 
deren Anpassung 

12.1 Berechnung der Prämie 

Grundlagen der Berechnung der Prämie sind die Versicherungs-
summe „Wert 1914“, der vereinbarte Prämiensatz sowie der 
Anpassungsfaktor (siehe Ziffer 12.2 a)). 

Die jeweils zu zahlende Jahresprämie wird berechnet durch 
Multiplikation der vereinbarten Grundprämie 1914 (Versiche-
rungssumme „Wert 1914“ multipliziert mit dem Prämiensatz) 
mit dem jeweils gültigen Anpassungsfaktor. 

12.2 Anpassung der Prämie 

a) Die Prämie verändert sich entsprechend der Anpassung des 
Versicherungsschutzes (siehe Ziffer 10.1 a)) gemäß der Er-
höhung oder Verminderung des Anpassungsfaktors. 

b) Der Anpassungsfaktor erhöht oder vermindert sich jeweils 
zum 1. Januar eines jeden Jahres für die in diesem Jahr be-
ginnende Versicherungsperiode entsprechend dem Prozent-
satz, um den sich der jeweils für den Monat Mai des Vor-
jahres veröffentlichte Baupreisindex für Wohngebäude und 
der für den Monat April des Vorjahres veröffentlichte Tarif-
lohnindex für das Baugewerbe verändert haben. Beide Indi-
zes gibt das Statistische Bundesamt bekannt. Bei dieser 
Anpassung wird die Änderung des Baupreisindexes zu  

 80 % und die des Tariflohnindexes zu 20 % berücksichtigt, 
und zwar der jeweilige Index auf zwei Stellen nach dem 
Komma gerundet. 



 
Schleswiger Versicherungsservice AG        
 

Seite 7 von 31 

Der Anpassungsfaktor wird auf zwei Stellen nach dem 
Komma errechnet und gerundet. 

Soweit bei Rundungen die dritte Zahl nach dem Komma ei-
ne Fünf oder eine höhere Zahl ist, wird aufgerundet, sonst 
abgerundet. 

c) Der Versicherungsnehmer kann einer Erhöhung der Prämie 
innerhalb eines Monats, nachdem ihm die Mitteilung über 
die Erhöhung des Anpassungsfaktors zugegangen ist, durch 
Erklärung in Textform widersprechen. Zur Wahrung der 
Frist genügt die rechtzeitige Absendung. Damit wird die 
Erhöhung nicht wirksam. Die Versicherung bleibt dann als 
Neuwertversicherung (siehe Ziffer 10.1 b)) in Kraft, und 
zwar zur bisherigen Prämie und mit einer Versicherungs-
summe, die sich aus der Versicherungssumme „Wert 1914“ 
multipliziert mit 1/100 des Baupreisindexes für Wohnge-
bäude ergibt, der im Mai des Vorjahres galt. 

In diesem Fall gilt ein vereinbarter Unterversicherungsver-
zicht nicht mehr. 

Das Recht des Versicherungsnehmers auf Herabsetzung der 
Versicherungssumme wegen erheblicher Überversicherung 
bleibt unberührt. 

13. Prämienanpassung aufgrund Neukalkulation 

1. Die Prämien werden unter Berücksichtigung von Schaden-
aufwand, Kosten (insbesondere Provisionen, Verwaltungskosten, 
Schadenregulierungskosten, Rückversicherungsprämien), Feuer-
schutzsteuer und Gewinnansatz kalkuliert. 

2. Der Versicherer ist berechtigt, die Kalkulation für bestehen-
de Verträge in angemessenen Zeiträumen zu überprüfen. Dabei 
ist außer der bisherigen Schadenentwicklung einer ausreichend 
großen Zahl von Risiken, die die gleichen Tarifmerkmale auf-
weisen, auch die voraussichtliche künftige Schaden- und Kos-
tenentwicklung des Risikoträgers zu berücksichtigen. 

Die sich aufgrund der Neukalkulation ergebenden Prämienan-
passungen gelten ab Beginn des nächsten Versicherungsjahres 
für bestehende Verträge, wenn ein unabhängiger Treuhänder die 
der Kalkulation zugrunde liegenden Statistiken gemäß den aner-
kannten Grundsätzen der Versicherungstechnik überprüft und 
die Angemessenheit der Anpassung bestätigt hat. 

3. Die Prämien dürfen nach der Anpassung nicht höher sein als 
die Prämien für neu abzuschließende Verträge, sofern diese 
Tarife die gleichen Tarifmerkmale sowie den gleichen De-
ckungsumfang aufweisen. 

4. Die Prämienanpassungen, die sich aus der Neukalkulation 
ergeben, werden dem Versicherungsnehmer spätestens einen 
Monat vor Inkrafttreten mitgeteilt. 

5. Der Versicherungsnehmer hat im Falle einer sich hieraus 
ergebenden Prämienerhöhung das Recht, den Versicherungsver-
trag mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zum Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens der Erhöhung, zu kündigen. Die Kündi-
gung muss innerhalb eines Monats nach Eingang der Mitteilung 
über die Prämienerhöhung erfolgen. 

14. Entschädigungsberechnung 

14.1 In der gleitenden Neuwertversicherung bzw. Neuwert-
 versicherung sind im Versicherungsfall Grundlage der 
 Entschädigungsberechnung 

a) bei zerstörten Gebäuden die ortsüblichen Wiederherstel-
lungskosten des Gebäudes (einschließlich der Architekten-
gebühren sowie sonstiger Konstruktions- und Planungskos-
ten) bei Eintritt des Versicherungsfalles, 

b) bei beschädigten Gebäuden oder sonstigen beschädigten 
Sachen die notwendigen Reparaturkosten bei Eintritt des 
Versicherungsfalles zuzüglich einer durch die Reparatur 

nicht ausgeglichenen Wertminderung, höchstens jedoch der 
Versicherungswert bei Eintritt des Versicherungsfalles, 

c) bei zerstörten oder abhanden gekommenen sonstigen Sa-
chen der Wiederbeschaffungspreis von Sachen gleicher Art 
und Güte im neuwertigen Zustand bei Eintritt des Versiche-
rungsfalles. 

d) Restwerte werden angerechnet. 

14.2 In der Zeitwertversicherung ist im Versicherungsfall 
Grundlage der Entschädigungsberechnung 

a) bei zerstörten Gebäuden der Neuwert zum Zeitpunkt des 
Versicherungsfalls abzüglich deren Wertminderung durch 
Alter und Abnutzung, 

b) bei beschädigten Gebäuden oder sonstigen beschädigten 
Sachen die notwendigen Reparaturkosten bei Eintritt des 
Versicherungsfalles zuzüglich einer durch die Reparatur 
nicht ausgeglichenen Wertminderung, höchstens jedoch der 
Zeitwert bei Eintritt des Versicherungsfalles, 

c) bei zerstörten oder abhanden gekommenen sonstigen Sa-
chen der Wiederbeschaffungspreis von Sachen gleicher Art 
und Güte im neuwertigen Zustand zum Zeitpunkt der Ver-
einbarung abzüglich deren Wertminderung durch Alter und 
Abnutzung, 

d) Restwerte werden angerechnet. 

14.3 Entschädigungsberechnung bei gemeinem Wert 

Soweit ein Gebäude zum Abbruch bestimmt oder sonst dauerhaft 
entwertet ist, werden versicherte Sachen nur unter Zugrundele-
gung des erzielbaren Verkaufspreises ohne Grundstücksanteile 
(gemeiner Wert) entschädigt. 

14.4 Kosten 

Berechnungsgrundlage für die Entschädigung versicherter Kos-
ten ist der Nachweis tatsächlich angefallener Kosten unter Be-
rücksichtigung der jeweils vereinbarten Entschädigungsgrenzen. 

14.5 Mietausfall / Mietwert 

Der Versicherer ersetzt den versicherten Mietausfall bzw. Miet-
wert bis zum Ende der vereinbarten Haftzeit. 

14.6 Mehrwertsteuer 

a) Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versiche-
rungsnehmer vorsteuerabzugsberechtigt ist; das Gleiche 
gilt, wenn der Versicherungsnehmer Mehrwertsteuer tat-
sächlich nicht gezahlt hat. 

b) Für die Berechnung der Entschädigung versicherter Kosten 
(siehe Ziffer 7) und versicherten Mietausfalls bzw. Miet-
werts (siehe Ziffer 9) gilt a) entsprechend. 

14.7 Wiederherstellung und Wiederbeschaffung 

In der gleitenden Neuwertversicherung und der Neuwertversi-
cherung erwirbt der Versicherungsnehmer den Anspruch auf 
Zahlung des Teils der Entschädigung, der den Zeitwertschaden 
übersteigt (Neuwertanteil) nur, soweit und sobald er innerhalb 
von drei Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalles sicherstellt, 
dass er die Entschädigung verwenden wird, um versicherte 
Sachen in gleicher Art und Zweckbestimmung an der bisherigen 
Stelle wiederherzustellen oder wiederzubeschaffen. Ist dies an 
der bisherigen Stelle rechtlich nicht möglich oder wirtschaftlich 
nicht zu vertreten, so genügt es, wenn die Gebäude an anderer 
Stelle innerhalb der Bundesrepublik Deutschland wiederherge-
stellt werden. 

Der Zeitwertschaden errechnet sich aus der Entschädigung nach 
Ziffer 15.1 a), b) und c) abzüglich der Wertminderung durch 
Alter und Abnutzung. Ziffer 15.6 gilt entsprechend. 
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Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung des entschädigten 
Neuwertanteiles an den Versicherer verpflichtet, wenn er die auf 
den Neuwertanteil geleistete Entschädigung schuldhaft nicht zur 
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung der versicherten 
Sachen verwendet. 

14.8 Gesamtentschädigung, Kosten auf Weisung des Versi-
cherers 

In der Neu- und Zeitwertversicherung ist die Gesamtentschädi-
gung für versicherte Sachen (siehe Ziffer 5.1 und 5.2), versicher-
te Kosten (siehe Ziffer 7) und versicherten Mietausfall bzw. 
Mietwert (siehe Ziffer 9) je Versicherungsfall auf die Versiche-
rungssumme begrenzt. Schadenabwendungs- und Schadenmin-
derungskosten, die auf Weisung des Versicherers entstanden 
sind, werden unbegrenzt ersetzt. 

14.9 Feststellung und Berechnung einer Unterversicherung 

Ist die Versicherungssumme im Zeitpunkt des Versicherungsfal-
les in der gleitenden Neuwertversicherung (siehe Ziffer 10.1 a)) 
ohne Vereinbarung eines Unterversicherungsverzichts, in der 
Neu- und Zeitwertversicherung sowie in der Versicherung zum 
gemeinen Wert (siehe Ziffer 10.1 d)) niedriger als der Versiche-
rungswert der versicherten Sachen (Unterversicherung), wird die 
Entschädigung gemäß Ziffer 12.1 bis Ziffer 12.3 in dem Ver-
hältnis von Versicherungssumme zum Versicherungswert nach 
folgender Berechnungsformel gekürzt: Entschädigung = Scha-
denbetrag multipliziert mit der Versicherungssumme dividiert 
durch den Versicherungswert. Entsprechendes gilt für die Be-
rechnung versicherter Kosten (siehe Ziffer 7) und versicherten 
Mietausfalles bzw. Mietwerts (siehe Ziffer 9). 

15 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 

15.1 Fälligkeit der Entschädigung 

a) Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des 
Versicherers zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs ab-
geschlossen sind. 

Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung 
des Schadens den Betrag als Abschlagszahlung beanspru-
chen, der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist. 

b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der 
Entschädigung wird fällig, nachdem der Versicherungs-
nehmer gegenüber dem Versicherer den Nachweis geführt 
hat, dass er die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung 
sichergestellt hat. 

15.2 Rückzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteils 

Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom Versi-
cherer geleisteten Entschädigung verpflichtet, wenn die Sache 
infolge Ziffer 16.1 b) eines Verschuldens des Versicherungs-
nehmers nicht innerhalb einer angemessenen Frist wiederherge-
stellt oder wiederbeschafft worden ist. 

15.3 Verzinsung 

Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechts-
grund eine weitergehende Zinspflicht besteht: 

a) Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines 
Monats nach Meldung des Schadens geleistet wird – seit 
Anzeige des Schadens zu verzinsen. 

b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der 
Entschädigung ist ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, in dem 
der Versicherungsnehmer die Sicherstellung der Wieder-
herstellung oder Wiederbeschaffung versicherter Sachen 
gegenüber dem Versicherer nachgewiesen hat. 

c) Der Zinssatz liegt 1 Prozentpunkt unter dem jeweiligen 
Basiszinssatz des Bürgerlichen Gesetzbuches (§ 247 BGB), 

mindestens jedoch bei 4 % und höchstens bei 6 % Zinsen 
pro Jahr. 

d) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig. 

15.4 Hemmung 

Bei der Berechnung der Fristen gemäß Ziffern 16.1, 16.3 a) und 
b) ist der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge 
Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschädigung 
nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann. 

15.5 Aufschiebung der Zahlung 

Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange 

a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungs-
nehmers bestehen; 

b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen 
den Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten aus 
Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft; 

c) eine Mitwirkung des Realgläubigers gemäß den gesetzli-
chen Bestimmungen über die Sicherung von Realgläubigern 
nicht erfolgte. 

16. Sachverständigenverfahren 

16.1 Feststellung der Schadenhöhe 

Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungs-
falles verlangen, dass die Höhe des Schadens in einem Sachver-
ständigenverfahren festgestellt wird. 

Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer und 
Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren. 

16.2 Weitere Feststellungen 

Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf 
weitere Feststellungen zum Versicherungsfall ausgedehnt wer-
den. 

16.3 Verfahren vor Feststellung 

Für das Sachverständigenverfahren gilt: 

a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu 
benennen. Eine Partei, die ihren Sachverständigen benannt 
hat, kann die andere unter Angabe des von ihr genannten 
Sachverständigen in Textform auffordern, den zweiten 
Sachverständigen zu benennen. Wird der zweite Sachver-
ständige nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der 
Aufforderung benannt, so kann ihn die auffordernde Partei 
durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht er-
nennen lassen. In der Aufforderung durch den Versicherer 
ist der Versicherungsnehmer auf diese Folge hinzuweisen. 

b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person 
benennen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers ist 
oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung steht; fer-
ner keine Person, die bei Mitbewerbern oder Geschäftspart-
nern angestellt ist oder mit ihnen in einem ähnlichen Ver-
hältnis steht. 

c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn 
ihrer Feststellungen einen dritten Sachverständigen als Ob-
mann. Die Regelung unter b) gilt entsprechend für die Be-
nennung eines Obmannes durch die Sachverständigen. Ei-
nigen sich die Sachverständigen nicht, so wird der Obmann 
auf Antrag einer Partei durch das für den Schadenort zu-
ständige Amtsgericht ernannt. 

16.4 Feststellung 

Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten: 

a) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten und 
beschädigten versicherten Sachen sowie deren nach dem 
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Versicherungsvertrag infrage kommenden Versicherungs-
werte zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles; 

b) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten; 

c) die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen; 

d) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten 
und den versicherten Mietausfall bzw. Mietwert; 

e) den Wert der nicht vom Schaden betroffenen versicherten 
Sachen, wenn kein Unterversicherungsverzicht gegeben ist. 

16.5 Verfahren nach Feststellung 

Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden 
Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der Sachver-
ständigen voneinander ab, so übergibt der Versicherer sie unver-
züglich dem Obmann. Dieser entscheidet über die streitig ge-
bliebenen Punkte innerhalb der durch die Feststellungen der 
Sachverständigen gezogenen Grenzen und übermittelt seine 
Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig. 

Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes 
sind für die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht nachgewie-
sen wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheb-
lich abweichen. Aufgrund dieser verbindlichen Feststellungen 
berechnet der Versicherer die Entschädigung. 

Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch 
gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachver-
ständigen die Feststellung nicht treffen können oder wollen oder 
sie verzögern. 

16.6 Kosten 

Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die 
Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obmannes tra-
gen beide Parteien je zur Hälfte. 

16.7 Obliegenheiten 

Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenhei-
ten des Versicherungsnehmers nicht berührt. 

17. Vertraglich vereinbarte, besondere Obliegenheit des 
Versicherungsnehmers vor und nach dem Versiche-
rungsfall, Sicherheitsvorschriften 

17.1 Sicherheitsvorschriften 

Als vertraglich vereinbarte, besondere Obliegenheiten hat der 
Versicherungsnehmer 

a) die versicherten Sachen, insbesondere wasserführende 
Anlagen und Einrichtungen, Dächer und außen angebrachte 
Sachen stets in ordnungsgemäßem Zustand zu erhalten und 
Mängel oder Schäden unverzüglich beseitigen zu lassen, 

b) nicht genutzte Gebäude oder Gebäudeteile zu jeder Jahres-
zeit genügend häufig zu kontrollieren und dort alle wasser-
führenden Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu ent-
leeren und entleert zu halten, 

c) in der kalten Jahreszeit alle Gebäude und Gebäudeteile zu 
beheizen und dies genügend häufig zu kontrollieren oder 
dort alle wasserführenden Anlagen und Einrichtungen ab-
zusperren, zu entleeren und entleert zu halten. 

17.2 Folgen der Obliegenheitsverletzung 

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer 18.1 ge-
nannten Obliegenheiten, ist der Versicherer unter den in Ziffer 8 
SLAG-VGB 2008 Abschnitt B beschriebenen Voraussetzungen 
zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leis-
tungsfrei. 

16. Besondere gefahrerhöhende Umstände 

Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung gemäß Ziffer 9 SLAG-
VGB 2008 Abschnitt B kann insbesondere dann vorliegen, wenn 

a) sich ein Umstand ändert, nach dem im Antrag gefragt wor-
den ist, 

b) ein Gebäude oder der überwiegende Teil eines Gebäudes 
nicht genutzt wird, 

c) an einem Gebäude Baumaßnahmen durchgeführt werden, in 
deren Verlauf das Dach ganz oder teilweise entfernt wird 
oder die das Gebäude überwiegend unbenutzbar machen, 

d) in dem versicherten Gebäude ein Gewerbebetrieb aufge-
nommen oder verändert wird, 

e) das Gebäude nach Vertragsschluss unter Denkmalschutz 
gestellt wird. 

17. Veräußerung der versicherten Sachen 

17.1 Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang 

a) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer 
veräußert, so tritt zum Zeitpunkt des Eigentumsübergangs 
(bei Immobilien das Datum des Grundbucheintrages) an 
dessen Stelle der Erwerber in die während der Dauer seines 
Eigentums aus dem Versicherungsverhältnis sich ergeben-
den Rechte und Pflichten des Versicherungsnehmers ein. 

b) Der Veräußerer und der Erwerber haften für die Prämie, die 
auf die zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufende Ver-
sicherungsperiode entfällt, als Gesamtschuldner. 

c) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen 
sich gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis erlangt. 

17.2 Kündigungsrechte 

a) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versiche-
rungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Mo-
nat zu kündigen. Dieses Kündigungsrecht erlischt, wenn es 
nicht innerhalb eines Monats ab der Kenntnis des Versiche-
rers von der Veräußerung ausgeübt wird. 

b) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis 
mit sofortiger Wirkung oder zum Ende der laufenden Ver-
sicherungsperiode in Schriftform zu kündigen. 

Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb ei-
nes Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis des 
Erwerbers vom Bestehen der Versicherung innerhalb eines 
Monats ab Erlangung der Kenntnis, ausgeübt wird. 

c) Im Falle der Kündigung nach a) und b) haftet der Veräuße-
rer allein für die Zahlung der Prämie. 

17.3 Anzeigepflichten 

a) Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder 
Erwerber unverzüglich in Textform anzuzeigen. 

b) Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht zur 
Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall später als 
einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die An-
zeige hätte zugehen müssen, und der Versicherer nachweist, 
dass er den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit 
dem Erwerber nicht geschlossen hätte. 

c) Abweichend von b) ist der Versicherer zur Leistung ver-
pflichtet, wenn ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt be-
kannt war, zu dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen, 
oder wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles 
die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen 
war und er nicht gekündigt hat. 
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1. Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers oder seines 

Vertreters 

1.1 Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von 
 Gefahrumständen 

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragser-
klärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände 
anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat 
und die für dessen Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit 
dem vereinbarten Inhalt zu schließen. 

Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige ver-
pflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertrags-
annahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne des 
Satzes 1 stellt. 

1.2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 

a) Vertragsänderung 

 Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht 
vorsätzlich verletzt und hätte der Versicherer bei Kenntnis 
der nicht angezeigten Gefahrumstände den Vertrag auch zu 
anderen Bedingungen geschlossen, so werden die anderen 
Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend 
Vertragsbestandteil. Bei einer vom Versicherungsnehmer 
unverschuldeten Pflichtverletzung werden die anderen Be-
dingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Ver-
tragsbestandteil. 

Erhöht sich durch eine Vertragsänderung die Prämie um 
mehr als 10 % oder schließt der Versicherer die Gefahrab-
sicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, so kann 
der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Mo-
nats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne 
Einhaltung einer Frist kündigen. In dieser Mitteilung der 
Vertragsänderung hat der Versicherer den Versicherungs-
nehmer auf dessen Kündigungsrecht hinzuweisen. 

b) Rücktritt und Leistungsfreiheit 

 Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht 
nach Ziffer 1.1, kann der Versicherer vom Vertrag zurück-
treten, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Anzei-
gepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt. 

 Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist das 
Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, wenn der  
Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den 
Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu 
gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen hätte. 

 Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles 
zurück, so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, 
der Versicherungsnehmer weist nach, dass die Verletzung 
der Anzeigepflicht sich auf einen Umstand bezieht, der we-
der für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungs-
falles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leis-
tungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Hat der Versi-
cherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der 
Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet. 

c) Kündigung 

 Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht 
nach Ziffer 1.1 leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der 
Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat kündigen, es sei denn, der Versicherer hätte 
den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umständen 
zu gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen. 

d) Ausschluss von Rechten des Versicherers 

 Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (1.2 a)), 
zum Rücktritt (1.2 b)) und zur Kündigung (1.2 c)) sind je-
weils ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht ange-
zeigten Gefahrenumstand oder die unrichtige Anzeige 
kannte. 

e) Anfechtung 

 Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger 
Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. 

1.3 Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers 

Die Rechte zur Vertragsänderung (1.2 a)), zum Rücktritt (1.2 b)) 
oder zur Kündigung (1.2 c)) muss der Versicherer innerhalb 
eines Monats schriftlich geltend machen und dabei die Umstände 
angeben, auf die er seine Erklärung stützt; zur Begründung kann 
er nachträglich weitere Umstände innerhalb eines Monats nach 
deren Kenntniserlangung angeben. Die Monatsfrist beginnt mit 
dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der Verletzung der 
Anzeigepflicht und der Umstände Kenntnis erlangt, die das von 
ihm jeweils geltend gemachte Recht begründen. 
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1.4 Rechtsfolgenhinweis 

Die Rechte zur Vertragsänderung (1.2 a)), zum Rücktritt (1.2 b)) 
und zur Kündigung (1.2 c)) stehen dem Versicherer nur zu, wenn 
er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 
Textform auf die Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht 
hingewiesen hat. 

1.5 Vertreter des Versicherungsnehmers 

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsneh-
mers geschlossen, so sind bei der Anwendung von Ziffer 1.1 und 
1.2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch 
die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers zu 
berücksichtigen. Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, 
dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig 
verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch 
dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur 
Last fällt. 

1.6 Erlöschen der Rechte des Versicherers 

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (1.2 a)), zum 
Rücktritt (1.2 b)) und zur Kündigung (1.2 c)) erlöschen mit 
Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss; dies gilt nicht für 
Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. 
Die Frist beläuft sich auf zehn Jahre, wenn der Versicherungs-
nehmer oder sein Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder 
arglistig verletzt hat. 

2. Beginn des Versicherungsschutzes, Fälligkeit, Folgen 
verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung der Erst- oder 
Einmalprämie 

2.1 Beginn des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen 
in Ziffer 2.3 und 2.4 zu dem im Versicherungsschein angegebe-
nen Zeitpunkt. 

2.2 Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie 

Die erste oder einmalige Prämie ist – unabhängig von dem Be-
stehen eines Widerrufrechts – unverzüglich nach dem Zeitpunkt 
des vereinbarten und im Versicherungsschein angegebenen 
Versicherungsbeginns zu zahlen. 

Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor 
Vertragsschluss, ist die erste oder einmalige Prämie unverzüg-
lich nach Vertragsschluss zu zahlen. 

Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in 
Satz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungs-
schutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist. 

Bei Vereinbarung der Prämienzahlung in Raten gilt die erste 
Rate als erste Prämie. 

2.3 Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug 

Wird die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem nach Ziffer 
2.2 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann der Ver-
sicherer vom Vertrag zurücktreten, solange die Zahlung nicht 
bewirkt ist. 

Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer 
die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

2.4 Leistungsfreiheit des Versicherers 

Wenn der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige Prämie 
nicht zu dem nach Ziffer 2.2 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt 
zahlt, so ist der Versicherer für einen vor Zahlung der Prämie 
eingetretenen Versicherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet, 
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung 
in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versiche-
rungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung der Prämie 
aufmerksam gemacht hat. 

Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

3. Dauer und Ende des Vertrages 

3.1 Dauer 

Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen 
Zeitraum abgeschlossen. 

3.2 Stillschweigende Verlängerung 

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert 
sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht einer der Ver-
tragsparteien spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jewei-
ligen Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist. 

3.3 Kündigung bei mehrjährigen Verträgen 

Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei 
Jahren zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden  
Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten vom Versi-
cherungsnehmer gekündigt werden. 

Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate 
vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugehen. 

3.4 Vertragsdauer von weniger als einem Jahr 

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der 
Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehe-
nen Zeitpunkt. 

3.5 Nachweis bei angemeldetem Grundpfandrecht durch 
 Realgläubiger  

Hat ein Realgläubiger sein Grundpfandrecht angemeldet, ist eine 
Kündigung des Versicherungsverhältnisses durch den Versiche-
rungsnehmer im Hinblick auf die Gefahrengruppe Brand, Blitz-
schlag, Explosion, Implosion, Absturz oder Anprall eines Luft-
fahrzeuges nur wirksam, wenn der Versicherungsnehmer min-
destens einen Monat vor Ablauf des Versicherungsvertrags 
nachgewiesen hat, dass zu dem Zeitpunkt, zu dem die Kündi-
gung spätestens zulässig war, das Grundstück nicht mit dem 
Grundpfandrecht belastet war oder dass der Realgläubiger der 
Kündigung zugestimmt hat. Dies gilt nicht für eine Kündigung 
nach Veräußerung oder im Versicherungsfall. 

3.6 Wegfall des versicherten Interesses 

Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versiche-
rung weg, endet der Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu dem der Ver-
sicherer vom Wegfall des Risikos Kenntnis erlangt.  

4. Folgeprämie 

4.1 Fälligkeit  

a) Eine Folgeprämie wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der 
jeweiligen Versicherungsperiode fällig. 

b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im 
Versicherungsschein oder in der Prämienrechnung angege-
benen Zeitraums bewirkt ist. 

4.2 Schadenersatz bei Verzug 

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Folgeprämie 
in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm durch 
den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen. 

4.3 Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung 

a) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht 
rechtzeitiger Zahlung einer Folgeprämie auf dessen Kosten 
in Textform zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist 
von mindestens zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsauf-
forderung bestimmen (Mahnung). Die Mahnung ist nur 
wirksam, wenn der Versicherer je Vertrag die rückständi-
gen Beträge der Prämie, Zinsen und Kosten im Einzelnen 
beziffert und außerdem auf die Rechtsfolgen – Leistungs-
freiheit und Kündigungsrecht – aufgrund der nicht fristge-
rechten Zahlung hinweist. 
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b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungs-
frist ein Versicherungsfall ein und ist der Versicherungs-
nehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles mit der Zahlung 
der Prämie oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist 
der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. 

c) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung 
gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen, sofern 
der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der geschuldeten 
Beträge in Verzug ist. 

Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist 
so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam 
wird, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt 
mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist der Versiche-
rungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen.  

4.4 Zahlung der Prämie nach Kündigung 

Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsneh-
mer innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder, wenn sie 
mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines 
Monats nach Fristablauf die Zahlung leistet. Die Regelung über 
die Leistungsfreiheit des Versicherers (Ziffer 4.3 b)) bleibt unbe-
rührt. 

5. Lastschriftverfahren 

5.1 Pflichten des Versicherungsnehmers 

Ist zur Einziehung der Prämie das Lastschriftverfahren verein-
bart worden, hat der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der 
Fälligkeit der Prämie für eine ausreichende Deckung des Kontos 
zu sorgen. 

5.2 Änderung des Zahlungsweges 

Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine oder 
mehrere Prämien, nicht eingezogen werden können, ist der 
Versicherer berechtigt, künftig Zahlungen außerhalb des Last-
schriftverfahrens zu verlangen und die ausstehende Prämie und 
zukünftige Prämien durch Überweisung des Versicherungsneh-
mers zu fordern. 

Der Versicherer hat in Textform darauf hinzuweisen, dass der 
Versicherungsnehmer verpflichtet ist, die ausstehende Prämie 
und zukünftige Prämien selbst zu übermitteln. 

Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlge-
schlagenen Lastschrifteinzug können dem Versicherungsnehmer 
in Rechnung gestellt werden. 

6. Ratenzahlung 

Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Raten 
bis zu den vereinbarten Zahlungsterminen als gestundet. 

Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode 
werden sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit einer 
Rate ganz oder teilweise in Verzug gerät oder wenn eine Ent-
schädigung fällig wird. 

7. Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

7.1 Allgemeiner Grundsatz 

a) Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhältnisses 
vor Ablauf der Versicherungsperiode steht dem Versicherer 
für diese Versicherungsperiode nur derjenige Teil der Prä-
mie zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem der Versiche-
rungsschutz bestanden hat. 

b) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versi-
cherung weg, steht dem Versicherer die Prämie zu, die er 
hätte beanspruchen können, wenn die Versicherung nur bis 
zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem der Ver-
sicherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt hat. 

7.2 Prämie oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, 
 Anfechtung und fehlendem versicherten Interesse 

a) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Ver-
tragserklärung innerhalb von zwei Wochen zu widerrufen, 
hat der Versicherer nur den auf die Zeit nach Zugang des 
Widerrufs entfallenden Teil der Prämien zu erstatten. Vor-
aussetzung ist, dass der Versicherer in der Belehrung über 
das Widerrufsrecht, über die Rechtsfolgen des Widerrufs 
und den zu zahlenden Betrag hingewiesen und der Versi-
cherungsnehmer zugestimmt hat, dass der Versicherungs-
schutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt. 

 Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versi-
cherer zusätzlich die für das erste Versicherungsjahr 
gezahlte Prämie zu erstatten; dies gilt nicht, wenn der 
Versicherungsnehmer Leistungen aus dem 
Versicherungsvertrag in Anspruch genommen hat. 

b) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des 
Versicherers beendet, weil der Versicherungsnehmer Ge-
fahrumstände, nach denen der Versicherer vor Vertragsan-
nahme in Textform gefragt hat, nicht angezeigt hat, so steht 
dem Versicherer die Prämie bis zum Wirksamwerden der 
Rücktrittserklärung zu. 
Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Ver-
sicherers beendet, weil die einmalige oder die erste Prämie 
nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem Versiche-
rer eine angemessene Geschäftsgebühr zu. 

c) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des 
Versicherers wegen arglistiger Täuschung beendet, so steht 
dem Versicherer die Prämie bis zum Wirksamwerden der 
Anfechtungserklärung zu. 

d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der Prämie 
verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei Beginn der 
Versicherung nicht besteht, oder wenn das Interesse bei ei-
ner Versicherung, die für ein künftiges Unternehmen oder 
für ein anderes künftiges Interesse genommen ist, nicht ent-
steht. Der Versicherer kann jedoch eine angemessene Ge-
schäftsgebühr verlangen. 

Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Inte-
resse in der Absicht versichert, sich dadurch einen rechts-
widrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag 
nichtig. Dem Versicherer steht in diesem Fall die Prämie 
bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit 
begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 

8. Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 

8.1 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles 

a) Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versiche-
rungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfül-
len hat, sind: 

aa) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen sowie 
vertraglich vereinbarten Sicherheitsvorschriften 
(siehe insbesondere Ziffer 18 SLAG-VGB 2008  

 Abschnitt A und Ziffer 11 SLAG-BEW 2008); 

bb) die Einhaltung aller sonstigen vertraglich vereinbarten 
Obliegenheiten. 

b) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob 
fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Versi-
cherungsfalles gegenüber dem Versicherer zu erfüllen hat, 
so kann der Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem 
er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag 
fristlos kündigen. 

 Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, 
wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er die Oblie-
genheit weder vorsätzlich noch grobfahrlässig verletzt hat. 
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8.2 Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versiche-
 rungsfalls 

a) Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des 
Versicherungsfalls 

aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung 
des Schadens zu sorgen; 

bb) dem  Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von 
ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – ggf. auch 
mündlich oder telefonisch – anzuzeigen; 

cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/  
-minderung - ggf. auch mündlich oder telefonisch -  
einzuholen, wenn die Umstände dies gestatten; 

dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/  
-minderung, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen. Er-
teilen mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte 
Versicherer unterschiedliche Weisungen, hat der Ver-
sicherungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu 
handeln; 

ee) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigen-
tum unverzüglich der Polizei anzuzeigen; 

ff) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Ver-
zeichnis der abhanden gekommenen Sachen einzurei-
chen; 

gg) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die 
Schadenstelle oder die beschädigten Sachen durch den 
Versicherer freigegeben worden sind. Sind Verände-
rungen unumgänglich, sind das Schadenbild nachvoll-
ziehbar zu dokumentieren (z. B. durch Fotos) und die 
beschädigten Sachen bis zu einer Besichtigung durch 
den Versicherer aufzubewahren; 

hh) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede  
Auskunft – auf Verlangen in Schriftform – zu erteilen, 
die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder des 
Umfanges der Leistungspflicht des Versicherers erfor-
derlich ist sowie jede Untersuchung über Ursache und 
Höhe des Schadens und über den Umfang der Ent-
schädigungspflicht zu gestatten; 

ii) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, 
deren Beschaffung ihm billigerweise zugemutet wer-
den kann; 

jj) für zerstörte oder abhanden gekommene Wertpapiere 
oder sonstige aufgebotsfähige Urkunden unverzüglich 
das Aufgebotsverfahren einzuleiten und etwaige sons-
tige Rechte zu wahren, insbesondere abhanden ge-
kommene Sparbücher und andere sperrfähige Urkun-
den unverzüglich sperren zu lassen. 

b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versiche-
rers einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten ge-
mäß Ziffer 8.2 a) ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm dies 
nach den tatsächlichen und rechtlichen Umständen möglich 
ist. 

8.3 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung 

a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach 
Ziffer 8.1 oder 8.2 vorsätzlich, so ist der Versicherer von 
der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger 
Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, 
seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwe-
re des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht. 
Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Ver-
sicherungsnehmer zu beweisen. 

b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist 
der Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der 
Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung 
des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den 
Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich 
ist. 

c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des 
Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder Aufklä-
rungsobliegenheit, ist der Versicherer nur dann vollständig 
oder teilweise leistungsfrei, wenn er den Versicherungs-
nehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese 
Rechtsfolge hingewiesen hat. 

9. Gefahrerhöhung 

9.1 Begriff der Gefahrerhöhung 

a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der 
Vertragserklärung des Versicherungsnehmers die tatsäch-
lich vorhandenen Umstände so verändert werden, dass der 
Eintritt des Versicherungsfalls oder eine Vergrößerung des 
Schadens oder die ungerechtfertigte Inanspruchnahme des 
Versicherers wahrscheinlicher wird. 

b) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere - aber nicht nur - 
vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert 
nach dem der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat. 
(s. insbesondere Ziffer 19 SLAG-VGB 2008 Abschnitt A) 

c) Eine Gefahrerhöhung nach Ziffer 9.1 a) liegt nicht vor, 
wenn sich die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach 
den Umständen als mitversichert gelten soll. 

9.2 Pflichten des Versicherungsnehmers 

a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versiche-
rungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des Versicherers 
keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme 
durch einen Dritten gestatten. 

b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er 
ohne vorherige Zustimmung des Versicherers eine Gefahr-
erhöhung vorgenommen oder gestattet hat, so muss er diese 
dem Versicherer unverzüglich anzeigen. 

c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragser-
klärung unabhängig von seinem Willen eintritt, muss der 
Versicherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich anzei-
gen, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat. 

9.3 Kündigung oder Vertragsanpassung durch den Versi-
 cherer 

a) Kündigungsrecht des Versicherers 

 Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach 
Ziffer 9.2 a), kann der Versicherer den Vertrag fristlos kün-
digen, wenn der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung 
vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat. Das Nichtvor-
liegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit hat der Ver-
sicherungsnehmer zu beweisen. 

Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann 
der Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem Mo-
nat kündigen. 

Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen 
nach Ziffer 9.2 b) und c) bekannt, kann er den Vertrag unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 

b) Vertragsänderung 

 Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt 
der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen ent-
sprechende erhöhte Prämie verlangen oder die Absicherung 
der erhöhten Gefahr ausschließen. 

Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhöhung um 
mehr als 10 % oder schließt der Versicherer die Absiche-
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rung der erhöhten Gefahr aus, so kann der Versicherungs-
nehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang 
der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist 
kündigen. In der Mitteilung hat der Versicherer den Versi-
cherungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht hinzuweisen. 

9.4 Erlöschen der Rechte des Versicherers 

Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsanpas-
sung nach Ziffer 9.3 erlöschen, wenn diese nicht innerhalb eines 
Monats ab Kenntnis des Versicherers von der Gefahrerhöhung 
ausgeübt werden oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, 
der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat. 

9.5 Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung 

a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, 
so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn 
der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach Ziffer 9.2 a) 
vorsätzlich verletzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer 
diese Pflichten grob fahrlässig, so ist der Versicherer be-
rechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das 
der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers 
entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit 
hat der Versicherungsnehmer zu beweisen. 

b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Ziffer 9.2 b) und 9.2 c) ist 
der Versicherer für einen Versicherungsfall, der später als 
einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die An-
zeige dem Versicherer hätte zugegangen sein müssen, leis-
tungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer seine Anzeige-
pflicht vorsätzlich verletzt hat. Hat der Versicherungsneh-
mer seine Pflicht grob fahrlässig verletzt, so gilt  

 Ziffer 9.5 a) Satz 2 und 3 entsprechend. 

 Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, wenn 
ihm die Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die 
Anzeige hätte zugegangen sein müssen, bekannt war. 

c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, 

aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die 
Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des 
Versicherungsfalles oder den Umfang der Leistungs-
pflicht war oder 

bb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles 
die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelau-
fen und eine Kündigung nicht erfolgt war oder 

cc) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem 
Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäfts-
grundsätzen entsprechende erhöhte Prämie verlangt. 

10. Überversicherung 

a) Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versi-
cherten Interesses erheblich, so kann sowohl der Versiche-
rer als auch der Versicherungsnehmer verlangen, dass zur 
Beseitigung der Überversicherung die Versicherungssumme 
mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird. Ab Zugang des 
Herabsetzungsverlangens, ist für die Höhe der Prämie der 
Betrag maßgebend, den der Versicherer berechnet haben 
würde, wenn der Vertrag von vornherein mit dem neuen In-
halt geschlossen worden wäre. 

b) Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der 
Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen 
Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. 
Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, 
zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umstän-
den Kenntnis erlangt. 

11. Mehrere Versicherer 

11.1 Anzeigepflicht 

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe 
Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die andere 
Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind 
der andere Versicherer und die Versicherungssumme anzugeben. 

11.2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 

Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe 
Ziffer 11.1) vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versicherer 
unter den in Ziffer 8 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündi-
gung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei. 
Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor Eintritt 
des Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen Versicherung 
erlangt hat. 

11.3 Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung 

a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe 
Gefahr versichert und übersteigen die Versicherungssum-
men zusammen den Versicherungswert oder übersteigt aus 
anderen Gründen die Summe der Entschädigungen, die von 
jedem Versicherer ohne Bestehen der anderen Versicherung 
zu zahlen wären, den Gesamtschaden, liegt eine Mehrfach-
versicherung vor. 

b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner 
verpflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukommen hat, 
dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt; der Ver-
sicherungsnehmer kann aber im Ganzen nicht mehr als den 
Betrag des ihm entstandenen Schadens verlangen. Satz 1 
gilt entsprechend, wenn die Verträge bei demselben Versi-
cherer bestehen. 
Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus 
anderen Versicherungsverträgen Entschädigung für densel-
ben Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus dem vor-
liegenden Vertrag in der Weise, dass die Entschädigung aus 
allen Verträgen insgesamt nicht höher ist, als wenn der Ge-
samtbetrag der Versicherungssummen, aus denen die Prä-
mien errechnet wurden, nur in diesem Vertrag in Deckung 
gegeben worden wäre. Bei Vereinbarung von Entschädi-
gungsgrenzen ermäßigt sich der Anspruch in der Weise, 
dass aus allen Verträgen insgesamt keine höhere Entschädi-
gung zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versi-
cherungssummen in diesem Vertrag in Deckung gegeben 
worden wäre. 

c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung 
in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidri-
gen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser 
Absicht geschlossene Vertrag nichtig. 

 Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, 
zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umstän-
den Kenntnis erlangt. 

11.4 Beseitigung der Mehrfachversicherung 

a) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die 
Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von 
dem Entstehen der Mehrfachversicherung geschlossen, 
kann er verlangen, dass der später geschlossene Vertrag 
aufgehoben oder die Versicherungssumme unter verhält-
nismäßiger Minderung der Prämie auf den Teilbetrag her-
abgesetzt wird, der durch die frühere Versicherung nicht 
gedeckt ist. 

Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der 
Versicherungssumme und Anpassung der Prämie werden zu 
dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung dem Versi-
cherer zugeht. 

b) Die Regelungen nach Ziffer 11.4 a) sind auch anzuwenden, 
wenn die Mehrfachversicherung dadurch entstanden ist, 
dass nach Abschluss der mehreren Versicherungsverträge 
der Versicherungswert gesunken ist. Sind in diesem Fall die 
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mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig oder im Ein-
vernehmen der Versicherer geschlossen worden, kann der 
Versicherungsnehmer nur die verhältnismäßige Herabset-
zung der Versicherungssummen und der Prämien verlan-
gen. 

12. Versicherung für fremde Rechnung 

12.1 Rechte aus dem Vertrag 

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im 
eigenen Namen für das Interesse eines Dritten (Versicherten) 
schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag steht 
nur dem Versicherungsnehmer und nicht auch dem Versicherten 
zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte den Versicherungsschein 
besitzt. 

12.2 Zahlung der Entschädigung 

Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den 
Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der Versi-
cherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann 
die Zahlung der Entschädigung nur mit Zustimmung des Versi-
cherungsnehmers verlangen. 

12.3 Kenntnis und Verhalten 

a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungs-
nehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Ver-
sicherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das 
Verhalten des Versicherten zu berücksichtigen. Soweit der 
Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers und des Ver-
sicherten umfasst, muss sich der Versicherungsnehmer für 
sein Interesse das Verhalten und die Kenntnis des Versi-
cherten nur zurechnen lassen, wenn der Versicherte Reprä-
sentant des Versicherungsnehmers ist. 

b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn 
der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen worden ist     
oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versiche-
rungsnehmers nicht möglich oder nicht zumutbar war. 

c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, 
wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag 
des Versicherten geschlossen und den Versicherer nicht 
darüber informiert hat. 

13. Aufwendungsersatz 

13.1 Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des 
Schadens 

a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der 
Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles 
den Umständen nach zur Abwendung und Minderung des 
Schadens für geboten halten durfte oder die er auf Weisung 
des Versicherers macht. 

b) Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um einen 
unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfall abzuwenden 
oder in seinen Auswirkungen zu mindern, geltend, so leistet 
der Versicherer Aufwendungsersatz nur, wenn diese Auf-
wendungen bei einer nachträglichen objektiven Betrachtung 
der Umstände verhältnismäßig und erfolgreich waren oder 
die Aufwendungen auf Weisung des Versicherers erfolgten. 

c) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, 
kann er auch den Aufwendungsersatz nach Ziffer 13.1 a) 
und b) entsprechend kürzen. 

d) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige Entschä-
digung betragen zusammen höchstens die Versicherungs-
summe je vereinbarter Position; dies gilt jedoch nicht, so-
weit Aufwendungen auf Weisung des Versicherers entstan-
den sind. 

e) Der Versicherer hat den für die Aufwendungen gemäß 
Ziffer 13.1 a) erforderlichen Betrag auf Verlangen des Ver-
sicherungsnehmers vorzuschießen. 

f) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der 
Feuerwehr oder anderer Institutionen, die im öffentlichen 
Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese 
Leistungen im öffentlichen Interesse erbracht werden. 

13.2 Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens 

a) Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die Kos-
ten für die Ermittlung und Feststellung eines von ihm zu er-
setzenden Schadens, sofern diese den Umständen nach ge-
boten waren. 

 Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen 
oder Beistand hinzu, so werden diese Kosten nur ersetzt, 
soweit er zur Zuziehung vertraglich verpflichtet ist oder 
vom Versicherer aufgefordert wurde. 

b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, 
kann er auch den Kostenersatz nach Ziffer 13.2 a) entspre-
chend kürzen. 

14. Übergang von Ersatzansprüchen 

14.1 Übergang von Ersatzansprüchen 

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen 
Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, so-
weit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann 
nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht 
werden. Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsneh-
mers gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in 
häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nicht geltend 
gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden 
vorsätzlich verursacht. 

14.2 Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen 

Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein 
zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beach-
tung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren, und 
nach Übergang des Ersatzanspruchs auf den Versicherer bei 
dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich 
mitzuwirken. 

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätz-
lich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, 
als er infolge dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen 
kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegen-
heit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvor-
liegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsneh-
mer. 

15. Kündigung nach dem Versicherungsfall 

15.1 Kündigungsrecht 

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Ver-
tragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündi-
gung ist in Schriftform zu erklären. Sie muss der anderen Ver-
tragspartei spätestens einen Monat nach Auszahlung oder Ab-
lehnung der Entschädigung zugegangen sein. 

15.2 Kündigung durch Versicherungsnehmer 

Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort 
nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versiche-
rungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu 
einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der lau-
fenden Versicherungsperiode, wirksam wird. 

15.3 Kündigung durch Versicherer 

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem 
Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam. 
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16. Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen 

16.1 Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des 
 Versicherungsfalles 

a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall 
vorsätzlich herbei, so ist der Versicherer von der Entschä-
digungspflicht frei. 

Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges 
Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person des Versiche-
rungsnehmers festgestellt, so gilt die vorsätzliche Herbei-
führung des Schadens als bewiesen. 

b) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrläs-
sig herbei, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung 
in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungs-
nehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 

16.2 Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungs-
 falles 

Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der 
Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tatsachen, 
die für den Grund oder die Höhe der Entschädigung von Bedeu-
tung sind, täuscht oder zu täuschen versucht. 

Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräf-
tiges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer wegen Betru-
ges oder Betrugsversuches festgestellt, so gelten die Vorausset-
zungen des Satzes 1 als bewiesen. 

17. Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderungen 

17.1 Form 

Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in 
diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die für 
den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das 
Versicherungsverhältnis betreffen und die unmittelbar gegenüber 
dem Versicherer erfolgen, in Textform abzugeben. 

Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des 
Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen 
Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle gerichtet werden. 
Die gesetzlichen Regelungen über den Zugang von Erklärungen 
und Anzeigen bleiben unberührt. 

17.2 Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung 

Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift 
dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklä-
rung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, 
die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem 
Versicherer bekannte Anschrift. Entsprechendes gilt bei einer 
dem Versicherer nicht angezeigten Namensänderung. Die Erklä-
rung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegan-
gen. 

17.3 Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Nieder-
 lassung 

Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der An-
schrift  seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, finden bei einer 
Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen 
nach Ziffer 17.2 entsprechend Anwendung. 

18. Repräsentanten 

Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Ver-
halten seiner Repräsentanten zurechnen lassen. 

19. Verjährung 

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei 
Jahren. 

Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der 
Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den Anspruch 
begründenden Umständen und der Person des Schuldners 

Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müss-
te. 

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versi-
cherer angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung der 
Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der in Textform 
mitgeteilten Entscheidung des Versicherers beim Anspruchstel-
ler nicht mit. 

20. Gerichtsstand 

20.1 Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsver-
mittler 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versiche-
rungsvermittlung ist neben den Gerichtsständen der Zivilpro-
zessordnung auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk 
der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen 
Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat. 

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versiche-
rung handelt, kann der Versicherungsnehmer seine Ansprüche 
auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbe-
betriebes zuständigen Gericht geltend machen. 

20.2 Klagen gegen Versicherungsnehmer 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versiche-
rungsvermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist aus-
schließlich das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der 
Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohn-
sitz, in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufent-
halt hat. 

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versiche-
rung handelt, kann der Versicherer seine Ansprüche auch bei 
dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes 
zuständigen Gericht geltend machen. 

21. Anzuwendendes Recht  

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
Der Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG), dem 
Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), dem Handelsgesetzbuch 
(HGB), dem Sozialgesetzbuch XI (SGB XI), der Zivilprozess-
ordnung (ZPO) und dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG) ist 
als Anhang AZ 120 beigefügt. 
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1. Exklusivschutz (sofern im Versicherungsschein dokumentiert) 
Über die allgemeinen Versicherungsbedingungen hinausgehend, sind folgende prämienfreie 

Zusatzeinschlüsse mitversichert: 
1.1.  erweiterte Rohbauversicherung bis zu 24 Monaten 
1.1.1. Die im Versicherungsvertrag bezeichneten Gebäude 

und die zu ihrer Errichtung notwendigen auf dem Bau-
grundstück befindlichen Baustoffe sind, soweit der Ver-
sicherungsnehmer dafür die Gefahr trägt, während der 
Zeit des Rohbaus bis zur bezugsfertigen Herstellung, 
längstens bis zum Ablauf des vereinbarten Zeitraumes 
gegen Schäden durch Brand, Blitzschlag, Explosion 
versichert. 

1.1.2. Mitversichert sind Schäden durch Sturm  am Gebäude 
vor Bezugsfertigkeit, wenn 
a) das Gebäude eingedeckt ist 
b) Alle Außentüren eingesetzt sind, 
c) alle Fenster verglast oder in anderer Weise gleich-
wertig verschlossen sind. 

1.1.3. Liegt die tatsächliche Bezugsfertigkeit vor dem im 
Vertragsdokument genannten Zeitpunkt, so ist dies dem 
Versicherer in Textform schriftlich anzuzeigen. 

 

1.2. Überspannungsschäden bis zur Versicherungssumme 

Abweichend von Ziffer 2.3 SLAG-VGB 2008 Abschnitt A 
ersetzt der Versicherer auch Schäden durch Blitzschlag an 
elektrischen Einrichtungen und Geräten durch Überspannung, 
Überstrom und Kurzschluss infolge eines Blitzes. 

 

1.3. Nutzwärmeschäden bis zur Versicherungssumme 

Abweichend von Ziffer 2.5 d) SLAG – VGB 2008 Abschnitt A 
sind auch die dort bezeichneten Brandschäden mitversichert. 

 

1.4. Klima-, Wärmepumpen, Solarheizung bis zur Versich-
rungssumme 

1.4.1. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Schäden 
durch Wasser oder sonstige wärmetragende Flüssigkeiten 
wie Sole, Öle, Kühlmittel, Kältemittel und dergleichen, 
die aus Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanla-
gen bestimmungswidrig austreten. 

1.4.2. Innerhalb versicherter Gebäude sind versichert 

a) Frost- und sonstige Bruchschäden an den Rohren der in 
Nr. 1 genannten Anlagen 

b) Bruchschäden durch Frost an sonstigen Einrichtungen 
der in Nr. 1 genannten Anlagen 

1.4.3. Außerhalb versicherter Gebäude sind versichert Frost- 
und sonstige Bruchschäden an Rohren der in Nr. 1 ge-
nannten Anlagen, soweit diese Rohre der Versorgung der 
versicherten Gebäude oder Anlagen dienen und sich auf 
dem Versicherungsgrundstück befinden. 

 

1.5. Fußbodenheizung bis zu 100% der Wohnfläche 

Im Rahmen von Ziffer 3 SLAG – VGB 2008 Abschnitt A sind 
Schäden durch bestimmungswidrig austretendes Leitungswas-
ser  auch bei wasserführenden Fußbodenheizungen versichert. 
 
1.6. Mietverlust für private Räume max. 24 Monate 

In Erweiterung von Ziffer 9 SLAG – VGB 2008 Abschnitt A 
wird Mietausfall für Private Räume für einen Zeitraum von 
max. 24 Monate ersetzt. 
 

1.7. außen angebrachte Sachen gegen Sturm und Hagel 
 
1.8. Unterversicherungsverzicht gemäß Ziffer 11.2 

SLAG-VGB 2008 Abschnitt A 
 
1.9. Mehrkosten infolge behördlicher Auflagen gemäß 

Ziffer 8 SLAG-VGB 2008 Abschnitt A 
 
1.10. Aufräumungs-, Abbruchkosten, Bewegungs- und 

Schutzkosten inklusive Verpflegungskosten für Hel-
fer bis zur Versicherungssumme 

 
1.11. Mehrkosten infolge  behördlicher Auflagen zur 

Wiederherstellung für Restwerte bis 100.000,00 
EUR 

1.11.1. Abweichend von Ziffer 8.3 a) dd) SLAG-VGB 2008 
Abschnitt A sind bei der Anrechnung des Wertes wie-
der verwertbare Reste versicherter und vom Schaden 
betroffener Sachen behördliche Wiederherstellungsbe-
schränkungen zu berücksichtigen. Die Entschädigung 
ist jedoch begrenzt auf den Betrag, der sich vertragsge-
mäß ergeben würde, wenn die versicherte und vom 
Schaden betroffene Sache zerstört worden wäre, gekürzt 
um den Altmaterialwert abzüglich Aufräumungs- und 
Abbruchkosten. 

1.11.2. Die Berücksichtigung von behördlichen Wiederherstel-
lungsbeschränkungen für Restwerte erfolgt nur, soweit 
sie auf Veränderungen der öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften (Gesetze und Verordnungen) beruhen, die 
zwischen Errichtung bzw. letztmaliger genehmigungs-
pflichtiger Baumassnahme am betroffenen Gebäudeteil 
und dem Versicherungsfall in Kraft getreten sind. So-
weit behördliche Auflagen mit Fristsetzung vor Eintritt 
des Versicherungsfalles erteilt wurden, werden sie für 
die Restwerte nicht berücksichtigt. 

1.11.3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 
100.000,00 EUR begrenzt. 

 
1.12. Dekontaminationskosten von Erdreich bis zur Ver-

sicherungssumme 

1.12.1. In Erweiterung von Ziffer 7.1 SLAG-VGB 2008 Ab-
schnitt A ersetzt der Versicherer die notwendigen Kos-
ten, die dem Versicherungsnehmer aufgrund behördli-
cher Anordnungen infolge eines Versicherungsfalles 
entstehen, um 

a) Erdreich des Versicherungsgrundstückes zu untersu-
chen oder zu dekontaminieren oder auszutauschen 

b) den Aushub in die nächstgelegene, geeignete Depo-
nie zu transportieren und dort zu lagern oder zu ver-
nichten, 

c) insoweit den Zustand des im Versicherungsschein 
bezeichneten Grundstücks vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles wiederherzustellen. 

1.12.2. Die Aufwendungen gemäß Nr. 1 werden nur ersetzt, 
sofern die behördlichen Auflagen 

a) aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen ergangen 
sind, die vor Eintritt des Versicherungsfalles erlassen 
waren und 

b) eine Kontamination betreffen, die nachweislich in-
folge dieses Versicherungsfalles entstanden ist, 
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c) innerhalb von neun Monaten  seit Eintritt des 
Versicherungsfalles  ergangen sind und dem 
Versicherer ohne Rücksicht auf Rechtsmittelfristen 
innerhalb von 3 Monaten seit Kenntnis der 
Anordnung gemeldet wurde. 

1.12.3 Wird durch den Versicherungsfall eine bestehende 
Kontamination des Erdreiches erhöht, so werden nur die 
Aufwendungen ersetzt, die den für eine Beseitigung der 
bestehenden Kontamination erforderlichen Betrag über-
steigen, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob und wann 
dieser Betrag ohne den Versicherungsfall aufgewendet 
worden wäre. Die hiernach nicht zu ersetzenden Kosten 
werden nötigenfalls durch Sachverständige festgestellt. 

1.12.4. Aufwendungen aufgrund sonstiger behördlicher Anord-
nungen oder aufgrund sonstiger Verpflichtungen des 
Versicherungsnehmers einschließlich der sogenannten  
Einliefererhaftung werden nicht ersetzt. 

1.12.5. Kosten gemäß Nr. 1 gelten nicht als Aufräumungskos-
ten gemäß Ziffer 7.1 a) SLAG-VGB 2008 Abschnitt A 

1.12.6. Die Entschädigung ist auf die Versicherungssumme 
begrenzt. 

1.12.7. Die Entschädigung ist zusätzlich auf die vereinbarte 
Jahreshöchstentschädigung begrenzt. Alle Schäden, die 
im laufenden Versicherungsjahr entstehen, fallen insge-
samt unter die Jahreshöchstentschädigung. Aufwendun-
gen, die der Versicherungsnehmer zur Abwicklung oder 
Minderung des Schadens macht, werden nur insoweit 
ersetzt, als sie mit der Entschädigung zusammen die 
Jahreshöchstentschädigung nicht übersteigen, es sei 
denn, dass sie auf einer Weisung des Versicherers beru-
hen. 

1.12.8. Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der Versi-
cherungsnehmer aus einem anderen Vertrag Ersatz be-
anspruchen kann. 

 
1.13. Gebäudebeschädigungen durch unbefugte Dritte bis 

zur Versicherungssumme 
1.13.1. In Erweiterung von Ziffer 7.1 SLAG-VGB 2008 Ab-

schnitt A ersetzt der Versicherer die notwendigen Kos-
ten, die dem Versicherungsnehmer für die Beseitigung 
von Schäden an Türen, Schlössern, Fenstern, Rollläden 
und Schutzgittern, die dem Gemeingebrauch der Haus-
gemeinschaft unterliegen, dadurch entstanden sind, dass 
ein unbefugter Dritter 
in das Gebäude eingebrochen, eingestiegen oder mittels 
falscher Schlüssel oder anderer Werkzeuge eingedrun-
gen ist, 
versucht, durch eine Handlung gemäß a) in ein versi-
chertes Gebäude einzudringen. 

1.13.2. Eine Ersatzleistung aus einem anderen Versicherungs-
vertrag wird auf die Entschädigung angerechnet. 

1.14  Diebstahl von außen angebrachten Sachen bis 
1.000,00 EUR 

1.14.1. In Erweiterung von Ziffer 7.1 SLAG-VGB 2008 Ab-
schnitt A ersetzt der Versicherer die notwendigen Kos-
ten für die Ersatzbeschaffung von entwendetem fest mit 
dem Gebäude verbundenem Gebäudezubehör oder –
bestandteilen. 

1.14.2. Die Kosten werden nur ersetzt, wenn nicht aus einem 
anderen Versicherungsvertrag eine Entschädigung er-
langt werden kann.  

1.14.3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 1.000,00 
EUR begrenzt. 

 
1.15. Hotelunterbringung für 200 Tage max. 120,00 EUR 

pro Tag 

1.15.1. Zusätzlich zu Ziffer 9.1 b) SLAG-VGB 2008 Abschnitt 
A sind bis zur vereinbarten Entschädigungsgrenze auch 
die nachgewiesenen Kosten für Hotel- oder sonstige 

ähnliche Unterbringung mitversichert, wenn die eigen-
genutzte Wohnung durch einen Versicherungsfall un-
bewohnbar wurde und/oder Nutzung von Teilen der 
Wohnung unzumutbar ist. Anfallende Nebenkosten 
werden nicht erstattet. 

1.15.2. Erstattet werden die Kosten bis zu maximal 120,00 
EUR pro Tag, maximal für 200 Tage. 

1.15.3. Sofern eine Entschädigung aus einem anderen Versi-
cherungsvertrag (z. B. Hausratversicherung) erlangt 
werden kann, geht diese vor (Subsidiärhaftung). 

 
1.16. Transport- und Lagerkosten 

1.16.1. In Erweiterung zu Ziffer 7 SLAG-VGB 2008 ersetzt der 
Versicherer nach einem Versicherungsfall die notwen-
digen Kosten für Transport und Lagerung des vom 
Schaden nicht betroffenen Hausrats, wenn das versi-
cherte Ein- oder Zweifamilienhaus unbenutzbar wurde 
und dem Versicherungsnehmer auch die Lagerung in 
einem benutzbaren Teil nicht zumutbar ist. Die Kosten 
für die Lagerung werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, 
in dem das Gebäude wieder benutzbar oder eine Lage-
rung in einem benutzbaren Teil wieder zumutbar ist. 

1.16.2. Transport- und Lagerkosten werden nur ersetzt, wenn 
nicht aus seinem anderen Versicherungsvertrag eine 
Entschädigung verlangt werden kann, längstens jedoch 
für 200 Tage und höchsten 100,00 EUR pro Tag. 

 
1.17. Erweiterte Versicherung von Wasserzuleitungs- und 

Heizungsrohren bis zur Versicherungssumme 
1.17.1. In Erweiterung von Ziffer 3.2 SLAG-VGB 2008 Ab-

schnitt A leistet der Versicherer Entschädigung für au-
ßerhalb von Gebäuden  und außerhalb des Versiche-
rungsgrundstückes eintretende frostbedingte und sonsti-
ge Bruchschäden an den Zuleitungsrohren der Wasser-
versorgung oder an den Rohren der Warmwasserhei-
zungs-, Dampfheizungs-, Klima-, Wärmepumpen-, oder 
Solarheizungsanlagen, sofern der Versicherungsnehmer 
die Gefahr trägt. 

1.17.2. Nr. 1 gilt nicht für Rohre, die ausschließlich gewerbli-
chen Zwecken dienen. 

 
1.18. Unterirdische und innenliegende Regenabflussrohre 
1.18.1. In Erweiterung von Ziffer 3.4 a) aa) SLAG-VGB 2008 

Abschnitt A gelten Nässeschäden als mitversichert, die 
durch Leitungswasser entstehen, welches aus innerhalb 
des Gebäudes verlaufenden Regenfallrohren bestim-
mungswidrig ausgetreten ist. 

1.18.2. In Erweiterung von Ziffer 3.1 a) SLAG-VGB 2008 
Abschnitt A sind frostbedingte und sonstige Bruchschä-
den an im Gebäude verlaufenden Regenfallrohren ver-
sichert. 

 
1.19. Schwimmbecken in der Wohngebäudeversicherung 

In Erweiterung von Ziffer 3.3 SLAG VGB 2008 Ab-
schnitt A gilt als Leitungswasser auch Wasser, das aus 
Schwimmbecken in versicherten Gebäuden bestim-
mungswidrig ausgetreten ist. 

 
1.20. Schäden durch Überschallknall bis zur Versiche-

rungssumme 

1.20.1. In Erweiterung von Ziffer 1.1 a) aa) SLAG-VGB 2008 
Abschnitt A leistet der Versicherer Entschädigung für 
versicherte Sachen, die durch den Überschallknall eines 
Flugzeuges zerstört oder beschädigt werden oder infol-
ge eines solchen Ereignisses abhanden kommen. 

1.20.2 Als Schaden durch Überschallknall gilt jede unmit-
telbare Zerstörung oder Beschädigung versicherter Sachen, 
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die direkt auf der durch Überschallknall eines Flugzeuges 
entstehenden Druckwelle beruht. 

1.21. Sachverständigenkosten bis 6.000,00 EUR 
1.21.1. Soweit der entschädigungspflichtige Schaden in seiner 

Höhe den Betrag von 25.000,00 EUR übersteigt, ersetzt 
der Versicherer die durch den Versicherungsnehmer 
gemäß Ziffer 16.6 SLAG-VGB 2008 Abschnitt A zu 
tragenden Kosten des Sachverständigenverfahrens. 

1.21.2. Die Entschädigungsgrenze je Versicherungsfall ist auf 
6.000,00 EUR  begrenzt. 

 
1.22.    Anprall / Absturz unbemannter Flugkörper 

In Erweiterung von Ziffer 1.1 a) SLAG VGB 2008 Ab-
schnitt A leistet der Versicherer Entschädigung auch für 
Schäden durch Anprall oder Absturz eines unbemann-
ten Flugkörpers, seiner Teile oder seiner Ladung. 

 
1.23. Anprall von fremden Kraft- und Schienenfahrzeu-

gen bis zur Versicherungssumme 
1.23.1. In Erweiterung von Ziffer 1.1 a) aa) SLAG-VGB 2008 

Abschnitt A leistet der Versicherer Entschädigung für 
versicherte Sachen, die durch Fahrzeuganprall zerstört 
oder beschädigt werden oder infolge eines solchen Er-
eignisses abhanden kommen. 

1.23.2. Fahrzeuganprall ist jede unmittelbare Berührung von 
Gebäuden durch Straßenfahrzeuge, die nicht vom Ver-
sicherungsnehmer bzw. von Bewohnern oder Besuchern 
des Gebäudes gelenkt wurden, oder Schienenfahrzeuge. 

1.23.3. Nicht versichert sind Schäden an Fahrzeugen, Zäunen, 
Straßen und Wegen. 

1.23.4. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf die 
vereinbarte Versicherungssumme begrenzt. 

 

1.24. Regen- und Schmelzwasser bis 3.000,00 EUR 

1.24.1. In Ergänzung zu Ziffer 4 SLAG-VGB 2008 Abschnitt 
A ersetzt der Versicherer auch Schäden, die durch un-
mittelbare Einwirkung von Regen- und Schmelzwasser 
verursacht werden an Fußbodenbelägen, Tapeten und 
Farbinneranstrichen. Ausgeschlossen bleiben Schäden 
durch die allmähliche Einwirkung von Witterungsein-
flüssen. 

1.24.2. Die Entschädigung ist auf 3.000,00 EUR begrenzt. 

 

1.25. Schäden durch witterungsbedingten Rückstau bis 
6.000,00 EUR 

1.25.1. Witterungsbedingter Rückstau gilt nur dann als mitver-
sichert, wenn eine funktionstüchtige Rückstausicherung 
eingebaut ist. 

1.25.2. Rückstau liegt vor, wenn Wasser durch Ausuferung von 
oberirdischen (stehenden oder fließenden) Gewässern 
oder durch Witterungsniederschläge bestimmungswid-
rig aus dem Rohrsystem des Gebäudes, in dem sich der 
Versicherungsort befindet oder dessen zugehörigen Ein-
richtungen austritt. 

1.25.3. Die Entschädigungsgrenze ist je Versicherungsfall auf 
6.000,00 EUR begrenzt 

 
1.26. weiteres Zubehör und Grundstückbestandteile bis 

10.000,00 EUR 
1.26.1. In Erweiterung von Ziffer 5.1 SLAG-VGB 2008 Ab-

schnitt A sind bis zum vereinbarten Betrag versichert: 
 Briefkastenanlagen; Carports; Elektrische Freileitungen, 

sofern sie der Versorgung des Versicherungsgrund-
stücks dienen; Fahnenmasten; Gartenlaternen; Hof- und 
Gehsteigbefestigungen; Hundehütten, Hundezwinger; 
Müllboxen einschließlich Müllbehälter; Pergolen; 
Schutz- und Trennwände; Terrassenbefestigungen; frei-

stehende Terrassenüberdachungen; Zäune und Mauern 
als Grundstückseinfriedung. 

1.26.2.Die Entschädigungsgrenze ist je Versicherungsfall auf 
10.000,00 EUR begrenzt. 

 
1.27. Aufräumungskosten / Wiederaufforstung von Bäu-

men nach einem Sturm  
1.27.1. In Erweiterung von Ziffer 7.1 SLAG-VGB 2008 Ab-

schnitt A ersetzt der Versicherer auch die notwendigen 
Kosten für das Entfernen, den Abtransport, die Entsor-
gung sowie die Wiederaufforstung durch Blitzschlag 
oder Sturm umgestürzter Bäume auf dem Versiche-
rungsgrundstück, soweit eine natürliche Regeneration 
nicht zu erwarten ist. Bereits abgestorbene Bäume sind 
von der Versicherung ausgeschlossen. 

1.27.2. Die Entschädigung für die Wiederaufforstung von 
Bäumen ist je Versicherungsfall auf 6.000,00 EUR be-
grenzt. 

1.28. Bruchschäden an Heizkesseln bis 6.000,00 EUR 

1.28.1. Abweichend von Ziffer 3.1 b) bb) ersetzt der Versiche-
rer auch sonstige Bruchschäden an Heizkörpern, Heiz-
kesseln, Boilern oder vergleichbaren Teilen von  
Warmwasserheizungs-; Dampfheizungs-, Klima-, 
Wärmepumpen oder Solarheizungsanlage. Ausge-
schlossen sind Bruchschäden an bereits defekten Teilen 
und Einrichtungen. 

1.28.2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 6.000,00 
EUR begrenzt. 

 
1.29.Verstopfung von Ableitungsrohren innerhalb von   

Gebäuden bis 1.000,00 EUR 

1.29.1. In Erweiterung von Ziffer 3 SLAG-VGB 2008 Ab-
schnitt A ersetzt der Versicherer die Kosten für die Be-
seitigung einer Verstopfung der Abflussrohre innerhalb 
des Gebäudes, nicht aber der Regenwasserableitungs-
rohre. 

1.29.2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 1.000,00 
EUR begrenzt. 

1.30. Gasleitungen bis 6.000,00 EUR 

1.30.1. In Erweiterung zu Ziffer 3.1 SLAG-VGB 2008 Ab-
schnitt A sind frostbedingte und sonstige Bruchschäden 
an Rohren der Gasversorgung innerhalb versicherter 
Gebäude mitversichert. 

1.30.2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf maximal 
6.000,00 EUR begrenzt. 

 
1.31.    Bruchschäden an Armaturen bis 1.000,00 EUR 
1.31.1. In Erweiterung von Ziffer 3.1 b) SLAG-VGB 2008 

Abschnitt A ersetzt der Versicherer auch Bruchschäden 
an Armaturen (z. B. Wasser- und Absperrhähne, Venti-
le, Wassermesser, Geruchsverschlüsse). Ausgeschlos-
sen sind Bruchschäden an bereits defekten Armaturen. 

1.32.2. Weiterhin ersetzt der Versicherer die Kosten für den 
Austausch der zuvor genannten Armaturen, soweit die-
ser Austausch infolge eines Versicherungsfalles gemäß 
Ziffer 3.1 a) SLAG-VGB 2008 Abschnitt A im Bereich 
der Rohrbruchstelle notwendig ist. 

1.32.3. Die Entschädigungsgrenze ist je Versicherungsfall auf       
1.000,00 EUR begrenzt. 

 
1.32. Wasser- und Gasverlust bis 6.000,00 EUR 
1.32.1. In Erweiterung von Ziffer 7.1 SLAG-VGB 2008 Ab-

schnitt A ersetzt der Versicherer den Mehrverbrauch 
von Frischwasser, der infolge eines Versicherungsfalles 
entsteht und den das Wasserversorgungsunternehmen in 
Rechnung stellt. 
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1.32.2. In Erweiterung von Ziffer 7.1 SLAG-VGB 2008 Ab-
schnitt A ersetzt der Versicherer den Mehrverbrauch 
von Gas der infolge eines Versicherungsfalles entsteht 
und den das Versorgungsunternehmen in Rechnung 
stellt. 

1.32.3. Die Entschädigungsgrenze ist je Versicherungsfall 
auf 6.000,00 EUR begrenzt. 
 
1.33. Photovoltaikanlage 

1.33.1. Abweichend von Ziffer 5.3 a) SLAG – VGB 2008 
Abschnitt A sind auf dem Hausdach befestigte Photo-
voltaikanlage mitversichert. 

1.33.2. Zur Photovoltaikanlage gehören Solarmodule, Monta-
gerahmen, Befestigungselemente, Mess-, Steuer- und 
Regeltechnik, Wechselrichter und Verkabelung. 
 

1.34.   Rauch-, Seng- oder Schmorschäden 
1.34.1. In Erweiterung von Ziffer 2 SLAG-VGB 2008 Ab-

schnitt A leistet der Versicherer auch Entschädigung für 
versicherte Sachen, die durch Rauch beschädigt oder 
zerstört worden sind. Als Rauchschaden gilt jede unmit-
telbare Zerstörung oder Beschädigung der versicherten 
Sachen durch Rauch, der plötzlich bestimmungswidrig 
aus den auf dem Versicherungsgrundstück befindlichen 
Feuerungs-, Heizungs-, Koch- oder Trockenanlagen 
austritt. 

1.34.2. Abweichend von Ziffer 2.5 SLAG-VGB 2008 Abschnitt 
A sind auch die dort bezeichneten Seng- und Schmor-
schäden mitversichert, die nicht durch Brand, Blitz-
schlag, Explosion oder Implosion entstanden sind. 

 
1.35.    Blindgängerschäden 

In Erweiterung von Ziffer 1.2 SLAG-VGB 2008 Ab-
schnitt A ersetzen wir auch Explosionsschäden durch 
Kampfmittel aus beendeten Kriegen. 
 

1.36. Schäden durch radioaktive Isotope 

Eingeschlossen sind Schäden an versicherten Sachen, 
die als Folge eines unter die Versicherung fallenden 
Schadenereignisses durch auf dem Grundstück, auf dem 
der Versicherungsort liegt, betriebsbedingt vorhandene 
oder verwendete radioaktive Isotope entstehen, insbe-
sondere Schäden durch Kontamination und Aktivie-
rung. Dies gilt nicht für radioaktive Isotope durch Kern-
reaktoren. 

1.37.   Mutwillige Beschädigung einschließlich Graffitischä-
den bis 3.000,00 EUR 

1.37.1. In Erweiterung von Ziffer 7 SLAG-VGB 2008 Ab-
schnitt A sind die notwendigen Kosten für die Beseiti-
gung von Schäden an den versicherten Gebäuden, die 
dadurch entstehen, dass unbefugte Dritte das Gebäude 
vorsätzlich beschädigen oder zerstören, mitversichert. 
Hierunter fallen auch Schäden durch Graffiti (Verun-
staltung durch Farben und Lacke), die an Außenseiten 
von versicherten Sachen verursacht werden. 

1.37.2. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, den Schaden 
dem Versicherer und der zuständigen Polizeidienststelle 
unverzüglich anzuzeigen. Verletzt der Versicherungs-
nehmer diese Obliegenheit, so ist der Versicherer nach 
Maßgabe Ziffer 8.1 b) und Ziffer 8.3 SLAG-VGB 2008 
Abschnitt B berechtigt den Vertrag zu kündigen oder 
auch ganz oder teilweise zur Leistung frei. 

1.37.3 Die Entschädigung ist je Versicherungsfall und 
Versicherungsjahr auf maximal 3.000,00 EUR begrenzt. 

 

1.38. Marderbiss an elektrischen Anlagen bis 3.000,00 EUR 

1.38.1. In Erweiterung zu Ziffer 1.1 a) SLAG-VGB 2008 Ab-
schnitt A ersetzt der Versicherer auch Schäden an elekt-
rischen Leitungen und elektrischen Anlagen innerhalb 
von versicherten Gebäuden, die unmittelbar durch Mar-
derbiss oder den Biss sonstiger wildlebender Kleinnager 
entstehen. 

1.38.2. Folgeschäden aller Art, z.B. durch das Fehlen elektri-
scher Spannung, fallen nicht unter den Versicherungs-
schutz. 

1.38.3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf maximal 
3.000,00 EUR begrenzt. 

 
1.39.   Waschmaschinen- und Spülmaschinenschläuche 

Abweichend von Ziffer 3.1 SLAG-VGB 2008 Abschnitt 
A sind Bruchschäden an Waschmaschinen- und Spül-
maschinenschläuchen mitversichert, soweit durch den 
Schaden ein ersatzpflichtiger Leitungswasserschaden 
gemäß Ziffer 1.1 bb) entstanden ist. 

 
1.40.    Regenwassernutzungsanlagen bis 3.000,00 EUR 
1.40.1. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf auch auf 

Schäden durch Wasser, das aus Regenwassernutzungs-
anlagen (Zisternen) bestimmungswidrig ausgetreten 
sind. 

1.40.2. Innerhalb des versicherten Gebäudes sind Frost- und 
Bruchschäden an den Rohren der in Nr. 1 genannten 
Anlage mitversichert, sofern diese der Versorgung des 
versicherten Gebäudes dienen. 

2.40.3. Außerhalb des versicherten Gebäudes sind Frost- und 
sonstige Bruchschäden an Rohren der in Nr. 1 genann-
ten Anlage mitversichert, sofern diese zur Versorgung 
des versicherten Gebäudes oder Anlagen dienen und 
sich auf dem Versicherungsgrundstück befinden. 
Eine ausschließliche Nutzung zur Gartenbewässerung 
dient nicht der Versorgung des versicherten Gebäudes. 

1.40.4. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf maximal 
3.000,00 EUR begrenzt. 

 
1.41.   Verkehrssicherungsmaßnahmen bis 6.000,00 EUR 
1.41.1. Entsteht durch den Eintritt eines Versicherungsfalles 

gemäß Ziffer 1.1 SLAG-VGB 2008 Abschnitt A eine 
Gefahr innerhalb oder außerhalb des Versicherungs-
grundstücks, zu deren Beseitigung der Versicherungs-
nehmer aufgrund gesetzlicher oder öffentlicher Vor-
schriften verpflichtet ist, so ersetzt der Versicherer die 
hierfür erforderlichen Kosten. 

1.41.2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf maximal 
6.000,00 EUR begrenzt. 

 
1.42. Rückreisekosten aus dem Urlaub bis 6.000,00 EUR 
1.42.1. Versichert sind die Mehrkosten für die vorzeitige Rück-

reise aus dem Urlaub, wenn der Versicherungsnehmer 
wegen eines erheblichen Versicherungsfalles gemäß 
Ziffer 1.1 SLAG VGB 2008 Abschnitt A vorzeitig  sei-
ne Urlaubsreise abbrechen muss, um an den Versiche-
rungsort gemäß Ziffer 5.2 e) SLAG-VGB 2008 Ab-
schnitt A zu reisen. 

1.42.2. Erheblich ist ein Versicherungsfall, wenn der Schaden 
voraussichtlich 5.000,00 EUR übersteigt und die Anwe-
senheit des Versicherungsnehmers am Schadenort not-
wendig ist. 

1.42.3. Als Urlaubsreise gilt jede privat veranlasste Abwesen-
heit des Versicherungsnehmers  vom Versicherungsort 
von mindestens 4 Tagen bis zu maximal 6 Wochen. 

1.42.4. Fahrtmehrkosten werden für ein angemessenes Reise-
mittel ersetzt, entsprechend dem benutzten Urlaubsrei-
semittel und der Dringlichkeit der Reise an den Versi-
cherungsort. 
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1.42.5. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, vor Antritt 
der Rückreise an den Schadenort mit dem Versicherer 
Kontakt aufzunehmen und Weisungen einzuholen, so-
weit es den Umständen nach zumutbar ist. Kommt der 
Versicherungsnehmer dieser Verpflichtung nicht nach, 
obwohl ihm dies billigerweise zuzumuten wäre, so kann 
der Versicherer den Kostenersatz um den Betrag kür-
zen, der nachweislich durch die Pflichtverletzung ent-
standen ist. 

1.42.6. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf maximal 
6.000,00 EUR begrenzt. 

 

1.43. Innere Unruhen, Streik und Aussperrung 
1.43.1. Innere Unruhen sind gegeben, wenn zahlenmäßig nicht 

unerhebliche Teile des Volkes in einer die öffentliche 
Ruhe und Ordnung störenden Weise in Bewegung gera-
ten und unmittelbar Gewalt gegen Personen oder Sa-
chen verüben. Dazu gehören auch unmittelbare Schäden 
durch Wegnahme bei Plünderungen in unmittelbarem 
Zusammenhang mit inneren Unruhen. 

1.43.2. Streik ist die gemeinsam planmäßig durchgeführte, auf 
ein  bestimmtes Ziel gerichtete Arbeitseinstellung einer 
verhältnismäßig großen Zahl von Arbeitnehmern des 
Versicherungsnehmers. Aussperrungen  ist die auf ein 
bestimmtes Ziel gerichtete planmäßig großen Zahl von 
Arbeitnehmern des Versicherungsnehmers. Versichert 
sind Schäden durch die unmittelbaren Handlungen der 
streikenden oder ausgesperrten Arbeitnehmer des Ver-
sicherungsnehmers im Zusammenhang mit einem Streik 
oder beim Widerstand gegen eine Aussperrung an ver-
sicherten Sachen. 

1.43.3. Ein Anspruch auf Entschädigung besteht insoweit nicht, 
als Schadenersatz  aufgrund öffentlich-rechtlichen Ent-
schädigungsrechts beansprucht werden kann. 

 
1.44.   Regelung für die Prämienberechnung aufgrund des 

Gebäudealters 
Das Gebäudealter hat entscheidenden Einfluss auf den 
Schadenbedarf und die zur Deckung der Schäden not-
wendigen Beiträge. 
Aus diesem Grund ergeben sich für Gebäude unter-
schiedlichen Alters unterschiedliche Prämien, welche 
unter Berücksichtigung anerkannter Methoden der Ver-
sicherungsmathematik und der Versicherungstechniken 
berechnet wurden. Zum nächsten Hauptfälligkeitstermin 
eines jeden Jahrs wird das zu diesem Zeitpunkt 
maßgebliche Gebäudealter prämienwirksam zur 
Ermittlung der neuen Prämie herangezogen. 

 
1.45.    Prämienanpassung 
1.45.1. Der Versicherer ist berechtigt, seine Tarife für die 

Wohngebäudeversicherung (Prämiensatz in Promille für 
die einzelne Risikoart sowie Prämienzuschläge für er-
weiterten Versicherungsschutz) mit sofortiger Wirkung 
für die bestehenden Versicherungsverträge der Scha-
den- und Kostenentwicklung anzupassen, um das bei 
Vertragsschluss vereinbarte Verhältnis von Leistung 
(Gewährung von Versicherungsschutz) und Gegenleis-
tung (Zahlung der Versicherungsprämie) wieder herzu-
stellen. Dabei hat der Versicherer die anerkannten 
Grundsätze der Versicherungsmathematik und der Ver-
sicherungstechnik zu berücksichtigen. Preissteigerun-
gen, die bereits in die Entwicklung des Anpassungsfak-
tors (siehe Ziffer 12.2 SLAG-VGB 2008 Abschnitt A) 
eingeflossen sind, werden dabei nicht noch einmal be-
rücksichtigt. 

1.45.2. Sofern sich eine Anpassung nach Nr.1 ergibt, kann 
damit eine Verminderung oder eine Erhöhung eines Ta-
rifes verbunden sein. Bei der Verminderung ist der Ver-

sicherer verpflichtet, die Absenkung an den Versiche-
rungsnehmer weiter zu geben. Bei einer Erhöhung darf 
die Anpassung nur bis zur Höhe der Tarifprämie im 
Neugeschäft für vergleichbaren Versicherungsschutz er-
folgen. 

1.45.3. Die sich ergebenden Änderungen aus einer Anpassung 
nach Nr. 1 werden mit Beginn der nächsten Versiche-
rungsperiode wirksam. Sofern die Zahlungen der Jah-
resprämie in Raten vereinbart sind, gilt als Zeitpunkt die 
jeweilige Hauptfälligkeit. 

1.45.4. Die sich aus einer Anpassung nach Nr.1 ergebende 
Prämienerhöhung wird der Versicherer dem Versiche-
rungsnehmer spätestens einen Monat vor dem Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens mitteilen. Der Versicherungs-
nehmer kann den Versicherungsvertrag innerhalb eines 
Monats nach Mitteilung der Prämienerhöhung mit Wir-
kung frühestens zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
der Prämienerhöhung kündigen oder die Umstellung 
des Vertrages auf Neugeschäftstarif und Neugeschäfts-
bedingungen verlangen. 

 
1.46.    Grobe Fahrlässigkeit 
1.46.1. Abweichend von Ziffer 16.1 b) SLAG-VGB 2008 

Abschnitt B beruft sich der Versicherer bei einem Ver-
sicherungsfall bis zu einer Entschädigung von 
10.000,00 EUR nicht auf die Einrede der groben Fahr-
lässigkeit. Versicherte Kosten werden bei der Ermitt-
lung der Entschädigung mit eingerechnet. 

1.46.3. Nr. 1 gilt jedoch nicht bei Verletzungen von Sicher-
heitsvorschriften und anderen Obliegenheitsverletzun-
gen. Hier gelten insbesondere die Bestimmungen der 
Ziffer 17 und 18 SLAG-VGB 2008 Abschnitt A in Ver-
bindung mit Ziffer 8 und 9 SLAG-VGB 2008 Abschnitt 
B. 

1.46.4. Nr. 1 gilt ebenfalls nicht bei der Mitversicherung weite-
rer Elementarschäden (SLAG-BEW  2008) . Hier gilt 
Ziffer 11 SLAG-BEW 2008 in Verbindung mit Ziffer 
16.1 b) SLAG-VGB 2008 Abschnitt B. 
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Besondere Bedingungen für Elementarschäden  
Sofern im Versicherungsschein dokumentiert 
Im Rahmen der Gebäudeversicherung gelten für die  
Wohngebäudeversicherung folgende 
 
Besondere Bedingungen für die Versicherung weiterer 
Elementarschäden in der Wohngebäudeversicherung 
(SLAG-BEW 2008) Stand: 01.2008 
 
Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gilt 
 
1 Vertragsgrundlage 

Es gelten die Allgemeinen Wohngebäude-
Versicherungsbedingungen (SLAG-VGB 2008), soweit sich 
aus den folgenden Bestimmungen nicht etwas anderes ergibt. 

 

2 Versicherte Gefahren und Schäden  
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, 
die durch  

2.1 Überschwemmung, Rückstau; 
2.2 Erdbeben; 
2.3 Erdsenkung, Erdrutsch; 
2.4 Schneedruck, Lawinen; 
2.5 Vulkanausbruch  

zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen. 
 

3 Überschwemmung, Rückstau 
3.1 Überschwemmung ist die Überflutung des Grund und Bodens 

des Versicherungsgrundstücks mit erheblichen Mengen von    
Oberflächenwasser durch 

3.1.1 Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder fließenden) 
Gewässern; 

3.1.2 Witterungsniederschläge; 
3.1.3 Austritt von Grundwasser an die Erdoberfläche infolge von 

Ziff. 3.1.1 oder 3.1.2. 
3.2 Rückstau liegt vor, wenn Wasser durch Ausuferung von 

oberirdischen (stehenden oder fließenden) Gewässern oder 
durch Witterungsniederschläge bestimmungswidrig aus den 
gebäudeeigenen Ableitungsrohren oder damit verbundenen 
Einrichtungen in das Gebäude eindringt. 

 

4. Erdbeben 
4.1 Erdbeben ist eine naturbedingte Erschütterung des Erdbodens, 

die durch geophysikalische Vorgänge im Erdinnern ausgelöst 
wird. 

4.2 Erdbeben wird unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass  

4.2.1 die naturbedingte Erschütterung des Erdbodens in der Umge-
bung des Versicherungsortes Schäden an Gebäuden im ein-
wandfreien Zustand oder an ebenso widerstandsfähigen ande-
ren Sachen angerichtet hat oder  

4.2.2 der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes der versi-
cherten Sachen nur durch ein Erdbeben entstanden sein kann. 

 

5 Erdsenkung 
Erdsenkung ist eine naturbedingte Absenkung des Erdbodens 
über naturbedingten Hohlräumen. 
 

Nicht versichert sind Schäden durch Trockenheit oder Aus-
trocknung. 

 

6 Erdrutsch 
Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abrutschen oder Abstürzen 
von Erd- oder Gesteinsmassen. 

 

7 Schneedruck 
Schneedruck ist die Wirkung des Gewichts von Schnee- oder 
Eismassen. 

 

8 Lawinen 
Lawinen sind an Berghängen niedergehende Schnee- oder 
Eismassen einschließlich der bei ihrem Abgang verursachten 
Druckwelle. 

 

9 Vulkanausbruch 
Vulkanausbruch ist eine plötzliche Druckentladung beim Auf-
reißen der Erdkruste, verbunden mit Lavaergüssen, Asche-
Eruptionen oder dem Austritt von sonstigen Materialien und 
Gasen. 

 
 

10 Nicht versicherte Schäden 
Nicht versichert sind 

10.1 Schäden an versicherten Gebäuden oder versicherten Sachen, 
die sich in Gebäuden befinden, die nicht bezugsfertig oder 
wegen Umbauarbeiten für ihren Zweck nicht benutzbar sind. 

10.2 Schäden an im Freien befindlichen beweglichen Sachen.  
10.3 - ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen - Schäden durch 
10.3.1 Sturmflut; 
10.3.2 Grundwasser, soweit nicht an die Erdoberfläche gedrungen 

(siehe Ziffer 3). 
 

11 Besondere Obliegenheiten 
11.1 Zur Vermeidung von Überschwemmungs- bzw. Rückstau-

schäden hat der Versicherungsnehmer 
11.1.1 bei überflutungsgefährdeten Räumen Rückstauklappen anzu-

bringen und funktionsbereit zu halten und 
11.1.2 Abflussleitungen auf dem Versicherungsgrundstück freizuhal-

ten, 
sofern der Versicherungsnehmer hierfür die Gefahr trägt. 

11.2 Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten, 
so ist der Versicherer unter den in Ziffer 8.1 SLAG-VGB 2008 
Abschnitt B beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung 
berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei. 

 

12 Wartezeit, Selbstbehalt 
12.1 Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Ablauf von zwei 

Wochen ab Versicherungsbeginn (Wartezeit). 
12.2 Der bedingungsgemäß als entschädigungspflichtig errechnete 

Betrag wird je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbst-
behalt gekürzt. 

 

13 Kündigung 
13.1 Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhal-

tung einer Frist von drei Monaten die Versicherung weiterer 
Elementarschäden in Textform kündigen. Kündigt der Versi-
cherungsnehmer, so kann er bestimmen, dass seine Kündigung 
erst zum Schluss des laufenden Versicherungsjahres wirksam 
wird. 

13.2 Kündigt der Versicherer, so kann der Versicherungsnehmer 
den Hauptvertrag (siehe Ziffer 1) innerhalb eines Monats nach 
Zugang der Erklärung des Versicherers zum gleichen Zeit-
punkt kündigen. 

 

14 Beendigung des Hauptversicherungsvertrages 
Mit Beendigung des Hauptversicherungsvertrages (siehe        
Ziffer 1) erlischt auch die Versicherung weiterer Elementar-
schäden. 

_________________________________ 

 
Besondere Hinweise – soweit nichts anderes vereinbart ist 

 
Selbstbehalt je Schadenfall 
10 % des Schadens, mindestens 500 EUR, maximal 5.000 
EUR  

 

Haftungslimit 
Je Schadenereignis und Versicherungsort die vereinbarte Ge-
bäudeversicherungssumme; bei der gleitenden Neuwertversi-
cherung die Versicherungssumme 1914 multipliziert mit dem 
zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles gültigen gleitenden 
Neuwertfaktor. 
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V. Besondere Klauseln und Vereinbarungen 
 
 
 
 
 
 
 
§ 1 Anzeigen und Willenserklärungen 
 

1. Die Verwaltungsgesellschaft des Versicherers für alle Haft-
pflicht-Versicherungsverträge ist die Firma Schleswiger 
Versicherungsservice AG (im folgenden SL AG genannt). 

2. Alle vom Versicherungsnehmer dem Versicherer gegenüber 
zu erbringenden vertraglichen und gesetzlichen Verpflich-
tungen sind SL AG gegenüber zu erfüllen 

3. SL AG ist bevollmächtigt, vertraglich obliegende Anzeigen, 
Willenserklärungen, Schadensanzeigen und Beiträge in 
Empfang zu nehmen sowie ausstehende Beiträge einzufor-
dern und den dazugehörigen Schriftverkehr zu führen und 
Willenserklärungen jeglicher Art im Zusammenhang mit 
den Versicherungsvertrag (z.B. Rücktritt, Kündigung, An-
fechtung) abzugeben. Die Beiträge gelten als beim Versi-
cherer eingegangen, wenn sie bei der SL AG eingegangen 
sind. 

4. SL AG ist vom Versicherer beauftragt, gegenüber den Ver-
sicherungsnehmer und den betreuenden Vermittlern die An-
nahme oder Ablehnung von Anträgen zu erklären. 

 
5.  Hat der Versicherungsnehmer seine Anschrift geändert, die 

Änderung aber der SL AG nicht mitgeteilt, so genügt für ei-
ne Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegen-
über abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen 
Briefes an die letzte SL AG bekannte Anschrift. Die Erklä-
rung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu welchem sie – oh-
ne die Anschriftenänderung – bei regelmäßiger Beförderung 
dem Versicherungsnehmer zugegangen wäre. 

 
§ 2 Versichererwechsel 
 

SL AG ist berechtigt, das auf der Grundlage dieses Vertra-
ges versicherte Risiko jederzeit durch Kündigung und Neu-
abschluss des Versicherungsvertrages, ohne Zustimmung 
des Versicherungsnehmers bei einem anderen Versicherer in 
Deckung zu geben und/oder weitere Versicherer zu beteili-
gen. Dies ist jedoch nur möglich, bei gleich bleibenden Ver-
sicherungsschutz. Macht die SL AG von diesem Recht 
Gebrauch, so werden die Versicherungsnehmer spätestens 
innerhalb von 4 Wochen nach erfolgtem Wechsel darüber 
informiert, bei wem sie von nun an ihre vertraglichen Rech-
te geltend machen können. 
 

 
§ 3 Innovationsklausel, Bedingungsveränderungen 
 

Werden die dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen für die Wohngebäudeversiche-
rung (SLAG- VGB 2008) oder Besonderen Bedingungen 
und Risikobeschreibungen zur Sachversicherung (BBR) 
ausschließlich zum Vorteil des Versicherungsnehmers und 
ohne Mehrbeitrag geändert, so gelten die neuen Bedingun-
gen mit sofortiger Wirkung auch für diesen Vertrag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
§ 4 Schlussbestimmung 
 
Sofern nicht in den Versicherungsbedingungen Abweichendes be-
stimmt ist, gelten die gesetzlichen Vorschriften. 
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Vertragsbestandteil AZ 120.6  
Auszug aus dem Versicherungsver-
tragsgesetz (VVG), 
dem Bürgerlichen Gesetzbuch 
(BGB), 
dem Handelsgesetzbuch (HGB), 
dem Sozialgesetzbuch XI (SGB XI), 
der Zivilprozessordnung (ZPO) 
und dem Wohnungseigentumsgesetz 
(WEG) 
_____________________________ 

VVG 
 

§ 5  Abweichender Versicherungsschein 
 

(1) Weicht der Inhalt des Versicherungsscheins von dem Antrag des 
Versicherungsnehmers oder den getroffenen Vereinbarungen ab, gilt die 
Abweichung als genehmigt, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 2 
erfüllt sind und der Versicherungsnehmer nicht innerhalb eines Monats 
nach Zugang des Versicherungsscheins in Textform widerspricht. 
 (2) Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer bei Übermittlung des 
Versicherungsscheins darauf hinzuweisen, dass Abweichungen als 
genehmigt gelten, wenn der Versicherungsnehmer nicht innerhalb eines 
Monats nach Zugang des Versicherungsscheins in Textform wider-
spricht. Auf jede Abweichung und die hiermit verbundenen Rechtsfolgen 
ist der Versicherungsnehmer durch einen auffälligen Hinweis im Versi-
cherungsschein aufmerksam zu machen. 
(3) Hat der Versicherer die Verpflichtungen nach Absatz 2 nicht erfüllt, 
gilt der Vertrag als mit dem Inhalt des Antrags des Versicherungsneh-
mers geschlossen. 
(4) Eine Vereinbarung, durch die der Versicherungsnehmer darauf 
verzichtet, den Vertrag wegen Irrtums anzufechten, ist unwirksam. 
 

§ 6  Beratung des Versicherungsnehmers  
 

(1) Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer, soweit nach der 
Schwierigkeit, die angebotene Versicherung zu beurteilen, oder der 
Person des Versicherungsnehmers und dessen Situation hierfür Anlass 
besteht, nach seinen Wünschen und Bedürfnissen zu befragen und, auch 
unter Berücksichtigung eines angemessenen Verhältnisses zwischen 
Beratungsaufwand und der vom Versicherungsnehmer zu zahlenden 
Prämien, zu beraten sowie die Gründe für jeden zu einer bestimmten 
Versicherung erteilten Rat anzugeben. Er hat dies unter Berücksichti-
gung der Komplexität des angebotenen Versicherungsvertrags zu doku-
mentieren. 
(2) Der Versicherer hat dem Versicherungsnehmer den erteilten Rat und 
die Gründe hierfür klar und verständlich vor dem Abschluss des Vertrags 
in Textform zu übermitteln. Die Angaben dürfen mündlich übermittelt 
werden, wenn der Versicherungsnehmer dies wünscht oder wenn und 
soweit der Versicherer vorläufige Deckung gewährt. In diesen Fällen 
sind die Angaben unverzüglich nach Vertragsschluss dem Versiche-
rungsnehmer in Textform zu übermitteln; dies gilt nicht, wenn ein Ver-
trag nicht zustande kommt und für Verträge über vorläufige Deckung bei 
Pflichtversicherungen. 
(3) Der Versicherungsnehmer kann auf die Beratung und Dokumentation 
nach Absatz 1 und 2 durch eine gesonderte schriftliche Erklärung ver-
zichten, in der er vom Versicherer ausdrücklich darauf hingewiesen 
wird, dass sich ein Verzicht nachteilig auf seine Möglichkeit auswirken 
kann, gegen den Versicherer einen Schadensersatzanspruch nach Absatz 
5 geltend zu machen. 
(4) Die Verpflichtung nach Absatz1 Satz 1 besteht auch nach Vertrags-
schluss während der Dauer des Versicherungsverhältnisses, soweit für 
den Versicherer ein Anlass für eine Nachfrage und Bera 
tung des Versicherungsnehmers erkennbar ist. Der Versicherungsnehmer 
kann im Einzellfall auf eine Beratung durch schriftliche  Erklärung 
verzichten. 
(5) Verletzt der Versicherer eine Verpflichtung nach den Absätzen 1, 2 
oder 4, ist er dem Versicherungsnehmer zum Ersatz des hierdurch ent-

stehenden Schadens verpflichtet. Dies gilt nicht, wenn der Versicherer 
die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. 
(6) Die Absätze 1 bis 5 sind auf Versicherungsverträge über ein Großri-
siko im Sinn des Artikels 10 Abs. 1 Satz 2 des Einführungsgesetzes zum 
Versicherungsvertragsgesetz nicht anzuwenden, ferner dann nicht, wenn 
der Vertrag mit dem Versicherungsnehmer von einem Versicherungs-
makler vermittelt wird oder wenn es sich um einen Vertrag im Fernab-
satz im Sinn des § 312b Abs. 1 und 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
handelt. 
 
§ 7  Information des Versicherungsnehmers 
 

(1) Der Versicherer hat dem Versicherungsnehmer rechtzeitig vor Abga-
be von dessen Vertragserklärung seine Vertragsbestimmungen ein-
schließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen sowie die in 
einer Rechtsverordnung nach Absatz 2 bestimmten Informationen in 
Textform mitzuteilen. Die Mitteilungen sind in einer dem eingesetzten 
Kommunikationsmittel entsprechenden Weise klar und verständlich zu 
übermitteln. Wird der Vertrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers 
telefonisch oder unter Verwendung eines anderen Kommunikationsmit-
tels geschlossen, das die Information in Text form vor der Vertragserklä-
rung des Versicherungsnehmers nicht gestattet, muss die Information 
unverzüglich nach Vertragsschluss nachgeholt werden; dies gilt auch, 
wenn der Versicherungsnehmer durch eine gesonderte schriftliche 
Erklärung auf eine Information vor Abgabe seiner Vertragserklärung 
ausdrücklich verzichtet. 
(2) Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt, im Einvernehmen 
mit dem Bundesministerium der Finanzen und im Benehmen mit dem 
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates zum 
Zweck einer umfassenden Information des Versicherungsnehmers 
festzulegen, 
1. welche Einzelheiten des Vertrags, insbesondere zum Versicherer, zur 
angebotenen Leistung und zu den Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen sowie zum Bestehen eines Widerrufsrechts, dem Versicherungs-
nehmer mitzuteilen sind, 
2. welche weiteren Informationen dem Versicherungsnehmer bei der 
Lebensversicherung insbesondere über die zu erwartenden Leistungen, 
ihre Ermittlung und 
Berechnung, über eine Modellrechnung sowie über die Abschluss- und 
Vertriebskosten, soweit eine Verrechnung mit Prämien erfolgt, und über 
sonstige Kosten mitzuteilen sind, 
3. welche weiteren Informationen bei der Krankenversicherung, insbe-
sondere über die Prämienentwicklung und -gestaltung sowie die Ab-
schluss- und Vertriebskosten, mitzuteilen sind, 
4. was dem Versicherungsnehmer mitzuteilen ist, wenn der Versicherer 
mit ihm telefonisch Kontakt aufgenommen hat und 
5. in welcher Art und Weise die Informationen zu erteilen sind. Bei der 
Festlegung der Mitteilungen nach Satz 1 sind die vorgeschriebenen 
Angaben nach der Richtlinie 92/49/EWG des Rates vom 18. Juni 1992 
zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die 
Direktversicherung (mit Ausnahme der Lebensversicherung) sowie zur 
Änderung der Richtlinien 73/239/EWG und 88/357/EWG (ABl. EG Nr. 
L 228 S. 1), der Richtlinie 2002/65/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 23. September 2002 über den Fernabsatz von Finanz-
dienstleistungen an Verbraucher und zur Änderung der Richtlinie 
90/619/EWG des Rates und der Richtlinien 97/7/EG und 98/27/EG 
(ABl. EG Nr. L 271 S. 16) sowie der Richtlinie 2002/83/EG des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 5. November 2002 über Lebens-
versicherungen (ABl. EG Nr. L 345 S. 1) zu beachten. 
(3) In der Rechtsverordnung nach Absatz 2 ist ferner zu bestimmen, was 
der Versicherer während der Laufzeit des Vertrags in Textform mitteilen 
muss; dies gilt insbesondere bei Änderungen früherer Informationen, 
ferner bei der Krankenversicherung bei Prämienerhöhungen und hin-
sichtlich der Möglichkeit eines Tarifwechsels sowie bei der Lebensversi-
cherung mit Überschussbeteiligung hinsichtlich der Entwicklung der 
Ansprüche des Versicherungsnehmers. 
(4) Der Versicherungsnehmer kann während der Laufzeit des Vertrags 
jederzeit vom Versicherer verlangen, dass ihm dieser die Vertragsbe-
stimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
in einer Urkunde übermittelt; die Kosten für die erste Übermittlung hat 
der Versicherer zu tragen. 
(5) Die Absätze 1 bis 4 sind auf Versicherungsverträge über ein Großri-
siko im Sinn des Artikels 10 Abs. 1 Satz 2 des Einführungsgesetzes zum 
Versicherungsvertragsgesetz nicht anzuwenden. Ist bei einem solchen 
Vertrag der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, hat ihm der 
Versicherer vor Vertragsschluss das anwendbare Recht und die zustän-
dige Aufsichtsbehörde in Textform mitzuteilen. 
 

§ 8  Widerrufsrecht des Versicherungsnehmers 
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(1) Der Versicherungsnehmer kann seine Vertragserklärung innerhalb 
von zwei Wochen widerrufen. Der Widerruf ist in Textform gegenüber 
dem Versicherer zu erklären und muss keine Begründung enthalten; zur 
Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. 
(2) Die Widerrufsfrist beginnt zu dem Zeitpunkt, zu dem folgende 
Unterlagen dem Versicherungsnehmer in Textform zugegangen sind: 
1. der Versicherungsschein und die Vertragsbestimmungen einschließ-
lich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen sowie die weiteren 
Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 und 
2. eine deutlich gestaltete Belehrung über das Widerrufsrecht und über 
die Rechtsfolgen des Widerrufs, die dem Versicherungsnehmer seine 
Rechte entsprechend den Erfordernissen des eingesetzten Kommunikati-
onsmittels deutlich macht und die den Namen und die Anschrift desjeni-
gen, gegenüber dem der Widerruf zu erklären ist, sowie einen Hinweis 
auf den Fristbeginn und auf die Regelungen des Absatzes 1 Satz 2 
enthält. Die Belehrung genügt den Anforderungen des Satzes 1 Nr. 2, 
wenn das vom Bundesministerium der Justiz auf Grund einer Rechtsver-
ordnung nach Absatz 5 veröffentlichte Muster verwendet wird. Der 
Nachweis über den Zugang der Unterlagen nach Satz 1 obliegt dem 
Versicherer. 
(3) Das Widerrufsrecht besteht nicht 
1. bei Versicherungsverträgen mit einer Laufzeit von weniger als einem 
Monat, 
2. bei Versicherungsverträgen über vorläufige Deckung, es sei denn, es 
handelt sich um einen Fernabsatzvertrag im Sinn des § 312b Abs. 1 und 
2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, 
3. bei Versicherungsverträgen bei Pensionskassen, die auf arbeitsvertrag-
lichen Regelungen beruhen, es sei denn, es handelt sich um einen Fern-
absatzvertrag im Sinn des § 312b Abs. 1 und 2 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs, 
4. bei Versicherungsverträgen über ein Großrisiko im Sinn des Artikels 
10 Abs. 1 Satz 2 des Einführungsgesetzes zum Versicherungsvertragsge-
setz, Das Widerrufsrecht ist ausgeschlossen bei Versicherungsverträgen, 
die von beiden Vertragsparteien auf ausdrücklichen Wunsch des Versi-
cherungsnehmers vollständig erfüllt sind, bevor der Versicherungsneh-
mer sein Widerrufsrecht ausgeübt hat. 
(4) Im elektronischen Geschäftsverkehr beginnt die Widerrufsfrist 
abweichend von Absatz 2 Satz 1 nicht vor Erfüllung auch der in § 312e 
Abs. 1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs geregelten Pflichten. 
(5) Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung ohne Zustimmung des Bundesrates Inhalt und Gestaltung der 
dem Versicherungsnehmer nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 mitzuteilenden 
Belehrung über das Widerrufsrecht festzulegen 
 
§ 9  Rechtsfolgen des Widerrufs 
 

Übt der Versicherungsnehmer das Widerrufsrecht nach § 8 Abs. 1 aus, 
hat der Versicherer nur den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs 
entfallenden Teil der Prämien zu erstatten, wenn der Versicherungsneh-
mer in der Belehrung nach § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 auf sein Widerrufs-
recht, die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden Betrag 
hingewiesen worden ist und zugestimmt hat, dass der Versicherungs-
schutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt; die Erstattungspflicht ist 
unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs zu erfül-
len. Ist der in Satz 1 genannte Hinweis unterblieben, hat der Versicherer 
zusätzlich die für das erste Jahr des Versicherungsschutzes gezahlten 
Prämien zu erstatten; dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer 
Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch genommen hat. 
 
§ 11  Verlängerung, Kündigung 
 

(1) Wird bei einem auf eine bestimmte Zeit eingegangenen Versiche-
rungsverhältnis im Voraus eine Verlängerung für den Fall vereinbart, 
dass das Versicherungsverhältnis nicht vor Ablauf der Vertragszeit 
gekündigt wird, ist die Verlängerung unwirksam, soweit sie sich jeweils 
auf mehr als ein Jahr erstreckt. 
(2) Ist ein Versicherungsverhältnis auf unbestimmte Zeit eingegangen, 
kann es von beiden Vertragsparteien nur für den Schluss der laufenden 
Versicherungsperiode gekündigt werden. Auf das Kündigungsrecht 
können sie einvernehmlich bis zur Dauer von zwei Jahren verzichten. 
(3) Die Kündigungsfrist muss für beide Vertragsparteien gleich sein; sie 
darf nicht weniger als einen Monat und nicht mehr als drei Monate 
betragen. 
(4) Ein Versicherungsvertrag, der für die Dauer von mehr als drei Jahren 
geschlossen worden ist, kann vom Versicherungsnehmer zum Schluss 
des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer 
Frist von drei Monaten gekündigt werden. 
 
§ 15  Hemmung der Verjährung 
 

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag beim Versicherer ange-
meldet worden, ist die Verjährung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu 
dem die Entscheidung des Versicherers dem Anspruchsteller in Text-
form zugeht. 
 
§ 19  Anzeigepflicht 
 

(1) Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklä-
rung die ihm bekannten Gefahrumstände, die für den Entschluss des 
Versicherers, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen, 
erheblich sind und nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat, 
dem Versicherer anzuzeigen. Stellt der Versicherer nach der Vertragser-
klärung des Versicherungsnehmers, aber vor Vertragsannahme Fragen 
im Sinn des Satzes 1, ist der Versicherungsnehmer auch insoweit zur 
Anzeige verpflichtet.  
(2) Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Absatz 
1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten. 
(3) Das Rücktrittsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der 
Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob 
fahrlässig verletzt hat. In diesem Fall hat der Versicherer das Recht, den 
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. 
(4) Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verlet-
zung der Anzeigepflicht und sein Kündigungsrecht nach Absatz 3 Satz 2 
sind ausgeschlossen, wenn er den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht 
angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen 
hätte. Die anderen Bedingungen werden auf Verlangen des Versicherers 
rückwirkend, bei einer vom Versicherungsnehmer nicht zu vertretenden 
Pflichtverletzung ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbe-
standteil. 
(5) Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Absätzen 2 bis 4 nur zu, 
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 
Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen 
hat. Die Rechte sind ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht 
angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte. 
(6) Erhöht sich im Fall des Absatzes 4 Satz 2 durch eine Vertragsände-
rung die Prämie um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer 
die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, kann der 
Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang 
der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. 
Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf 
dieses Recht hinzuweisen. 
 
§ 20  Vertreter des Versicherungsnehmers 
 

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers ge-
schlossen, sind bei der Anwendung des § 19 Abs. 1 bis 4 und des § 21 
Abs. 2 Satz 2 sowie Abs. 3 Satz 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist 
des Vertreters als auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungs-
nehmers zu berücksichtigen. Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, 
dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt 
worden ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch dem Versiche-
rungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 
 
§ 21  Ausübung der Rechte des Versicherers 
 

(1) Der Versicherer muss die ihm nach § 19 Abs. 2 bis 4 zustehenden 
Rechte innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist 
beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der Verletzung 
der Anzeigepflicht, die das von ihm geltend gemachte Recht begründet, 
Kenntnis erlangt. Der Versicherer hat bei der Ausübung seiner Rechte 
die Umstände anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt; er darf nach-
träglich weitere Umstände zur Begründung seiner Erklärung angeben, 
wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist. 
(2) Im Fall eines Rücktrittes nach § 19 Abs. 2 nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, es sei 
denn, die Verletzung der Anzeigepflicht bezieht sich auf einen Umstand, 
der weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles 
noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des 
Versicherers ursächlich ist. Hat der Versicherungsnehmer die Anzeige-
pflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflich-
tet. 
(3) Die Rechte des Versicherers nach § 19 Abs. 2 bis 4 erlöschen nach 
Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss; dies gilt nicht für Versi-
cherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Hat der 
Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig 
verletzt, beläuft sich die Frist auf zehn Jahre. 
 
§ 22  Arglistige Täuschung 
 

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung 
anzufechten, bleibt unberührt. 
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§ 23  Gefahrerhöhung 
 

(1) Der Versicherungsnehmer darf nach Abgabe seiner Vertragserklä-
rung ohne Einwilligung des Versicherers keine Gefahrerhöhung vor-
nehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten gestatten. 
(2) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne Einwil-
ligung des Versicherers eine Gefahrerhöhung vorgenommen oder gestat-
tet hat, hat er die Gefahrerhöhung dem Versicherer unverzüglich anzu-
zeigen. 
(3) Tritt nach Abgabe der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers 
eine Gefahrerhöhung unabhängig von seinem Willen ein, hat er die 
Gefahrerhöhung, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat, dem Versi-
cherer unverzüglich anzuzeigen. 
 
§ 24  Kündigung wegen Gefahrerhöhung 
 

(1) Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach § 23 
Abs. 1, kann der Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist 
kündigen, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Verpflichtung 
weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt. Beruht die Verletzung 
auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der Versicherer unter Einhaltung einer 
Frist von einem Monat kündigen.  
(2) In den Fällen einer Gefahrerhöhung nach § 23 Abs. 2 und 3 kann der 
Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 
kündigen. 
(3) Das Kündigungsrecht nach den Absätzen 1 und 2 erlischt, wenn es 
nicht innerhalb eines Monats ab der Kenntnis des Versicherers von der 
Erhöhung der Gefahr ausgeübt wird oder wenn der Zustand wiederher-
gestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat. 
 
§ 25  Prämienerhöhung wegen Gefahrerhöhung 
 

(1) Der Versicherer kann an Stelle einer Kündigung ab dem Zeitpunkt 
der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen für diese höhere 
Gefahr entsprechende Prämie verlangen oder die Absicherung der höhe-
ren Gefahr ausschließen. Für das Erlöschen dieses Rechtes gilt § 24 Abs. 
3 entsprechend. 
(2) Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhöhung um mehr als 10 
Prozent oder schließt der Versicherer die Absicherung der höheren 
Gefahr aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines 
Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung 
einer Frist kündigen. Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in 
der Mitteilung auf dieses Recht hinzuweisen. 
 
§ 26  Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung 
 

(1) Tritt der Versicherungsfall nach einer Gefahrerhöhung ein, ist der 
Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungs-
nehmer seine Verpflichtung nach § 23 Abs. 1 vorsätzlich verletzt hat. Im 
Fall einer grob fahrlässigen Verletzung ist der Versicherer berechtigt, 
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für 
das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungs-
nehmer. 
(2) In den Fällen einer Gefahrerhöhung nach § 23 Abs. 2 und 3 ist der 
Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall 
später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige 
dem Versicherer hätte zugegangen sein müssen, es sei denn, dem Versi-
cherer war die Gefahrerhöhung zu diesem Zeitpunkt bekannt. Er ist zur 
Leistung verpflichtet, wenn die Verletzung der Anzeigepflicht nach § 23 
Abs. 2 und 3 nicht auf Vorsatz beruht; im Fall einer grob fahrlässigen 
Verletzung gilt Absatz 1 Satz 2. 
(3) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 Satz 1 ist der Versicherer zur 
Leistung verpflichtet,  
1. soweit die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des Versi-
cherungsfalles oder den Umfang der Leistungspflicht war, oder 
2. wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die 
Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht 
erfolgt war. 
 
§ 27  Unerhebliche Gefahrerhöhung 
 

Die §§ 23 bis 26 sind nicht anzuwenden, wenn nur eine unerhebliche 
Erhöhung der Gefahr vorliegt oder wenn nach den Umständen als ver-
einbart anzusehen ist, dass die Gefahrerhöhung mitversichert sein soll. 
 
§ 28  Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit 
 

(1) Bei Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit, die vom Versiche-
rungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber dem Versi-
cherer zu erfüllen ist, kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines 
Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, ohne 

Einhaltung einer Frist kündigen, es sei denn, die Verletzung beruht nicht 
auf Vorsatz oder auf grober Fahrlässigkeit. 
(2) Bestimmt der Vertrag, dass der Versicherer bei Verletzung einer vom 
Versicherungsnehmer zu erfüllenden vertraglichen Obliegenheit nicht 
zur Leistung verpflichtet ist, ist er leistungsfrei, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat. Im Fall einer grob 
fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, 
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für 
das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungs-
nehmer. 
(3) Abweichend von Absatz 2 ist der Versicherer zur Leistung verpflich-
tet, soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder 
die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder 
den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Satz 1 
gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig 
verletzt hat. 
(4) Die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit des Versicherers 
nach Absatz 2 hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungs-
falles bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraus-
setzung, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonder-
te Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. 
(5) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung 
einer vertraglichen Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt ist, ist unwirk-
sam. 
 
§ 29 Teilrücktritt, Teilkündigung, teilweise Leis-

tungsfreiheit 
 

(1) Liegen die Voraussetzungen, unter denen der Versicherer nach den 
Vorschriften dieses Abschnittes zum Rücktritt oder zur Kündigung 
berechtigt ist, nur bezüglich eines Teils der Gegenstände oder Personen 
vor, auf die sich die Versicherung bezieht, steht dem Versicherer das 
Recht zum Rücktritt oder zur Kündigung für den übrigen Teil nur zu, 
wenn anzunehmen ist, dass für diesen allein der Versicherer den Vertrag 
unter den gleichen Bedingungen nicht geschlossen hätte.  
(2) Macht der Versicherer von dem Recht zum Rücktritt oder zur Kündi-
gung bezüglich eines Teils der Gegenstände oder Personen Gebrauch, ist 
der Versicherungsnehmer berechtigt, das Versicherungsverhältnis bezüg-
lich des übrigen Teils zu kündigen. Die Kündigung muss spätestens zum 
Schluss der Versicherungsperiode erklärt werden, in welcher der Rück-
tritt oder die Kündigung des Versicherers wirksam wird. 
(3) Liegen die Voraussetzungen, unter denen der Versicherer wegen 
einer Verletzung der Vorschriften über die Gefahrerhöhung ganz oder 
teilweise leistungsfrei ist, nur bezüglich eines Teils der Gegenstände 
oder Personen vor, auf die sich die Versicherung bezieht, ist auf die 
Leistungsfreiheit Absatz 1 entsprechend anzuwenden 
 
§ 30  Anzeige des Versicherungsfalles 
 

(1) Der Versicherungsnehmer hat den Eintritt des Versicherungsfalles, 
nachdem er von ihm Kenntnis erlangt hat, dem Versicherer unverzüglich 
anzuzeigen. Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versiche-
rers einem Dritten zu, ist auch dieser zur Anzeige verpflichtet. 
(2) Auf eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer im Fall der 
Verletzung der Anzeigesplicht nach Absatz 1 Satz 1 nicht zur Leistung 
verpflichtet ist, kann sich der Versicherer nicht berufen, wenn er auf 
andere Weise vom Eintritt des Versicherungsfalles rechtzeitig Kenntnis 
erlangt hat. 
 
§ 37  Zahlungsverzug bei Erstprämie 
 

(1) Wird die einmalige oder die erste Prämie nicht rechtzeitig gezahlt, ist 
der Versicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, zum Rücktritt 
vom Vertrag berechtigt, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten. 
(2) Ist die einmalige oder die erste Prämie bei Eintritt des Versicherungs-
falles nicht gezahlt, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, es 
sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Nichtzahlung nicht zu vertre-
ten. Der Versicherer ist nur leistungsfrei, wenn er den Versicherungs-
nehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen 
auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der 
Nichtzahlung der Prämie aufmerksam gemacht hat. 
 
§ 38  Zahlungsverzug bei Folgeprämie 
 

(1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versiche-
rer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine 
Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen muss. 
Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen 
Beträge der Prämie, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und die 
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Rechtsfolgen angibt, die nach den Absätzen 2 und 3 mit dem Fristablauf 
verbunden sind; bei zusammengefassten Verträgen sind die Beträge 
jeweils getrennt anzugeben. 
(2) Tritt der Versicherungsfall nach Fristablauf ein und ist der Versiche-
rungsnehmer bei Eintritt mit der Zahlung der Prämie oder der Zinsen 
oder Kosten in Verzug, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflich-
tet. 
(3) Der Versicherer kann nach Fristablauf den Vertrag ohne Einhaltung 
einer Frist kündigen, sofern der Versicherungsnehmer mit der Zahlung 
der geschuldeten Beträge in Verzug ist. Die Kündigung kann mit der 
Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden werden, dass sie mit Frist-
ablauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeit-
punkt mit der Zahlung in Verzug ist; hierauf ist der Versicherungsneh-
mer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen. Die Kündigung wird 
unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats 
nach der Kündigung oder, wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden 
worden ist, innerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zahlung leistet; 
Absatz 2 bleibt unberührt. 
 
§ 39  Vorzeitige Vertragsbeendigung 
 

(1) Im Fall der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor Ablauf 
der Versicherungsperiode steht dem Versicherer für diese Versiche-
rungsperiode nur derjenige Teil der Prämie zu, der dem Zeitraum ent-
spricht, in dem Versicherungsschutz bestanden hat. Wird das Versiche-
rungsverhältnis durch Rücktritt auf Grund des § 19 Abs. 2 oder durch 
Anfechtung des Versicherers wegen arglistiger Täuschung beendet, steht 
dem Versicherer die Prämie bis zum Wirksamwerden der Rücktritts- 
oder Anfechtungserklärung zu. Tritt der Versicherer nach § 37 Abs. 1 
zurück, kann er eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen. 
(2) Endet das Versicherungsverhältnis nach § 16, kann der Versiche-
rungsnehmer den auf die Zeit nach der Beendigung des Versicherungs-
verhältnisses entfallenden Teil der Prämie unter Abzug der für diese Zeit 
aufgewendeten Kosten zurückfordern. 
 
§ 47  Kenntnis und Verhalten des Versicherten 
 

(1) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers 
von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versicherung für fremde 
Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicherten zu 
berücksichtigen. 
(2) Die Kenntnis des Versicherten ist nicht zu berücksichtigen, wenn der 
Vertrag ohne sein Wissen geschlossen worden ist oder ihm eine rechtzei-
tige Benachrichtigung des Versicherungsnehmers nicht möglich oder 
nicht zumutbar war. Der Versicherer braucht den Einwand, dass der 
Vertrag ohne Wissen des Versicherten geschlossen worden ist, nicht 
gegen sich gelten zu lassen, wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag 
ohne Auftrag des Versicherten geschlossen und bei Vertragsschluss dem 
Versicherer nicht angezeigt hat, dass er den Vertrag ohne Auftrag des 
Versicherten schließt. 
 
§ 49  Inhalt des Vertrags 
 

(1) Bei einem Versicherungsvertrag, dessen wesentlicher Inhalt die 
Gewährung einer vorläufigen Deckung durch den Versicherer ist, kann 
vereinbart werden, dass dem Versicherungsnehmer die Vertragsbestim-
mungen und die Informationen nach § 7 Abs. 1 in Verbindung mit einer 
Rechtsverordnung nach § 7 Abs. 2 nur auf Anforderung und spätestens 
mit dem Versicherungsschein vom Versicherer zu übermitteln sind. Auf 
einen Fernabsatzvertrag im Sinn des § 312b Abs. 1 und 2 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs ist Satz 1 nicht anzuwenden. 
(2) Werden die Allgemeinen Versicherungsbedingungen dem Versiche-
rungsnehmer bei Vertragsschluss nicht übermittelt, werden die vom 
Versicherer zu diesem Zeitpunkt für den vorläufigen Versicherungs-
schutz üblicherweise verwendeten Bedingungen, bei Fehlen solcher 
Bedingungen die für den Hauptvertrag vom Versicherer verwendeten 
Bedingungen auch ohne ausdrücklichen Hinweis hierauf Vertragsbe-
standteil. Bestehen Zweifel, welche Bedingungen für den Vertrag gelten 
sollen, werden die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses vom Versicherer 
verwendeten Bedingungen, die für den Versicherungsnehmer am güns-
tigsten sind, Vertragsbestandteil. 
 
§ 50  Nichtzustandekommen des Hauptvertrags 
 

Ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, im Fall des Nichtzustande-
kommens des Hauptvertrags eine Prämie für die vorläufige Deckung zu 
zahlen, steht dem Versicherer ein Anspruch auf einen der Laufzeit der 
vorläufigen Deckung entsprechenden Teil der Prämie zu, die beim 
Zustandekommen des Hauptvertrags für diesen zu zahlen wäre. 
 
§ 51  Prämienzahlung 
 

(1) Der Beginn des Versicherungsschutzes kann von der Zahlung der 
Prämie abhängig gemacht werden, sofern der Versicherer den Versiche-
rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen 
auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Voraussetzung 
aufmerksam gemacht hat. 
(2) Von Absatz 1 kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers 
abgewichen werden. 
 
§ 52  Beendigung des Vertrags 
 

(1) Der Vertrag über vorläufige Deckung endet spätestens zu dem Zeit-
punkt, zu dem nach einem vom Versicherungsnehmer geschlossenen 
Hauptvertrag oder einem weiteren Vertrag über vorläufige Deckung ein 
gleichartiger Versicherungsschutz beginnt. Ist der Beginn des Versiche-
rungsschutzes nach dem Hauptvertrag oder dem weiteren Vertrag über 
vorläufige Deckung von der Zahlung der Prämie durch den Versiche-
rungsnehmer abhängig, endet der Vertrag über vorläufige Deckung bei 
Nichtzahlung oder verspäteter Zahlung der Prämie abweichend von Satz 
1 spätestens zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherungsnehmer mit der 
Prämienzahlung in Verzug ist, vorausgesetzt dass der Versicherer den 
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder 
durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese 
Rechtsfolge aufmerksam gemacht hat. 
(2) Absatz 1 ist auch anzuwenden, wenn der Versicherungsnehmer den 
Hauptvertrag oder den weiteren Vertrag über vorläufige Deckung mit 
einem anderen Versicherer schließt. Der Versicherungsnehmer hat dem 
bisherigen Versicherer den Vertragsschluss unverzüglich mitzuteilen. 
(3) Kommt der Hauptvertrag mit dem Versicherer, mit dem der Vertrag 
über vorläufige Deckung besteht, nicht zustande, weil der Versiche-
rungsnehmer seine Vertragserklärung nach § 8 widerruft oder nach § 5 
Abs.1 und 2 einen Widerspruch erklärt, endet der Vertrag über vorläufi-
ge Deckung spätestens mit dem Zugang des Widerrufs oder des Wider-
spruchs beim Versicherer. 
(4) Ist das Vertragsverhältnis auf unbestimmte Zeit eingegangen, kann 
jede Vertragspartei den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen. 
Die Kündigung des Versicherers wird jedoch erst nach Ablauf von zwei 
Wochen nach Zugang wirksam. 
(5) Von den Absätzen 1 bis 4 kann nicht zum Nachteil des Versiche-
rungsnehmers abgewichen werden. 
 

§ 56  Verletzung der Anzeigepflicht 
 

(1) Abweichend von § 19 Abs. 2 ist bei Verletzung der Anzeigepflicht 
der Rücktritt des Versicherers ausgeschlossen; der Versicherer kann 
innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an, zu dem er Kenntnis von 
dem nicht oder unrichtig angezeigten Umstand erlangt hat, den Vertrag 
kündigen und die Leistung verweigern. Der Versicherer bleibt zur Leis-
tung verpflichtet, soweit der nicht oder unrichtig angezeigte Umstand 
nicht ursächlich für den Eintritt des Versicherungsfalles oder den Um-
fang der Leistungspflicht war. 
(2) Verweigert der Versicherer die Leistung, kann der Versicherungs-
nehmer den Vertrag kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es 
nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, zu 
welchem dem Versicherungsnehmer die Entscheidung des Versicherers, 
die Leistung zu verweigern, zugeht. 
 
§ 57  Gefahränderung 
 

(1) Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer eine Änderung der 
Gefahr unverzüglich anzuzeigen. 
(2) Hat der Versicherungsnehmer eine Gefahrerhöhung nicht angezeigt, 
ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versiche-
rungsfall nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem Versiche-
rer hätte zugehen müssen. Er ist zur Leistung verpflichtet, 
1. wenn ihm die Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt bekannt war, zu dem 
ihm die Anzeige hätte zugehen müssen, 
2. wenn die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
verletzt worden ist oder 
3. soweit die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des Versi-
cherungsfalles oder den Umfang der Leistungspflicht war. 
(3) Der Versicherer ist abweichend von § 24 nicht berechtigt, den Ver-
trag wegen einer Gefahrerhöhung zu kündigen. 
 

§58  Obliegenheitsverletzung 
 

(1) Verletzt der Versicherungsnehmer bei einer laufenden Versicherung 
schuldhaft eine vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllende Oblie-
genheit, ist der Versicherer in Bezug auf ein versichertes Einzelrisiko, 
für das die verletzte Obliegenheit gilt, nicht zur Leistung verpflichtet. 
(2) Bei schuldhafter Verletzung einer Obliegenheit kann der Versicherer 
den Vertrag innerhalb eines Monats, nachdem er Kenntnis von der 
Verletzung erlangt hat, mit einer Frist von einem Monat kündigen. 
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§ 74  Überversicherung 
 

(1) Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten 
Interesses (Versicherungswert) erheblich, kann jede Vertragspartei 
verlangen, dass die Versicherungssumme zur Beseitigung der Überversi-
cherung unter verhältnismäßiger Minderung der Prämie mit sofortiger 
Wirkung herabgesetzt wird. 
(2) Schließt der Versicherungsnehmer den Vertrag in der Absicht, sich 
aus der Überversicherung einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu 
verschaffen, ist der Vertrag nichtig; dem Versicherer steht die Prämie bis 
zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden 
Umständen Kenntnis erlangt. 
 
 
 

§ 75  Unterversicherung 
 

Ist die Versicherungssumme erheblich niedriger als der Versicherungs-
wert zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles, ist der Versicherer 
nur verpflichtet, die Leistung nach dem Verhältnis der Versicherungs-
summe zu diesem Wert zu erbringen. 
 

§ 77  Mehrere Versicherer 
 

(1) Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr 
versichert, ist verpflichtet, jedem Versicherer die andere Versicherung 
unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere Versicherer 
und die Versicherungssumme anzugeben. 
(2) Wird bezüglich desselben Interesses bei einem Versicherer der 
entgehende Gewinn, bei einem anderen Versicherer der sonstige Scha-
den versichert, ist Absatz 1 entsprechend anzuwenden. 
 

§ 78  Haftung bei Mehrfachversicherung 
 

(1) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr 
versichert und übersteigen die Versicherungssummen zusammen den 
Versicherungswert oder übersteigt aus anderen Gründen die Summe der 
Entschädigungen, die von jedem Versicherer ohne Bestehen der anderen 
Versicherung zu zahlen wären, den Gesamtschaden (Mehrfachversiche-
rung), haften die Versicherer in der Weise als Gesamtschuldner, dass 
jeder Versicherer den von ihm nach dem Vertrag zu leistenden Betrag zu 
zahlen hat, der Versicherungsnehmer aber insgesamt nicht mehr als den 
Betrag des Schadens verlangen kann. 
(2) Die Versicherer sind im Verhältnis zueinander zu Anteilen nach 
Maßgabe der Beträge verpflichtet, die sie dem Versicherungsnehmer 
nach dem jeweiligen Vertrag zu zahlen haben. Ist auf eine der Versiche-
rungen ausländisches Recht anzuwenden, kann der Versicherer, für den 
das ausländische Recht gilt, gegen den anderen Versicherer einen An-
spruch auf Ausgleichung nur geltend machen, wenn er selbst nach dem 
für ihn maßgeblichen Recht zur Ausgleichung verpflichtet ist. 
(3) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der 
Absicht vereinbart, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil 
zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig; 
dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er 
von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 
 

§ 79  Beseitigung der Mehrfachversicherung 
 

(1) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehrfach-
versicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen der 
Mehrfachversicherung geschlossen, kann er verlangen, dass der später 
geschlossene Vertrag aufgehoben oder die Versicherungssumme unter 
verhältnismäßiger Minderung der Prämie auf den Teilbetrag herabgesetzt 
wird, der durch die frühere Versicherung nicht gedeckt ist. 
(2) Absatz 1 ist auch anzuwenden, wenn die Mehrfachversicherung 
dadurch entstanden ist, dass nach Abschluss der mehreren Versiche-
rungsverträge der Versicherungswert gesunken ist. Sind in diesem Fall 
die mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig oder im Einvernehmen 
der Versicherer geschlossen worden, kann der Versicherungsnehmer nur 
die verhältnismäßige Herabsetzung der Versicherungssummen und der 
Prämien verlangen. 
 

§ 80  Fehlendes versichertes Interesse 
 

(1) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der Prämie verpflich-
tet, wenn das versicherte Interesse bei Beginn der Versicherung nicht 
besteht; dies gilt auch, wenn das Interesse bei einer Versicherung, die für 
ein künftiges Unternehmen oder für ein anderes künftiges Interesse 
genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann jedoch eine ange-
messene Geschäftsgebühr verlangen. 
(2) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung 
weg, steht dem Versicherer die Prämie zu, die er hätte beanspruchen 
können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt 
worden wäre, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Interesses 
Kenntnis erlangt hat. 

(3) Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in der 
Absicht versichert, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil 
zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig; dem Versicherer steht die Prämie 
bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründen-
den Umständen Kenntnis erlangt. 
 

§ 82  Abwendung und Minderung des Schadens 
 

(1) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungsfalles 
nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu 
sorgen. 
(2) Der Versicherungsnehmer hat Weisungen des Versicherers, soweit 
für ihn zumutbar, zu befolgen sowie Weisungen einzuholen, wenn die 
Umstände dies gestatten. Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag 
beteiligte Versicherer unterschiedliche Weisungen, hat der Versiche-
rungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln. 
(3) Bei Verletzung einer Obliegenheit nach den Absätzen 1 und 2 ist der 
Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungs-
nehmer die Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat. Im Fall einer grob 
fahrlässigen Verletzung ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in 
einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers ent-
sprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen 
einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer. 
(4) Abweichend von Absatz 3 ist der Versicherer zur Leistung verpflich-
tet, soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für die Feststellung 
des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der 
Leistungspflicht ursächlich ist. Satz 1 gilt nicht, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat. 
 

§ 85  Schadensermittlungskosten 
 

(1) Der Versicherer hat dem Versicherungsnehmer die Kosten, die durch 
die Ermittlung und Feststellung des von ihm zu ersetzenden Schadens 
entstehen, insoweit zu erstatten, als ihre Aufwendung den Umständen 
nach geboten war. Diese Kosten sind auch insoweit zu erstatten, als sie 
zusammen mit der sonstigen Entschädigung die Versicherungssumme 
übersteigen. 
(2) Kosten, die dem Versicherungsnehmer durch die Zuziehung eines 
Sachverständigen oder eines Beistandes entstehen, hat der Versicherer 
nicht zu erstatten, es sei denn, der Versicherungsnehmer ist zu der Zu-
ziehung vertraglich verpflichtet oder vom Versicherer aufgefordert 
worden. 
(3) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch 
den Kostenersatz entsprechend kürzen. 
 

§ 86  Übergang von Ersatzansprüchen 
 

(1) Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen 
Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit der 
Versicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil 
des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. 
(2) Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur 
Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der 
geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren und bei dessen Durch-
setzung durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken. Verletzt 
der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versi-
cherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolge dessen 
keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrläs-
sigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine 
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungs-
nehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das 
Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsneh-
mer. 
(3) Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen 
eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemein-
schaft lebt, kann der Übergang nach Absatz 1 nicht geltend gemacht 
werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich verur-
sacht. 
 

§ 95  Veräußerung der versicherten Sache 
 

(1) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer veräußert, tritt 
an dessen Stelle der Erwerber in die während der Dauer seines Eigen-
tums aus dem Versicherungsverhältnis sich ergebenden Rechte und 
Pflichten des Versicherungsnehmers ein. 
(2) Der Veräußerer und der Erwerber haften für die Prämie, die auf die 
zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufende Versicherungsperiode 
entfällt, als Gesamtschuldner. 
(3) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen sich 
gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis erlangt hat. 
§ 96  Kündigung nach Veräußerung 
 

(1) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber einer versicherten 
Sache das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von 
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einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht 
innerhalb eines Monats ab der Kenntnis des Versicherers von der Veräu-
ßerung ausgeübt wird. 
(2) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit soforti-
ger Wirkung oder für den Schluss der laufenden Versicherungsperiode 
zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb 
eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis des Erwerbers 
vom Bestehen der Versicherung innerhalb eines Monats ab Erlangung 
der Kenntnis, ausgeübt wird. 
(3) Im Fall der Kündigung des Versicherungsverhältnisses nach Absatz 1 
oder Absatz 2 ist der Veräußerer zur Zahlung der Prämie verpflichtet; 
eine Haftung des Erwerbers für die Prämie besteht nicht. 
 

§ 97  Anzeige der Veräußerung 
 

(1) Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder Erwerber 
unverzüglich anzuzeigen. Ist die Anzeige unterblieben, ist der Versiche-
rer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall später als 
einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem 
Versicherer hätte zugehen müssen, und der Versicherer den mit dem 
Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen 
hätte. 
(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 2 ist der Versicherer zur Leistung 
verpflichtet, wenn ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt bekannt war, 
zu dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen, oder wenn zur Zeit des 
Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung des Versi-
cherers abgelaufen war und er nicht gekündigt hat. 
 

§ 102 Betriebshaftpflichtversicherung 
 

(1) Besteht die Versicherung für ein Unternehmen, erstreckt sie sich auf 
die Haftpflicht der zur Vertretung des Unternehmens befugten Personen 
sowie der Personen, die in einem Dienstverhältnis zu dem Unternehmen 
stehen. Die Versicherung gilt insoweit als für fremde Rechnung genom-
men. 
(2) Wird das Unternehmen an einen Dritten veräußert oder auf Grund 
eines Nießbrauchs, eines Pachtvertrages oder eines ähnlichen Verhältnis-
ses von einem Dritten übernommen, tritt der Dritte an Stelle des Versi-
cherungsnehmers in die während der Dauer seiner Berechtigung sich aus 
dem Versicherungsverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten ein. §95 
Abs. 2 und 3 sowie die §§ 96 und 97 sind entsprechend anzuwenden. 
 

§ 143 Fortdauer der Leistungspflicht gegenüber Hypothekengläu-
bigern 

 

(1) Bei nicht rechtzeitiger Zahlung einer Folgeprämie bleibt der Versi-
cherer gegenüber einem Hypothekengläubiger, der seine Hypothek 
angemeldet hat, bis zum Ablauf eines Monats ab dem Zeitpunkt zur 
Leistung verpflichtet, zu welchem dem Hypothekengläubiger die Be-
stimmung der Zahlungsfrist oder, wenn diese Mitteilung unterblieben ist, 
die Kündigung mitgeteilt worden ist. 
(2) Die Beendigung des Versicherungsverhältnisses wird gegenüber 
einem Hypothekengläubiger, der seine Hypothek angemeldet hat, erst 
mit dem Ablauf von zwei Monaten wirksam, nachdem ihm die Beendi-
gung und, sofern diese noch nicht eingetreten war, der Zeitpunkt der 
Beendigung durch den Versicherer mitgeteilt worden ist oder er auf 
andere Weise hiervon Kenntnis erlangt hat. Satz 1 gilt nicht, wenn das 
Versicherungsverhältnis wegen unterbliebener Prämienzahlung durch 
Rücktritt oder Kündigung des Versicherers oder durch Kündigung des 
Versicherungsnehmers, welcher der Hypothekengläubiger zugestimmt 
hat, beendet wird. 
(3) Absatz 2 Satz 1 gilt entsprechend für die Wirksamkeit einer Verein-
barung zwischen dem Versicherer und dem Versicherungsnehmer, durch 
die der Umfang des Versicherungsschutzes gemindert wird oder nach 
welcher der Versicherer nur verpflichtet ist, die Entschädigung zur 
Wiederherstellung des versicherten Gebäudes zu zahlen. 
(4) Die Nichtigkeit des Versicherungsvertrags kann gegenüber einem 
Hypothekengläubiger, der seine Hypothek angemeldet hat, nicht geltend 
gemacht werden. Das Versicherungsverhältnis endet jedoch ihm gegen-
über nach Ablauf von zwei Monaten, nachdem ihm die Nichtigkeit durch 
den Versicherer mitgeteilt worden ist oder er auf andere Weise von der 
Nichtigkeit Kenntnis erlangt hat. 
 

§ 144 Kündigung des Versicherungsnehmers 
 

Hat ein Hypothekengläubiger seine Hypothek angemeldet, ist eine 
Kündigung des Versicherungsverhältnisses durch den Versicherungs-
nehmer unbeschadet des § 92 Abs. 1 und des § 96 Abs. 2 nur wirksam, 
wenn der Versicherungsnehmer mindestens einen Monat vor Ablauf des 
Versicherungsvertrags nachgewiesen hat, dass zu dem Zeitpunkt, zu dem 
die Kündigung spätestens zulässig war, das Grundstück nicht mit der 
Hypothek belastet war oder dass der Hypothekengläubiger der Kündi-

gung zugestimmt hat. Die Zustimmung darf nicht ohne ausreichenden 
Grund verweigert werden. 
 

§ 145 Übergang der Hypothek 
 

Soweit der Versicherer den Hypothekengläubiger nach § 143 befriedigt, 
geht die Hypothek auf ihn über. Der Übergang kann nicht zum Nachteil 
eines gleich- oder nachstehenden Hypothekengläubigers geltend ge-
macht werden, dem gegenüber die Leistungspflicht des Versicherers 
bestehen geblieben ist. 
 
§ 215 Gerichtsstand 
 

(1) Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungs-
vermittlung ist auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der 
Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in 
Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Für 
Klagen gegen den Versicherungsnehmer ist dieses Gericht ausschließlich 
zuständig. 
(2) § 33 Abs. 2 der Zivilprozessordnung ist auf Widerklagen der anderen 
Partei nicht anzuwenden. 
(3) Eine von Absatz 1 abweichende Vereinbarung ist zulässig für den 
Fall, dass der Versicherungsnehmer nach Vertragsschluss seinen Wohn-
sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich dieses 
Gesetzes verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im 
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. 
________________________________________________________ 

BGB 
 
§ 195 Regelmäßige Verjährungsfrist 
 

Die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt drei Jahre.  
 
§ 199 Beginn der regelmäßigen Verjährungsfrist und Höchstfristen 
(1) Die regelmäßige Verjährungsfrist beginnt mit dem Schluss des 
Jahres, in dem  
1. der Anspruch entstanden ist und 
2. der Gläubiger von den den Anspruch begründenden Umständen und 
der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässig-
keit erlangen müsste 
(2) Schadensersatzansprüche, die auf der Verletzung des Lebens, des 
Körpers, der Gesundheit oder der Freiheit beruhen, verjähren ohne 
Rücksicht auf ihre Entstehung und die Kenntnis oder grob fahrlässige 
Unkenntnis in 30 Jahren von der Begehung der Handlung, der Pflichtver-
letzung oder dem sonstigen, den Schaden auslösenden Ereignis an.  
(3) Sonstige Schadensersatzansprüche verjähren  
1. ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in 
zehn Jahren von ihrer Entstehung an und 
2. ohne Rücksicht auf ihre Entstehung und die Kenntnis oder grob 
fahrlässige Unkenntnis in 30 Jahren von der Begehung der Handlung, 
der Pflichtverletzung oder dem sonstigen, den Schaden auslösenden 
Ereignis an. 
Maßgeblich ist die früher endende Frist.  
(4) Andere Ansprüche als Schadensersatzansprüche verjähren ohne 
Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in zehn 
Jahren von ihrer Entstehung an.  
(5) Geht der Anspruch auf ein Unterlassen, so tritt an die Stelle der  
Entstehung die Zuwiderhandlung.  
 
§ 247 Basiszinssatz 
 

(1) Der Basiszinssatz beträgt 3,62 Prozent. Er verändert sich zum 1. 
Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um die Prozentpunkte, um welche 
die Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestie-
gen oder gefallen ist. Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste Haupt-
refinanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank vor dem ersten 
Kalendertag des betreffenden Halbjahrs.  
(2) Die Deutsche Bundesbank gibt den geltenden Basiszinssatz unver-
züglich nach den in Absatz 1 Satz 2 genannten Zeitpunkten im Bundes-
anzeiger bekannt.  
 

§ 286 Verzug des Schuldners 
 

(1) Leistet der Schuldner auf eine Mahnung des Gläubigers nicht, die 
nach dem Eintritt der Fälligkeit erfolgt, so kommt er durch die Mahnung 
in Verzug. Der Mahnung stehen die Erhebung der Klage auf die Leis-
tung sowie die Zustellung eines Mahnbescheids im Mahnverfahren 
gleich.  
(2) Der Mahnung bedarf es nicht, wenn  
1. für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, 
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2. der Leistung ein Ereignis vorauszugehen hat und eine angemessene 
Zeit für die Leistung in der Weise bestimmt ist, dass sie sich von dem 
Ereignis an nach dem Kalender berechnen lässt, 
3. der Schuldner die Leistung ernsthaft und endgültig verweigert, 
4. aus besonderen Gründen unter Abwägung der beiderseitigen Interes-
sen der sofortige Eintritt des Verzugs gerechtfertigt ist. 
(3) Der Schuldner einer Entgeltforderung kommt spätestens in Verzug, 
wenn er nicht innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit und Zugang einer 
Rechnung oder gleichwertigen Zahlungsaufstellung leistet; dies gilt 
gegenüber einem Schuldner, der Verbraucher ist, nur, wenn auf diese 
Folgen in der Rechnung oder Zahlungsaufstellung besonders hingewie-
sen worden ist. Wenn der Zeitpunkt des Zugangs der Rechnung oder 
Zahlungsaufstellung unsicher ist, kommt der Schuldner, der nicht 
Verbraucher ist, spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Empfang der 
Gegenleistung in Verzug.  
(4) Der Schuldner kommt nicht in Verzug, solange die Leistung infolge 
eines Umstands unterbleibt, den er nicht zu vertreten hat.  
 
 
 
 
 

§ 288 Verzugszinsen 
 

(1) Eine Geldschuld ist während des Verzugs zu verzinsen. Der Ver-
zugszinssatz beträgt für das Jahr fünf Prozentpunkte über dem Basiszins-
satz.  
(2) Bei Rechtsgeschäften, an denen ein Verbraucher nicht beteiligt ist, 
beträgt der Zinssatz für Entgeltforderungen acht Prozentpunkte über dem 
Basiszinssatz.  
(3) Der Gläubiger kann aus einem anderen Rechtsgrund höhere Zinsen 
verlangen.  
(4) Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausgeschlos-
sen.  
 

§ 823 Schadensersatzpflicht 
 

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesund-
heit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen 
widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entste-
henden Schadens verpflichtet.  
(2) Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen ein den 
Schutz eines anderen bezweckendes Gesetz verstößt. Ist nach dem Inhalt 
des Gesetzes ein Verstoß gegen dieses auch ohne Verschulden möglich, 
so tritt die Ersatzpflicht nur im Falle des Verschuldens ein.  
________________________________________________________ 

HGB 
§ 352 Gesetzlicher Zinssatz  
 

(1) Die Höhe der gesetzlichen Zinsen, mit Ausnahme der Verzugszinsen, 
ist bei beiderseitigen Handelsgeschäften fünf vom Hundert für das Jahr. 
Das gleiche gilt, wenn für eine Schuld aus einem solchen Handelsge-
schäfte Zinsen ohne Bestimmung des Zinsfußes versprochen sind.  
(2) Ist in diesem Gesetzbuche die Verpflichtung zur Zahlung von Zinsen 
ohne Bestimmung der Höhe ausgesprochen, so sind darunter Zinsen zu 
fünf vom Hundert für das Jahr zu verstehen. 
________________________________________________________ 

SGB XI 
§ 15  Stufen der Pflegebedürftigkeit  
 

(1) Für die Gewährung von Leistungen nach diesem Gesetz sind pflege-
bedürftige Personen (§ 14) einer der folgenden drei Pflegestufen zuzu-
ordnen: 
1. Pflegebedürftige der Pflegestufe I (erheblich Pflegebedürftige) sind 
Personen, die bei der Körperpflege, der Ernährung oder der Mobilität für 
wenigstens zwei Verrichtungen aus einem oder mehreren Bereichen 
mindestens einmal täglich der Hilfe bedürfen und zusätzlich mehrfach in 
der Woche Hilfen bei der hauswirtschaftlichen Versorgung benötigen. 
2. Pflegebedürftige der Pflegestufe II (Schwerpflegebedürftige) sind 
Personen, die bei der Körperpflege, der Ernährung oder der Mobilität 
mindestens dreimal täglich zu verschiedenen Tageszeiten der Hilfe 
bedürfen und zusätzlich mehrfach in der Woche Hilfen bei der hauswirt-
schaftlichen Versorgung benötigen. 
3. Pflegebedürftige der Pflegestufe III (Schwerstpflegebedürftige) sind 
Personen, die bei der Körperpflege, der Ernährung oder der Mobilität 
täglich rund um die Uhr, auch nachts, der Hilfe bedürfen und zusätzlich 
mehrfach in der Woche Hilfen bei der hauswirtschaftlichen Versorgung 
benötigen. 
(2) Bei Kindern ist für die Zuordnung der zusätzliche Hilfebedarf gegen-
über einem gesunden gleichaltrigen Kind maßgebend. 

(3) Der Zeitaufwand, den ein Familienangehöriger oder eine andere nicht 
als Pflegekraft ausgebildete Pflegeperson für die erforderlichen Leistun-
gen der Grundpflege und hauswirtschaftlichen Versorgung benötigt, 
muss wöchentlich im Tagesdurchschnitt 
1. in der Pflegestufe I mindestens 90 Minuten betragen; hierbei müssen 
auf die Grundpflege mehr als 45 Minuten entfallen, 
2.in der Pflegestufe II mindestens drei Stunden betragen; hierbei müssen 
auf die Grundpflege mindestens zwei Stunden entfallen, 
3. in der Pflegestufe III mindestens fünf Stunden betragen; hierbei 
müssen auf die Grundpflege mindestens vier Stunden entfallen. 
Bei der Feststellung des Zeitaufwandes ist ein Zeitaufwand für erforder-
liche verrichtungsbezogene krankheitsspezifische Pflegemaßnahmen zu 
berücksichtigen; dies gilt auch dann, wenn der Hilfebedarf zu Leistungen 
nach dem Fünften Buch führt. Verrichtungsbezogene krankheitsspezifi-
sche Pflegemaßnahmen sind Maßnahmen der Behandlungspflege, bei 
denen der behandlungspflegerische Hilfebedarf untrennbarer Bestandteil 
einer Verrichtung nach § 14 Abs. 4 ist oder mit einer solchen Verrich-
tung notwendig in einem unmittelbaren zeitlichen und sachlichen Zu-
sammenhang steht. 

 
 
 
 
 
 

ZPO 
§ 13  Allgemeiner Gerichtsstand des Wohnsitzes 
 

Der allgemeine Gerichtsstand einer Person wird durch den Wohnsitz 
bestimmt. 
§ 17  Allgemeiner Gerichtsstand juristischer Perso-
nen 
 

(1) Der allgemeine Gerichtsstand der Gemeinden, der Korporationen 
sowie derjenigen Gesellschaften, Genossenschaften oder anderen Verei-
ne und derjenigen Stiftungen, Anstalten und Vermögensmassen, die als 
solche verklagt werden können, wird durch ihren Sitz bestimmt. Als Sitz 
gilt, wenn sich nichts anderes ergibt, der Ort, wo die Verwaltung geführt 
wird. 
(2) Gewerkschaften haben den allgemeinen Gerichtsstand bei dem 
Gericht, in dessen Bezirk das Bergwerk liegt, Behörden, wenn sie als 
solche verklagt werden können, bei dem Gericht ihres Amtssitzes. 
(3) Neben dem durch die Vorschriften dieses Paragraphen bestimmten 
Gerichtsstand ist ein durch Statut oder in anderer Weise besonders 
geregelter Gerichtsstand zulässig. 
 

§ 21  Besonderer Gerichtsstand der Niederlassung 
 

(1) Hat jemand zum Betrieb einer Fabrik, einer Handlung oder eines 
anderen Gewerbes eine Niederlassung, von der aus unmittelbar Geschäf-
te geschlossen werden, so können gegen ihn alle Klagen, die auf den 
Geschäftsbetrieb der Niederlassung Bezug haben, bei dem Gericht des 
Ortes erhoben werden, wo die Niederlassung sich befindet. 
(2) Der Gerichtsstand der Niederlassung ist auch für Klagen gegen 
Personen begründet, die ein mit Wohn- und Wirtschaftsgebäuden verse-
henes Gut als Eigentümer, Nutznießer oder Pächter bewirtschaften, 
soweit diese Klagen die auf die Bewirtschaftung des Gutes sich bezie-
henden Rechtsverhältnisse betreffen. 
 
§ 29  Besonderer Gerichtsstand des Erfüllungsorts 
 

(1) Für Streitigkeiten aus einem Vertragsverhältnis und über dessen 
Bestehen ist das Gericht des Ortes zuständig, an dem die streitige Ver-
pflichtung zu erfüllen ist. 
(2) Eine Vereinbarung über den Erfüllungsort begründet die Zuständig-
keit nur, wenn die Vertragsparteien Kaufleute, juristische Personen des 
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen sind. 
 
§ 287 Schadensermittlung; Höhe der Forderung 
 

(1) Ist unter den Parteien streitig, ob ein Schaden entstanden sei und wie 
hoch sich der Schaden oder ein zu ersetzendes Interesse belaufe, so 
entscheidet hierüber das Gericht unter Würdigung aller Umstände nach 
freier Überzeugung. Ob und inwieweit eine beantragte Beweisaufnahme 
oder von Amts wegen die Begutachtung durch Sachverständige anzu-
ordnen sei, bleibt dem Ermessen des Gerichts überlassen. Das Gericht 
kann den Beweisführer über den Schaden oder das Interesse vernehmen; 
die Vorschriften des § 452 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 bis 4 gelten entspre-
chend. 
(2) Die Vorschriften des Absatzes 1 Satz 1, 2 sind bei vermögensrechtli-
chen Streitigkeiten auch in anderen Fällen entsprechend anzuwenden, 
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soweit unter den Parteien die Höhe einer Forderung streitig ist und die 
vollständige Aufklärung aller hierfür maßgebenden Umstände mit 
Schwierigkeiten verbunden ist, die zu der Bedeutung des streitigen 
Teiles der Forderung in keinem Verhältnis stehen. 
________________________________________________________ 

WEG 
§ 1  Begriffsbestimmungen 
 

(1) Nach Maßgabe dieses Gesetzes kann an Wohnungen das Wohnungs-
eigentum, an nicht zu Wohnzwecken dienenden Räumen eines Gebäudes 
das Teileigentum begründet werden.  
(2) Wohnungseigentum ist das Sondereigentum an einer Wohnung in 
Verbindung mit dem Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen 
Eigentum, zu dem es gehört.  
(3) Teileigentum ist das Sondereigentum an nicht zu Wohnzwecken 
dienenden Räumen eines Gebäudes in Verbindung mit dem Miteigen-
tumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum, zu dem es gehört.  
(4) Wohnungseigentum und Teileigentum können nicht in der Weise 
begründet werden, dass das Sondereigentum mit Miteigentum an mehre-
ren Grundstücken verbunden wird.  
(5) Gemeinschaftliches Eigentum im Sinne dieses Gesetzes sind das 
Grundstück sowie die Teile, Anlagen und Einrichtungen des Gebäudes, 
die nicht im Sondereigentum oder im Eigentum eines Dritten stehen.  
(6) Für das Teileigentum gelten die Vorschriften über das Wohnungsei-
gentum entsprechend. 



Merkblatt zur Datenverarbeitung (Stand Januar 2011) 
 
 
 
 
Vorbemerkung 
 
Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der elek-
tronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so lassen sich Ver-
tragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln; auch bie-
tet die EDV einen besseren Schutz der Versichertengemeinschaft vor 
missbräuchlichen Handlungen als die bisherigen manuellen Verfahren. 
Die Verarbeitung der uns bekannt gegebenen Daten zu Ihrer Person wird 
durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt. Danach ist die 
Datenverarbeitung und -nutzung zulässig, wenn das BDSG oder eine 
andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder wenn der Betroffene eingewilligt 
hat. Das BDSG erlaubt die Datenverarbeitung und -nutzung stets, wenn 
dies im Rahmen der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses oder 
vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses geschieht oder soweit es zur 
Wahrung berechtigter Interessen der speichernden Stelle erforderlich ist 
und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interes-
se des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung 
überwiegt. 
 
 

Einwilligungserklärung 
 
Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenabwä-
gung und im Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage für die Datenver-
arbeitung ist in Ihren Versicherungsantrag eine Einwilligungserklärung 
nach dem BDSG aufgenommen worden. Diese gilt über die Beendigung 
des Versicherungsvertrages hinaus, endet jedoch - außer in der Lebens- 
und Unfallversicherung - schon mit Ablehnung des Antrages oder durch 
Ihren jederzeit möglichen Widerruf. Wird die Einwilligungserklärung bei 
Antragstellung ganz oder teilweise gestrichen, kommt es u. U. nicht zu 
einem Vertragsabschluss. Trotz Widerruf oder ganz bzw. teilweise gestri-
chener Einwilligungserklärung kann eine Datenverarbeitung und              
-nutzung in dem begrenzten gesetzlich zulässigen Rahmen, wie in der 
Vorbemerkung beschrieben, erfolgen. 
 
 

Schweigepflichtentbindungserklärung 
 
Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die, wie z. B. beim 
Arzt, einem Berufsgeheimnis unterliegen, eine spezielle Erlaubnis des 
Betroffenen (Schweigepflichtentbindung) voraus. In der Lebens-, Kran-
ken- und Unfallversicherung (Personenversicherung) ist daher im Antrag 
auch eine Schweigepflichtentbindungsklausel enthalten. 
 

Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die    
Datenverarbeitung und -nutzung nennen. 
 
 

1. Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer/Risikoträger 
 
Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig sind. 
Das sind zunächst Ihre Angaben im Antrag (Antragsdaten). Weiter wer-
den zum Vertrag versicherungstechnische Daten, wie Kundennummer 
(Partnernummer), Versicherungssumme, Versicherungsdauer, Beitrag, 
Bankverbindung sowie erforderlichenfalls die Angaben eines Dritten, 
z. B. eines Vermittlers, eines Sachverständigen oder eines Arztes geführt 
(Vertragsdaten). Bei einem Versicherungsfall speichern wir Ihre Anga-
ben zum Schaden und ggf. auch Angaben von Dritten, wie z. B. den vom 
Arzt ermittelten Grad der Berufsunfähigkeit, die Feststellung Ihrer Repa-
raturwerkstatt über einen Kfz-Totalschaden oder bei Ablauf einer Le-
bensversicherung den Auszahlungsbetrag (Leistungsdaten). 
Unsere Risikoträger sind zurzeit folgende Unternehmensgruppen (ihren 
Risikoträger entnehmen Sie bitte Ihrem Versicherungsschein): 
 

 Signal Iduna Unternehmensgruppe 
 Bayerische Beamten Versicherung AG 
 Verbund ALTE LEIPZIGER – HALLESCHE 
 Rheinland Versicherungsgruppe 
 Schleswiger Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit 
 Mannheimer Versicherung AG 

2. Datenübermittlung an Rückversicherer oder Dritte 
 
Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer stets auf 
einen Ausgleich der von ihm übernommenen Risiken achten. Deshalb 
geben wir in vielen Fällen einen Teil der Risiken an Rückversicherer im 
In- und Ausland ab. Diese Rückversicherer benötigen ebenfalls entspre-
chende versicherungstechnische Angaben von uns, wie Versicherungs-
nummer, Beitrag, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos und 
Risikozuschlags sowie im Einzelfall auch Ihre Personalien. Soweit 
Rückversicherer bei der Risiko- und Schadenbeurteilung mitwirken, wer-
den ihnen auch die dafür erforderlichen Unterlagen zur Verfügung ge-
stellt. 
 

In einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherer weiterer Rückversi-
cherer, denen sie ebenfalls entsprechende Daten übergeben. 
Können Leistungen eines Dritten durch den Versicherungsnehmer auf-
grund eines Rechtsschutzversicherungsvertrages in Anspruch genommen 
werden (z.B. Rechtsanwalt, Inkassounternehmen), werden auch solchen 
Dritten Angaben zu dem Versicherungsnehmer übermittelt. 
 
 

3. Datenübermittlung an andere Versicherer 
 
Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei Antrag-
stellung, jeder Vertragsänderung und im Schadenfall dem Versicherer 
alle für die Einschätzung des Wagnisses und die Schadenabwicklung 
wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu gehören z. B. in der Unfall- und 
Krankenversicherung frühere Krankheiten und Versicherungsfälle oder 
Mitteilungen über gleichartige andere Versicherungen (beantragte, beste-
hende, abgelehnte oder gekündigte). Um Versicherungsmissbrauch zu 
verhindern, eventuelle Widersprüche in den Angaben des Versicherten 
aufzuklären oder um Lücken bei den Feststellungen zum entstandenen 
Schaden zu schließen, kann es erforderlich sein, andere Versicherer um 
Auskunft zu bitten oder entsprechende Auskünfte auf Anfragen zu ertei-
len. 
 

Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen (Doppelversicherungen, ge-
setzlicher Forderungsübergang sowie bei Teilungsabkommen) eines Aus-
tausches von personenbezogenen Daten unter den Versicherern. Dabei 
werden Daten des Betroffenen weitergegeben, wie Name und Anschrift, 
Kfz-Kennzeichen, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos oder 
Angaben zum Schaden, wie Schadenhöhe und Schadentag. 
 
 

4. Zentrale Hinweissysteme 
 
Bei Prüfung eines Antrags oder eines Schadens kann es notwendig sein, 
zur Risikobeurteilung, zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts oder zur 
Verhinderung von Versicherungsmissbrauch Anfragen an den zuständi-
gen Fachverband bzw. an andere Versicherer zu richten oder auch ent-
sprechende Anfragen anderer Versicherer zu beantworten. Dazu bestehen 
beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. 
(GDV) und beim Verband der Privaten Krankenversicherung e. V. zent-
rale Hinweissysteme. Die Aufnahme in diese Hinweissysteme und deren 
Nutzung erfolgt lediglich zu Zwecken, die mit dem jeweiligen System 
verfolgt werden dürfen, also nur soweit bestimmte Voraussetzungen er-
füllt sind. 
 

Beispiele: 
 
Haftpflichtversicherer: 
Registrierung von auffälligen Schadenfällen sowie von Personen, bei 
denen der Verdacht des Versicherungsmissbrauch besteht. 
Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und –verhütung 
 
Kfz-Versicherer: 
Registrierung von auffälligen Schadenfällen, Kfz-Diebstählen sowie von 
Personen, bei denen der Verdacht des Versicherungsmissbrauch besteht. 
Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und –verhütung 
 
 
 
 
 



Lebensversicherer: 
Aufnahme von Sonderrisiken, z.B. Ablehnung des Risikos bzw. Annah-
me mit Beitragszuschlag 

- aus versicherungsmedizinischen Gründen, 
- aufgrund der Auskünfte der Versicherer, 
- wegen der verweigerter Nachuntersuchung; 

Aufhebung des Vertrages durch Rücktritt oder Anfechtung seitens des 
Versicherers, Ablehnung des Vertrages seitens des Versicherungsneh-
mers wegen geforderter Beitragszuschläge. 
Zweck: Risikoüberprüfung 
 
Rechtsschutzversicherer: 

- vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen 
Versicherungsablauf durch den Versicherer nach mindestens 
zwei Versicherungsfällen innerhalb von 12 Monaten, 

- Kündigungen zum normalen Vertragsablauf durch den Versi-
cherer nach mindestens drei Versicherungsfällen innerhalb 
von 36 Monaten, 

- Vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen 
Vertragsablauf bei konkret begründetem Verdacht einer be-
trügerischen Inanspruchnahme der Versicherung. 

Zweck: Überprüfung der Angaben zu Vorversicherungen bei der Antrag-
stellung 
 
Sachversicherer: 
Aufnahme von Schäden und Personen, wenn Brandstiftung vorliegt oder 
wenn aufgrund des Verdachts des Versicherungsmissbrauchs der Vertrag 
gekündigt wird und bestimmte Schadenssummen erreicht sind. 
Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung, Verhinderung weiteren 
Missbrauchs 
 
Transportversicherer: 
Aufnahme von auffälligen (Verdacht des Versicherungsmissbrauchs) 
Schadenfällen, insbesondere in der Reisegepäckversicherung. 
Zweck: Schadenaufklärung und Verhinderung von Versicherungsmiss-
brauch 
 
Unfallversicherer: 
Meldung bei: 

- erheblicher Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht, 
- Leistungsablehnung wegen vorsätzlicher Obliegenheitsverlet-

zung im Schadenfall, wegen Vortäuschung eines Unfalls oder 
von Unfallfolgen, 

- außerordentliche Kündigung durch den Versicherer nach Leis-
tungserbringung oder Klageerhebung auf Leistung. 

Zweck: Risikoprüfung und Aufdeckung von Versicherungsmissbrauch 
 
5. Datenverarbeitung in und außerhalb des Unternehmens 
 
Einzelne Versicherungsbranchen (z.B. Lebens-, Kranken-, Sachversiche-
rung) und andere Finanzdienstleistungen (z.B. Kredite, Bausparen, Kapi-
talanlagen) werden durch rechtlich selbstständige Unternehmen betrie-
ben. Um den Kunden einen umfassenden Versicherungsschutz anbieten 
zu können, arbeiten die Unternehmen häufig in Unternehmensgruppen 
zusammen. Zur Kostenersparnis werden dabei einzelne Bereiche zentrali-
siert, wie das Inkasso oder die Datenverarbeitung. So wird z.B. ihre Ad-
resse nur ein mal gespeichert, auch wenn sie Verträge mit verschiedenen 
Unternehmen der Gruppe abschließen; und auch ihre Service-
/Vertragsnummer, die Art der Verträge, ggf. Ihr Geburtsdatum, Konto-
nummer und Bankleitzahl, d.h. ihrer allgemeinen Antrags-, Vertrags- und 
Leistungsdaten, werden in einer zentralen Datensammlung geführt. Dabei 
sind die allgemeinen Kundendaten (z.B. Name, Adresse, Service-
/Vertragsnummer, Kontonummer, Bankleitzahl, bestehende Verträge) 
von allen Unternehmen in der Gruppe abfragbar. Auf diese Weise kann 
eingehende Post immer richtig zugeordnet und bei telefonischen Anfra-
gen sofort der zuständige Partner genannt werden. Auch Geldeingänge 
können so in Zweifelsfällen ohne Rückfragen korrekt verbucht werden. 
Die übrigen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten sind dagegen nur 
von den jeweiligen Versicherungsunternehmen der Gruppe abfragbar. 
Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des jeweiligen 
Kunden durch die einzelnen Unternehmen verwendet werden, spricht das 
Gesetz auch hier von „Datenübermittlung“, bei der die Vorschriften des 
Bundesdatenschutzgesetzes zu beachten sind. Branchenspezifische Daten 
– wie z.B. Gesundheits- oder Bonitätsdaten – bleiben dagegen unter aus-
schließlicher Verfügung der jeweiligen Unternehmen. 
 
 

6.   Betreuung durch Versicherungsvermittler 
 
In Ihren Versicherungsangelegenheiten sowie im Rahmen des sonstigen 
Dienstleistungsangebots unseres Unternehmensverbundes bzw. Koopera-
tionspartners werden Sie durch einen Vermittler betreut, der Sie mit Ihrer 
Einwilligung auch in sonstigen Finanzdienstleistungen berät. Vermittler 
in diesem Sinn sind neben Einzelpersonen auch Vermittlungsgesellschaf-
ten. 
 
Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält der Ver-
mittler zu diesen Zwecken von uns die für die Betreuung und Beratung 
notwendigen Angaben aus Ihren Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, 
z. B. Versicherungsnummer, Beiträge, Art des Versicherungsschutzes 
und des Risikos, Zahl der Versicherungsfälle und Höhe von Versiche-
rungsleistungen sowie ggf. Angaben über andere finanzielle Dienstleis-
tungen, z. B. Abschluss und Stand Ihres Bausparvertrages. Ausschließ-
lich zum Zweck von Vertragsanpassungen in der Personenversicherung 
können an den zuständigen Vermittler auch Gesundheitsdaten übermittelt 
werden. 
 

Der Vermittler verarbeitet und nutzt selbst diese personenbezogenen Da-
ten im Rahmen der genannten Beratung und Betreuung des Kunden. 
Auch wird er von uns über Änderungen der kundenrelevanten Daten in-
formiert. Jeder Vermittler ist gesetzlich und vertraglich verpflichtet, die 
Bestimmungen des BDSG und seine besonderen Verschwiegenheits-
pflichten (z. B. Berufsgeheimnis und Datengeheimnis) zu beachten. 
 

Der für Ihre Betreuung zuständige Vermittler wird Ihnen mitgeteilt. En-
det seine Tätigkeit für unser Unternehmen (z. B. durch Kündigung des 
Vermittlervertrages oder bei Pensionierung), regelt das Unternehmen Ihre 
Betreuung neu; Sie werden hierüber informiert.  
 
 

7.   Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Rechte 
 
Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz neben dem 
eingangs erwähnten Widerrufsrecht ein Recht auf Auskunft sowie unter 
bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder 
Löschung Ihrer in einer Datei gespeicherten Daten. 
 

Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläuterungen wenden Sie 
sich bitte an den betrieblichen Datenschutzbeauftragten Ihres Versiche-
rers. Richten Sie auch ein etwaiges Verlangen auf Auskunft, Berichti-
gung, Sperrung und Löschung wegen der beim Rückversicherer gespei-
cherten Daten stets an Ihren Versicherer. 
 
8.   Datenübermittlung zwecks Bonitätsprüfung 
 
Der Versicherer wird berechtigt zum Zwecke des Vertragsabschlusses 
und bei Bedarf im Verlauf der aktiven Geschäftsbeziehung zu Zwecken 
der Vertragsverwaltung und –abwicklung (z.B. Schadenfall) Informatio-
nen zu ihrem Zahlungsverhalten und Bonitätsinformationen auf Basis 
mathematisch-statistischer Verfahren unter Verwendung von Anschrift-
daten Dritter zu beziehen und zu nutzen. 
 
Die Berechtigung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen 
werden. Außerdem besteht ein Auskunftsrecht bei dem Versicherer zu 
den über den Versicherungsnehmer gespeicherten Daten, deren Herkunft, 
Empfänger und Zweck der Speicherung. 
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